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Mediengesetz-Novelle; Online-Medien; 
Versendung zur Begutachtung 

An 

die Österreichische Präsidentschaftskanzlei 
die Parlamentsdirektion 
den Rechnungshof 
die Volksanwaltschaft 
den Verfassungsgerichtshof 
den Verwaltungsgerichtshof 
alle Bundesministerien 
das Büro von Herrn Vizekanzler Hubert GORBACH 
das Büro von Herrn Staatssekretär MORAK 
das Büro von Herrn Staatssekretär Dr. FINZ 
das Büro von Herrn Staatssekretär Dr. WANECK 
alle Sektionen des Bundeskanzleramtes 
alle Abteilungen des Verfassungsdienstes 
den Datenschutzrat 
den Rat für Forschung und Technologieentwicklung 
die Bundestheater-Holding GmbH 
den österreichischen Statistikrat 
das Präsidium der Finanzprokuratur 
die Österreichische Post AG 
die Telekom Austria AG 
die Finanzmarktaufsicht 
den Unabhängigen Finanzsenat 
das Bundesvergabeamt 
alle Ämter der Landesregierungen 
die Verbindungsstelle der Bundesländer 
alle unabhängigen Verwaltungssenate 
den Österreichischen Gemeindebund 
den Österreichischen Städtebund 
die Wirtschaftskammer Österreich 
die Bundesarbeitskammer 

BMJ-773.000/0003-11 2/2004 

die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
den Österreichischen Landarbeiterkammertag 
den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
alle Rechtsanwaltskammern 
die Österreichische Notariatskammer 
die Österreichische Patentanwaltskammer 
die Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
die Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe 

Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
Tel.: (++43)-1-53115/0 

Museumstraße 7.' 1070 Wien 
Tel.: (++43)-1~52152/0 
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die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Graz 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg 
das Institut für Rechtswissenschaften der Technischen Universität Wien 
das Institut für Wirtschaft, Politik und Recht der Universität für Bodenkultur Wien 
das Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Wirtschaftsuniversität Wien 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Linz 
das Institut für Rechtswissenschaften der Universität Klagenfurt 
das Institut für Europarecht der Universität Wien 
das Forschungsinstitut für Europarecht der Universität Graz 
das Zentrum für Europäisches Recht der Universität Innsbruck 
das Forschungsinstitut für Europarecht der Universität Salzburg 
das Forschungsinstitut für Europafragen der Wirtschaftsuniversität Wien 
das Forschungsinstitut für Europarecht der Universität Linz 
die Österreichische Rektorenkonferenz 
die Bundeskonferenz der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren 
die Österreich ische Hochschülerschaft 
den Verband der Professoren Österreichs 
den Verband österreichischer Zeitungsherausgeber 
das Österreichische Institut für Rechtspolitik 
die Österreichische Gesellschaft tür Gesetzgebungs/ehre 
die Österreichische Juristenkommission 
das Österreichische Normungsinstitut 
das Österreichische Institut für Menschenrechte 
die Österreichische Liga für Menschenrechte 
die Österreichische Bischofskonferenz 
den Evangelischen Oberkirchenrat 
die österreichische Sektion von amnesty international 
das Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte 
das österreichische Helsinki Komitee 
die Vereinigung der Österreichischen Industrie 
den Österreichischen Gewerkschaftsbund, Sektion Journalisten 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
die Bundessektion Richter und Staatsanwälte der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
die Vereinigung Österreichischer Richter 
die Vereinigung Österreichischer Staatsanwälte 
den Verband Österreichischer Zeitungen 
den Verband der Informationswirtschaft 
die Österreichische Nationalbibliothek 
die Administrative Bibliothek, z.Hd. Frau Mag. Heidemarie TERNYAK 
den Hauptverband des österreichischen Buchhandels 
die Wirtschaftskammer Österreich, Fachgruppe "Kabel-TV" 
den Österreichischen Bundesjugendring 
den Österreichischen Verband der Markenartikelindustrie 
die ARGE Daten - österr. Gesellschaft tür Datenschutz 
den Fachverband der Audiovisions- und Filmindustrie 
den Verband österreichischer Film- und Videoproduzenten 
den Österreichischen Rundfunk - Rechtsabteilung 
den Österreichischen Rundfunk - Generaldirektion 
den Regieverband des österreichischen Films 
den Dachverband der österreichischen Filmschaffenden 
den Verband österreichischer Privatsender 
die Austria Presse Agentur 
den Pressetext Austria 
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den Verband alternativer Telekom-Netzbetreiber 
die Telekom Austria 
die Gewerkschaft Kunst, Medien, freie Berufe 
die Universität Wien, Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften 
den Parlamentsclub der SPÖ 
den Parlamentsclub der ÖVP 
den Parlamentsclub der FPÖ - Die Freiheitlichen 
den Parlamentsclub der Grünen 
den Verband Freier Radios Österreich 
Herrn Univ. Prof. DDr. Christoph GRABENWARTER Institut für Verfassungs- und 
verwaltungsrecht an der Universität Graz 
Herrn Univ.Prof.Dr. Michael HOLOUBEK, Institut für Verfassungs- und 
Verwaltungsrecht der Wirtschaftsuniversität 
Herrn Rechtsanwalt Dr. Albrecht HALLER 
die KommAustria, z.Hd. Herrn Mag. Michael OGRIS 
die Sektion IV des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie, 
z.Hd. Herrn SC Dr. Hermann WEBER 
die RTR-GmbH, z. Hdn. Dr. GRINSCHGL 
die RTR-GmbH, z.Hd. Dr. SERENTSCHY 
den Fachverband der Telekommunikations- und Rundfunkunternehmen - z.Hd. 
Mag. Rene TRITSCHER 
die ATV Privatfernseh-GmbH, z.Hd. Franz PRENNER 
die ISPA, Internet Service Providers Austria 
die UPC Telekabel Wien GesmbH, z.Hd. Frau Dr. Alfreda BERGMANN-FIALA 
den Verein für Konsumenteninformation, z.Hd. Herrn Ing. Mirko BERNHARD 
die Technische Universität Wien, Institut für Nachrichten- und Hochfrequenztechnik 
die Siemens AG Österreich 
die So ny Austria GmbH 
die Mobilkom Austria AG & CO KG, z.Hd. Herrn Mag. Ding. Georg DONABAUER 
die ISPA Internet Service Providers Austria 
die Puls City TV Rundfunkveranstaltungs GmbH 
die Alcatel Austria Vertriebs Ges.m.b.H 
das Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft, z.Hd. Herrn Univ.Prof. 
DDr. Matthias KARMASIN 
die Universität Salzburg, Institut für Politikwissenschaft 
die Bundeswettbewerbsbehörde, z Hdn Dr. SCHOISWOHL 
die FH Salzburg Fachhochschulgesellschaft mbH 
den Parlamentsclub der ÖVP 
die Sozialdemokratische Partei Österreichs 
den Klub der Freiheitlichen 
die Grünen 
die Wirtschaftskammer Österreich 
die Technische Universität Graz 
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Das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium für Justiz beehren sich, den 

gemeinsamen Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über die 

Presse und andere publizistische Medien (Mediengesetz) geändert wird, samt 

Erläuterungen zur allfälligen Stellungnahme an zumindest eines der bei den Ressorts 

bis spätestens 

10. August 2004 

zu übermitteln. 

Die Stellungnahme kann auch in elektronischer Form an die e-mail Adressen 

v4@bka.gv.at (BKA) oder ingrid.woergoetter@bjm.gv.at (BMJ) übermittelt werden. 

Der Entwurf ist ab 10. Juni 2004 auch elektronisch abrufbar unter 

http://www.bundeskanzleramt.atfDesktopDefault.aspx?TabID=3478 

Sollte bis zum oben genannten Zeitpunkt keine Stellungnahme eingehen, wird davon 

ausgegangen, dass gegen den Entwurf keine Einwände bestehen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die begutachtenden Stellen in den Erläuterungen 

zu spezifischen Fragen ausdrücklich zur Stellungnahme aufgefordert werden. 

Weiters wird ersucht, gemäß einer Entschließung des Nationalrates 25 

Ausfertigungen der Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates zu übersenden 

und dies dem Bundeskanzleramt oder dem Bundesministerium für Justiz mitzuteilen. 

Soweit technisch möglich wird darüber hinaus ersucht, dem Parlament eine allfällige 

Stellungnahme auch elektronisch an die Adresse 

begutachtungsverfat en@parlament.gv.at zu übermitteln. 

8. Juni 2004 8. Juni 2004 
Für den Bundeskanzler: Für den Bundesminister: 

OKRESEK MIKLAU 
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Entwurf 

Bundesgesetz mit dem das Bundesgesetz über die Presse und andere publizistische Medien 
(Mediengesetz) geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz über die Presse und andere publizistische Medien (Mediengesetz), BGBI. 
Nr. 314/1981, zuletzt geändert durch das BundesgesetzBGBl. INr. 136/2001, wird wie folgt geändert: 

J. Dem Kurztitel wird die Abkürzung ,,MedienG" angejügt. 

2. Art. I § J Abs. 1 Z 2 lautet: 
"2. "periodisches Medium": ein periodisches Medienwerk oder ein periodisches elektronisches 

Medium; 

3. In Art. I § 1 Abs. J wird nach der Z 5 folgende Z 5a eingefügt: 
"58. "periodisches elektronisches Medium": ein Medium, das auf elektronischem Wege 

a) ausgestrahlt wird (Rundfunkprogramm) oder 
b) abrufbar ist (Website) oder 
c) wenigstens vier Mal im Kalendeljahr in vergleichbarer Gestaltung verbreitet wird (wiederkeh~ 

rendes elektronisches Medium); 

4. Art. I § 1 Abs. 1 Z 6 lautet: 
"6. "Medienunternehmen": ein Unternehmen, in dem die inhaltliche Gestaltung des Mediums be~ 

sorgt wird sowie 
a) seine Herstellung und Verbreitung oder 
b) seine Ausstrahlung oder Abrutbarkeit 

entweder besorgt oder veranlasst werden;" 

S. Art. I § 1 Abs. 1 Z 8 lautet: 
"8. Medieninhaher": wer 

a) ein Medienunternehmen oder einen Mediendienst betreibt oder 
b) sonst die inhaltliche Gestaltung eines Medienwerks besorgt und dessen Herstellung und 

Verbreitung entweder besorgt oder veranlasst oder 
c) sonst im Fall eines elektronischen Mediums dessen inhaltliche Gestaltung besorgt und dessen 

Ausstrahlung, Abrutbarkeit oder Verbreitung entweder besorgt oder veranlasst; 

6. In § 5 Abs. 2, § 6 Abs. J, § 7 Abs. 1, § 7aAbs.1 § 7bAbs. 1, § 7c Abs. 1, § 8 Abs. 1 und 3, § 11 Abs. 1 
Z 10, § 12 Abs. 1 und 2, § 13 Abs. 8, § 14 Abs. 1, § 18 Abs. 1, § 24 Abs. 3, § 2S Abs. 1 und 2, § 27 Abs. 1 
Z 2, § 29 Abs. 1, § 31 Abs. 1, § 33 Abs. 5,§ 35 Abs. 2 und 3, § 39 Abs. S Z 1 und 2, § 41 Abs. 6, § 43 
Abs. J, § 44 Abs. J und in § 46 Abs. 3 und 4 entfällt jeweils der Klammerausdruck "(Verleger),,. 

7. In Art. I § 6 Abs. 1 Satz 3 werden der Betrag von ,,14535 Euro" durch den Betrag von ,,20000 Euro" 
und der Betrag von ,,36 337 Euro" durch den Betrag von. ,,sO 000 Euro" ersetzt. 
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8. In Art. I § 6 Abs. 2 entfällt am Ende der Z 3 das Wort "oder",' nach der Z 3 wird folgende Z 3a einge­
fügt: 

,,3a. es sich um die Abrutbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass ein Mitarbeiter oder Beauftrag-
ter des Medieninhabers die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat, oder" 

9. In Art. I § 6 Abs. 3 wird das Wort "oder" durch einen Beistrich ersetzt und nach dem Zitat ,,Abs. 2 Z 3" 
die Wendung "oder des Abs. 2 Z 3a" eingejügt. 

10. In Art. I § 7 Abs. 1 Satz 2 wird der Betrag von ,,14535 Euro" durch den Betrag von ,,20000 Euro" 
ersetzt. 

J 1. In Art. I § 7 Abs. 2 entfällt am Ende von Z 3 das Wort "oder', am Ende von Z 4 wird der Punkt durch 
einen Beistrich und das Wort "oder" ersetzt, und es wirdfolgende Z 5 angefügt: 

,,5. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass ein Mitarbeiter oder Beauftrag-
ter des Medieninhabers die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat." 

12. In Art. I § 7a Abs. 1 wird der Betrag von ,,14 535 Euro" durch den Betrag von ,,20 000 Euro" ersetzt. 

I3. In Art. I § 7 a Abs. 3 entfällt am Ende von Z 3 das Wort "oder", am Ende von Z 4 wird der Punkt durch 
einen Beistrich und das Wort "oder" ersetzt, und es wirdfolgende Z 5 angefügt: 

,,5. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass ein Mitarbeiter oder Beauftrag-
ter des Medieninhabers die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat." 

14. In Art. I § 7b Abs. 1 wird der Betrag von ,,14 535 Euro" durch den Betrag von ,,20 000 Euro" ersetzt. 

I5. In Art. I § 7b Abs. 2 entfällt am Ende der Z 4 das Wort "oder",' nach der Z 4 wird folgende Z 4a einge­
fügt: 

,,4a. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass ein Mitarbeiter oder Beauftrag-
ter des Medieninhabers die gebotene Sorgfalt außer Acht gelassen hat, oder". 

16. In Art. I § 7c Abs. I werden in Satz 1 die Worte "eines Femmeldeverkehrs" durch die Worte "einer 
Telekommunikation" ersetzt,' in Satz 2 werden der Betrag von ,,36337 Euro" durch den Betrag von 
,,50000 Euro" undt!er Betrag von ,,72 673 Euro" durch den Betrag von .,100 000 Euro" ersetzt. 

17. Art. I § 8a Abs. 2 lautet: 

,,(2) Der selbstständige Antrag m.uss bei sonstigem Verlust des Anspruchs binnen sechs Monaten 
nach Beginn der dem Anspruch zu Grunde liegenden Verbreitung, im Fall der Verbreitung auf einer 
Website binnen sechs Monaten nach einem Zeitpunkt, in dem die Mitteilung oder Darbietung abrufbar 
war, bei dem nach den §§ 40, 41 Abs.2 zuständigen Strafgericht eingebracht werden. Die Verhandlung 
und die Entscheidung in erster Instanz obliegen dem Einzelrichter. Dieser hat auch die sonst der Rats­
kammer nach den §§ 485 und 486 StPO zukommenden Entscheidungen zu treffen; gegen eine Entschei­
dung, womit das Verfahren eingestellt wird, steht dem Antragsteller die Beschwerde an den übergeordne­
ten Gerichtshof zu. In den Fällen des § 485 Abs. I Z 4 bis 6 StPO ist jedoch nach öffentlicher mündlicher 
Verhandlung zu entscheiden. Das Gericht kann in diesen Fällen von der Durchführung einer Verhandlung 
absehen, wenn der Antragsteller ausdrücklich darauf verzichtet. Die Öffentlichkeit der Verhandlung ist 
auf Verlangen des Antragstellers jedenfalls auszuschließen, soweit Tatsachen des höchstpersönlichen 
Lebensbereiches erörtert werden." 

I 8. Art. I § 8a Abs. 5 Satz 2 lautet: 

,,Ist eine solche Veröffentlichung erfolgt und wird das Verfahren beendet, ohne dass dem Antragstel­
ler eine Entschädigung zugesprochen, in vollstreckbarer FOllD vertraglich zugesichert oder tatsächlich 
gezahlt wird, so ist § 39 Abs. 2 bis 6 sinngemäß anzuwenden." 

19. In Art.l § II Abs. 1 Z 10 werden in Satz I nach dem Wort "veröffentlicht" die Worte "oder abrufbar 
gemacht" und in Satz 2 nach dem Wort ,,Medienwerk" die Worte "oder eine Website" eingefügt. 

20. In Art. I § 13 Abs. I werden in Z I die Worte "erscheint oder ausgestrahlt wird" durch die Worte ,,er­
scheint, ausgestrahlt oder verbreitet wird oder ständig abrutbar ist (Website)" und in Z 2 die Worte "er­
scheint oder ausgestrahlt" durch die Worte "erscheint, ausgestrahlt oder verbreitet" sowie die Worte • .dem 
Erscheinen oder der Ausstrahlung" durch die Worte "dem Erscheinen, der Ausstrahlung oder der Verbrei­
tung" ersetzt. 

". 
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21. In Art. I § 13 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefügt: 

,,(3a) Ist die Tatsachenmitteilung weiterhin auf einer Website abrufbar, so ist die Gegendarstellung 
oder nachträgliche Mitteilung so lange abrufbar zu machen wie die Tatsachenmitteilung abrufbar gehalten 
wird. Ist die Tatsachenmitteilung nicht mehr abrufbar, so ist die Gegendarstellung oder nachträgliche Mit­
teilung so lange abrufbar zu halten wie die Tatsachenmitteilun~ abrufbar war, längstens jedoch einen Mo­
nat." 

22. Art. l § 13 Abs. 4 lautet: 

.,(4) Bei Veröffentlichung in einem periodischen Druckwerk oder auf einer Website ist ein gleicher 
Veröffentlichungswert jedenfalls dann gegeben, wenn die Gegendarstellung oder die nachträgliche Mit­
teilung im selben Teil und in der gleichen Schrift wie die Tatsachenmitteilung wiedergegeben wird. Bei 
einer Tatsachenmitteilung auf der Titelseite eines periodischen Druckwerks oder auf der Startseite einer 
Website genügt auf der Titelseite oder Startseite eine Verweisung auf die Gegendarstellung im Blattinne­
ren oder ein Link zur Gegendarstellung. Die Verweisung muss den Gegenstand der Gegendarstellung und 
den Umstand, dass es sich um eine solche handelt, deutlich erkennen lassen sowie, wenn der Name des 
Betroffenen in der Tatsachenmitteilung enthalten war, auch diesen enthalten. Soweit die Tatsachenmittei­
lung in einer Überschrift enthalten war, ist ein gleicher VeröffentlichUrigswert auch dann gegeben, wenn 
die Überschrift der Gegendarstellung oder die Verweisung den gleichen Raum wie die von ihr betroffene 
Überschrift einnimmt. Bei der Veröffentlichung von Gegendarstellungen zu Tatsachenmitteilungen in 
Überschriften, auf Titelseiten periodischer Druckwerke oder auf Startseiten von Websites kann statt des 
Wortes "Gegendarstellung" das Wort "Entgegnung" oder unter Nennung des Betroffenen der Ausdruck 
" ... entgegnet" verwendet werden. 

23. In Art. I § 14 Abs. 2 wird der Verweis ,,im § 41 Abs. 2" durch den Verweis ,,in den §§ 40, 41 Abs.2" 
ersetzt. 

24. In Art. I § 14 Abs. 3 wird der Verweis .. § 455 Abs. 3 StPO" durch den Verweis ,,§ 455 Abs. 2 StPO" 
ersetzt. 

25. In Art. I § 18 Abs. 3 Satz 2 werden der Betrag von ,,726 Euro" durch den Betrag von ,,1 000 Euro" 
und der Betrag von ,,3 633 Euro" durch den Betrag von ,,5 000 Euro" ersetzt. 

26. In Art. I § 20 Abs. 1 lautet Satz 2: 
,,Für jede erschienene Nummer, jeden Sendetag oder jeden Tag, an dem die Website abrufbar ist, gebührt 
ab dem im § 13 Abs. 1 (§ 17 Abs. 3) bezeichneten Zeitpunkt, in dem eine gehörige Veröffentlichung der 
Gegendarstellung oder nachträglichen Mitteilung hätte erfolgen sollen, eine Geldbuße bis zu 1 000 Euro." 

27. Der bisherige Art. I § 21 samt Überschrift entfällt,' an seine Stelle trittfolgende Bestimmung: 

"Einschränkung der Anwendung auf bestimmte Websites 
§ 21. Die §§ 9 bis 20 sind nur aufWebsites anzuwenden, die einen über die Darstellung des persön­

lichen Lebensbereiches oder die Präsentation des Medieninhabers hinausgehenden Informationsgehalt 
aufweisen, der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen." 

28. In Art. I § 24 Abs. 1 und 2, § 35 Abs. 1 und 2 und § 41 Abs. 1 entflilltjeweils der Klammerausdruck 
,,(Verlegers)". 

29. In Art. I § 24 erhält der bisherige Absatz 3 die Absatzbezeichnung ,,(4)" und wird diesem neuen Abs. 4 
folgender Satz angefügt: . 

,,Im Fall von wiederkehrenden elektronischen Medien triffi die Pflicht zur Veröffentlichung den Medien­
inhaber." 

,-

30. In Art.l § 24 wirdfolgender neuer Absatz 3 eingefügt: 
.,..::" 

.,(3) Injedem wiederkehrenden elektronischen Medium sind der Name oder.!-Üe Finna sowie die An-
schrift des Medieninhabers und des Herausgebei'SifuZUgeben. .. ,-'--

't!~;"r;.t"'" ~-r;; ... :' 

31. In Art.l § 25 Abs. 1 wird der letzte Satz durch diefolgenden Sätze ersetzt: 

,,Bei Rundfunkprogrammen sind alle diese Angab~ ~ntw~er ständig auf einer leicht auffindbaren Tele­
textseite zur Verfiigung zu stellen oder im~}tfutsb1ätfZOf "Wiener Zeitung" biiilien eines Monats nach 
Beginn der Ausstrahlung und im ersten M~~äfje~eS':Kä!~i:letjahres zu verlautbaren. Auf einer Website 
sind diese Angaben ständig leicht und unmitreThar-:'ätlffiiiill>ar zur Vertügung zu stellen. Bei wiederkeh-
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renden elektronischen Medien ist entweder anzugeben, unter welcher Internet-Adresse (URL) diese An­
gaben ständig leicht und unmittelbar auffindbar sind oder es sind diese Angaben jeweils dem Medium 
anzufügen." 

32. Art I § 25 Abs. 4 lautet: 

.,(4) Zu veröffentlichen ist ferner eine Erklärung über die grundlegende Richtung eines p~odischen 
Druckwerks (Blattlinie) oder sonst eines periodischen Mediums. Im Sinne des § 2 werden Anderungen 
und Ergänzungen der grundlegenden Richtung erst wirksam, sobald sie veröffentlicht sind'" 

33. Dem Art. I § 25 wirdjolgender Absatz 5 angejügt: 

.. (5) Für eine Website, die keinen über die Darstellung des persönlichen Lebensbereichs oder die 
Präsentation des Medieninhabers hinausgehenden Informationsgehalt aufweist, der geeignet ist, die öf­
fentliche Meinungsbildung zu beeinflussen, gilt Abs. 2 mit der Maßgabe dass nur der Name oder die Fir­
ma, gegebenenfalls der Unternehmensgegenstand, der Wohnort oder der Sitz des Medieninhabers an­
zugeben ist. Abs. 3 und 4 finden auf eine solche Website keine Anwendung." 

34. In Art. I § 31 Abs. 3 wird die Wendung "des Femmeldeverk:ehrs von Anlagen" durch "der Telekom­
munikation von Teilnehmeranschlüssen" ersetzt. 

35. Art. I § 33 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Im Strafurteil wegen eines Medieninhaltsdeliktes ist auf Antrag des Anklägers auf die Einzie­
hung der zur Verbreitung bestimmten Medienstücke oder die Deaktivierung der die strafbare Handlung 
beinhaltenden Untersite zu erkennen (Einziehung)." 

36. In Art. I § 33 Abs. 2 entfällt das Kla"l7JltJ.~f~lJt ,,(Verleger)",.dllf Klammerzitat ,,(§ 41 Abs. 5)" wird 
durch das Klammerzitat ,,(§ 41 Abs. 6)" er$~tzt, und es wirdjolgender ~tz angefügt: 

.,Ein Anspruch auf Einziehung besteht nicht, wenn es sich um eine Wiedergabe der Äußerung eines Drit­
ten im Sinn des § 6 Abs. 2 Z 4 gehandelt hat." 

37. In Art. I § 33 Abs. 4 entfällt das Klammerzitat ,,(Verleger)", und nach dem Wort • .Abtrennung" wer­
den die Worte "oder Deaktivierung" sowie nach dem Wort ,,Medienstücke" die Worte "oder Abrutbark.eit 
der Website" eingefügt· 

38. Die Überschrift zu Art. I § 36 lautet: 

"Beschlagnahme" 

39. Art. I § 36 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Ist anzunehmen, dass auf Einziehung nach § 33 erkannt werden wird, so kann das Gericht die 
Beschlagnahme der zur Verbreitung bestimmten Stüc~e: .. eines Medienwerkes oder das Blocken der die 
strafbare Handlung beinhaltenden Untersite anordnen (Beschlagnahme), wenn die nachteiligen Folgen der 
Beschlagnahme nicht unverhältnismäßig schwerCf.w.!~~l,\ als das Rechtsschutzinteresse, dem die Be­
schlagnahme dienen soll. Die Beschlagnahme ist jedenfalls unzulässig, wenn es sich um eine Wiedergabe 
der Äußerung eines Dritten im Sinn des § 6 Abs. 2 Z 4 gehandelt hat oder wenn sonst diesem Rechts­
schutzinteresse durch Veröffentlichung einer Mitteilung über das eingeleitete straf gerichtliche Verfahren 
Genüge getan werden kann." -~.>r..:~'.':";~'". 

. . 
40. In Art. I § 36 Abs. 3 entfallen die Worte "des M~enwerkes". 

41. Nach Art. I § 36 wirdfolgender § 36a eingefügt: ,_. . ... 

"Beugemittel 

§ 36a. (I) Wurde auf Deaktivierung der die strafbare Handlung beinhaltenden Untersite erkannt 
(Einziehung) oder das Blocken der die strafbare Handlung beinhaltenden Untersite angeordnet (Be­
schlagnahme), so ist der Medieninhaber aufzufordern, innerhalb einer ihm zu setzenden angemessenen 
Frist dem gerichtlichen Auftrag zu entsprechen. Kommt der Medieninhaber dieser Aufforderung nicht 
fristgerecht nach, so hat das Gericht über den Medieninhaber für jeden Tag, an dem die die strafbare 
Handlung beinhaltende Untersite nach Ablauf der gerichtlichen Frist weiterhin abrutbar ist, eine Beuge­
strafe bis zu I 000 Euro zu verhängen. 

(2) Bei weiterer beharrlicher Weigerung kann in wichtigen Fällen eine Beugehaft bis zu sechs Wo­
ehen verhängt werden. Das Mittel der Beugehaft darf nur angewendet werden, soweit es nicht zum Ge­
wicht des strafgerichtlichen oder selbständigen Verfahrens, zur Bedeutung der die strafbare Handlung 

-. . :., 

7:1.~:::1.C: ~.;.~ ~'~'il!'.~:~r.~:s '~":'7-; 
. ~~ ~ ~ !-\.~ .: .. ~ 7: /. :;~:~:::: .. : 
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begründenden Veröffentlichung oder zu den persönlichen Umständen des Medieninhabers außer Verhält-
nis steht. . 

(3) Triffi die Pflicht zur Deaktivierung oder zum Blocken eine juristische Person, eine Personenge­
sellschaft des Handelsrechts oder eine Erwerbsgesellsehaft,-so--ist-Abs. 2 auf alle natürlichen Personen 
anzuwenden, die dem zur Vertretung befugten Organ angehören." 

42. In Art. I § 37 Abs. I wirdjolgender Satz angefügt: 

"Vor der Entscheidung hat das Gericht dem Antragsgegner die Möglichkeit einer Äußerung binnen fünf 
Tagen einzuräumen". 

43. In Art. I § 37 Abs. 2 entfallen die Worte "des Medienwerkes". 

44. In Art. I § 38 Abs. 1 werden nach dem Wort ,,Medienstücke" die Worte "oder das weitere Abrufbar­
halten der Website" eingefügt. 

45. In Art. I § 38 Abs. 2 werden nach dem Wort "verbreitet" ein Beistrich sowie die Wendung "die Websi­
te weiter abrutbar hält" eingefügt. 

46. Die Überschrift zu Art. I § 39 lautet: 

"Entschädigung" 

47. Art. I § 39 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Wenn die Beschlagnahme vom Gericht aufgehoben wird, ohne dass ein Schuldspruch ergeht, 
auf Einziehung oder auf Urteilsveröffentlichung im selbstständigen Verfahren erkannt wird oder dem 
Antragsteller eine Entschädigung tatsäch1i~b ge~ah1t oder in vollstreckbarer. Form vertraglich zugesichert 
wird, hat der Bund dem Medieninhaber auf Verlangen die durch die Beschlagnahme und das Verbrei­
tungsverbot entstandenen vermögensrechtlichen Nachteile in Geld zu ersetzen." 

48. In Art. I § 39 Abs. 2 lautet Satz 1: 

,,Ist eine Veröffentlichung nach § 37 erfolgt und wird das Verfahren beendet, ohne dass ein Schuldspruch 
ergeht, auf Einziehung oder auf Urteilsveröffentlichung im selbstständigen Verfahren erkannt wird oder 
dem Antragsteller eine Entschädigung tatsächlich gezahlt oder in vollstreckbarer Form vertraglich zugesi­
chert wird, so ist der Medieninhaber auf sein Verlangen zu ermächtigen, eine kurze Mitteilung darüber in 
einer dem § 13 entsprechenden Form zu veröffentlichen." 

49. Art. I § 39 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Abs. 2 ist auch anzuwenden, wenn eine Veröffentlichung nach § 37 erfolgt und auf Einziehung 
erkannt wird, es sich aber um eine unmittelbare Ausstrahlung im Sinn des § 6 Abs. 2 Z 3 oder eine Ab­
rufbarkeit auf einer Website im Sinn des § 6 Abs.2 Z 3a gehandelt hat. Ist eine Veröffentlichung nach 
§ 37 erfolgt und wird auf Urteilsveröffentlichung erkannt, hat es sich aber um eine unmittelbare Ausstrah­
lung im Sinn des § 6 Abs.2 Z}, um eine Abrutbarkeit auf einer Website im Sinn des § 6 Abs.2 Z 3a 
oder um eine Wiedergabe der Außerung eines Dritten im Sinn des § 6 Abs. 2 Z 4 gehandelt, so hat der 
Bund die Kosten der Veröffentlichung nach § 37 sowie jene der Urteilsveröffentlichung zu tragen." 

50. Art. I § 40 lautet: 

"Örtliche Zuständigkeit 

§ 40. (1) Für Strafverfahren wegen eines Medieninhaltsdeliktes, für selbstständige Verfahren (§§ Sa, 
33 Abs. 2, 34 Abs. 3) sowie für Verfahren über eine Geg.~ndarstellung oder eine nachträgliche Mitteilung 
(§§ 14 fi) ist das Gericht örtlich zuständig, in dessen SJ'r~gel der Medieninhaber seinen Wohnsitz, sei­
n~~ Aufenthalt oder seinen Sitz hat. Ist dieser im I!l!P~- ~chtig angegeben, so ist auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Sprengel der inl'lmp~SStiirhligeiebene Ort liegt. 

(2) Liegen die in Abs. I angegebenen Orte im Ausland oder können sie nicht festgestellt werden, so 
ist der Ort maßgebend, von dem aus das:~edipm).tp. .lnls.l~J.zuerst verbreitet, ausgestrahlt oder abrufbar 
gemacht wurde, fehlt es auch an einem SQ1cPen,,jeder. Ort, an.dem das Medium im Inland verbreitet wor-
den ist, empfangen oder abgerufen wer~··konnte. . 

(3) Handelt es sich um einen an bestimmten Orten vorgeführten Film, so ist jedes Gericht zuständig, 
in dessen Sprengel der Film öffentlich vorgeführt wurde." 
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51. Art. I § 41 Aba. 1 lautet: 

,,(1) Für Strafverfahren wegen eines Medieninhaltsdeliktes, für selbstständige Verfahren (§§ 8a, 33 
Abs. 2, 34 Abs. 3) sowie für Verfahren über eine Gegendarstellung oder eine nachträgliche Mitteilung 
(§§ 14 fi) gelten, soweit in diesem Bundesgesetznichts·Anderes·-bestimmHst, die Bestimmungen der 
Strafprozessordnung 1975." 

52. Art. 1 § 41 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Für die im Abs. 1 bezeichneten Verf8.hren ist das mit der Gerichtsbarkeit in Strafsachen betraute 
Landesgericht zuständig." . ' 

53. In Art. I § 41 Ahs. 3 wird die Wendung "Geschwomen- und Schöffengerichtes" durch die Wendung 
"Geschworenen- und Schöffengerichtes" ersetzt. 

54. In Art. I § 41 Ahs. 4 wird der Verweis .. § 455 Abs. 3 StPO" durch den Verweis ,,§ 455 Abs. 2 StPO" 
ersetzt. 

55. Art. I § 41 Abs. 5 Satz l/autet: 

,,Eine Voruntersuchung findet im Verfahren auf Grund einer Privatanklage, im selbständigen Verfahren 
(§§ 8a, 33 Abs.2, 34 Abs.3) sowie im Verfahren über eine Gegendarstellung oder eine nachträgliche 
Mitteilung (§§ 14 fi) nicht statt" 

56. Art. I § 50 lautet: 

,,§ 50. Die §§ 1,23,28 bis 42, 43 Abs.4, 47 Abs. 1 und 2, 48, 49 und im Falle der Z4 dieser Be­
stimmung auch § 25 Abs. 5, nicht aber die anderen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, sind auch an­
zuwenden auf . 

1. die Medien ausländischer Medienunternehmen, es·-seidenn..dass das Medium zur Gänze oder 
nahezu ausschließlich im Inland verbreitet wird; . 

2. von einem fremden Staat herausgegebene oder verlegte Medienwerke und Medienwerke, die von 
einer in Österreich akkreditierten oder mitakkreditierten Mission, einer in Österreich errichteten 
konsularischen Vertretung oder einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung, der Österreich 
angehört oder mit der es offizielle Beziehungen unterhält, herausgegeben oder verlegt werden; 
gleiches gilt für von den genannten Stellen oder Einrichtungen verbreitete wiederkehrende elekt­
ronische Medien sowie für Websites dieser Stellen oder Einrichtungen; 

3. Medienwerke oder wiederkehrende elektronische Medien oder Websites, die vom Nationalrat, 
Bundesrat, von der Bundesversammlung oder einem Landtag oder die von einer Behörde in Er­
füllung von Aufgaben der HoheitsverwaItung oder der Gerichtsbarkeit herausgegeben oder ver­
legt werden, im Fall wiederkehrender elektronischer Medien oder Websites verbreitet oder ab­
rutbar gehalten werden, und als amtlich erkennbar sind, sowie als amtlich erkennbare Teile von 
Medienwerken, sofern die angeführten Voraussetzungen nur auf diese zutreffen; 

4. Schülerzeitungen sowie Medien, die im Verkehr, im häuslichen, geselligen, kulturellen, wissen­
schaftlichen oder religiösen Leben, im Vereinsleben, im Wirtschaftsleben im Rahmen der Tätig­
keit eines Amtes oder einer Interessenvertretung oder bei einer anderen vergleichbaren Betäti­
gung als Hilfsmittel dienen." 

57. Nach Art. I § 50 wirdfolgender § 51 eingefügt: 

,,§ 51. Auf Mitteilungen oder Darbietungen in einem Medium, dessen Medieninhaber seinen Sitz im 
Ausland hat (ausländisches Medium), sind vorbehaltlich des § 50 Z I.die §§ 6 bis 20, 23 sowie 28 bis 42 
anzuwenden, .... 

1. wenn das Medium im Inland verbreitet worden ist, empfän~ pd~ abgerufen werden konnte, 
2. soweit der Verletzte oder Betroffene zur Zeit der Verbreitwlg Österreicher war oder einen Wohn­

sitz oder Aufenthalt im Inland hatte oder sonst schwerwi,ßscmde .österreichische Interessen ver-
letzt worden sind und . 

......., \ 0.'-

3. soweit durch die Mitteilung oder Darbietung e~e~~J.gIB~den R:~güter verletzt worden ist 
a. Ehre und wirtschaftlicher Ruf ::.::'~e:;. '.~-.~~ ...... :. . ... :,:~.~ .. 

b. Privat- und Geheimsphäre··~:~-:-~. -::--::e::- .:::;::-:... . .'. 
c. Sexuelle Integrität und Selbstbe.stii1?~iiiit:- :"~'" ~ .. ' .. -". ... 
d. Sicherheit des Staates :'.~~': ?:.':' -:~::-~"'j:'~ '." . ';,..'- .~: 
e. Öffentlicher Friede." "~.-'-'" . '~:::'- .. ~-- -. .~ 

'"'........... .... . ..... 

:. .. ~: ... :.: 

.. . . 
:~40, ..... ~_ ... ~r",,,, 
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58. Dem Art. VIa wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Die Art. I § 1 ................ 50 und 51, Art. VIa und Art VII in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2004 treten am 1. •.... 2004 in Kraft." 

59. In Art. VII Z 1 wird das Wort "und"durCl,··einenBeistrich erseiz7,·-näch dem "Zitai"r;f6 Abs. 1 bis 3" 
wird die Wendung "und § 51" eingefügt. 

60. In Art. VII erhalten die Z 6 und 7 die Bezeichnung ,,7." und ,,8."undfolgende Ziffer 6 wird neu einge­
fügt: 

,,6. hinsichtlich des Art. I § 50 der Bundeskanzler und der Bundesminister für Justiz;" 

.;- ......... . 
, " 
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VORBLATT 
Problem: 
In der Vergangenheit hat sich im Zusammenhang mit der Auslegung von Bestimmungen des Medienge­
setzes im Hinblick auf seine Anwendbarkeit auf "über das Internet verbreitete Inhalte" wiederholt die 
Frage ergeben, ob alle Bestimmungen des Mediengesetzes auf "das Internet" anwendbar sind 

Lösung: 
Klarstellung durch Erweiterung der Begriffsbestimmungen und der materiellen Regelungen 

Alternativen: 
Beibehaltung der bisherigen Rechtslage mit dem oben dargestellten Problem. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Wirtschaftsstandort Österreich: 

Durch die NovelIierung im vorgeschlagenen Umfang wird die Anwendbarkeit des Mediengesetzes auf 
bestimmte über das Internet "verbreitete" Inhalte klargestellL 

Das vorliegende Gesetzesvorhaben regelt überdies einen Bereich, aus dem sich keine Benachteiligungen 
eines Wirtschaftszweiges ergeben, da etwa die Verpflichtung zu einem Impressum oder zu einer OffenJe­
gung ohne besonderen Aufwand erfüllt werden kann. 

Im Übrigen ist zu bedenken, dass vielfach schon jetzt etwa aufgrund des E-Commerce Gesetzes Informa­
tionspflichten fiir bestimmte Anbieter bestehen, die durch die vorliegenden Regelungen teilweise ergänzt 
werden. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung in Österreich sind nicht zu erkennen. Barrieren für expandierende 
bzw. neuzugrüDdende Unternehmen sind nicht zu ersehen. 

Finanzielle Auswirkungen: 
Die bei der Gerichtsbarkeit allenfalls entsehende Mehrbelastung lässt sich im Vorhinein nicht quantifizie­
ren, hält sich jedoch in engen Grenzen. 

Mit dem Gesetzesvorhaben ist keine finanzielle Mehrbelastung anderer Gebietskörperschaften verbunden. 

Verhältnis zu Rechtsvorschriften der Europäischen Union: 
Gemeinschaftsrecht wird durch den Entwurf nicht berührt. 

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahren: 

Keine 

•• ,.. ..... ~. M • 

'"". 
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ERLÄUTERUNGEN 

.... __ ... _-_ ... _-_ ... _.... ·A. AllgemeiBer-Teß 

1. In der Vergangenheit hat sich im Zusammenhang mit der Auslegung von Bestimmungen des Me­
diengesetzes im Hinblick auf seine Anwendbarkeit auf "über das Internet verbreitete Inhalte" wie­
derholt die Problematik. gestellt, 

a. ob alle Bestimmungen des Mediengesetzes auf "das Internet" anwendbar sind 

b. dass einzelne Bestimmungen des Mediengesetzes zwar ihrem Wortlaut nach anwendbar sind, das 
damit erzielte Ergebnis aber völlig praxisfremd ist und 

c. dass einzelne Bestimmungen des Mediengesetzes eindeutig nicht Anwendung finden, was im Ergeb-
nis ebenso wenig sinnvoll - weil unsachlich - ist. 

Dass das Internet d.h. richtig einzelne "darin" aufzufindende Kommunikationsmittel ein ,,Medium" im 
Sinne des § 1 Z 1 des Mediengesetzes darstellen, wird schon in Literatur (vgl. z.B. Höh­
nelBerkaINolIIPolley in Mediengesetz) und Judikatur (vgl. OLG Wien vom 26.5.2000, 18 Bs 143/00) 
bejaht. 

Die oben geschilderten Probleme ergeben sich insbesondere aus den einzelnen weiteren Begriffsbestim­
mungen des § I des Mediengesetzes, so vor allem aus der Definition des periodischen Mediums. 

In der Folge stellt sich demgemäß zu den einzelnen Bestimmungen eine Reihe weiterer Fragen im Hin­
blick auf die Besonderheiten der neuen elektronischen Medien 

Der Begriff ''periodische Medien" ist nämlich z.B. von Bedeutung für 

• Gegendarstellungsrecht (§§ 9 ft) 
• Kennzeichnungspflicht von entgeltlichen Einschaltungen (§ 26) 

• Pflicht zur Urteilsveröffentlichung (§ 34) 

• erweiterte Impressumspflicht (§ 24 Abs. 2) 

• Mithaftung (§ 35) 

• Vetjährung (§ 32) 

2. Aus diesem Grund angestellte Überlegungen zur Novellierung müssen auch zum Anlass genommen 
werden, andere Begriffsbestimmungen zu überdenken: 

2.1. Die Definition des Medienunternehmens in § 1 Z 6 Mediengesetz ist klarzustellen, da es im Online­
Bereich keine ,,Massenherstellung" gibt. 

2.2. Schließlich ist auch eine Klarstellung in der B~griffsbestimmung hinsichtlich der Definition des Me­
dieninhabers vorzunehmen. Die Frage stent sich;.wer.:6efeinzelnen ,,Internet-Medien" als Medieninhaber 
anzusehen ist. (V gI. diesbezüglich BerkalHöhne!No'/JlPo/ley, Mediengesetz Praxiskommentar, Seite 42). 
Dies ist insofern von besonderer Bedeutung, als z8:blreiche Bestimmungen auf den Medieninhaber abstel­
len. 

In der Vergangenheit wurden mehrfach aueh':hi der' literatur diverse Überlegungen (vgI. LAGA in 
Rechtsprobleme im Internet, Seite·368~·ff·Uild.:aucl1 Weis, Vorschläge zu einer Mediengesetznovelle, MR 
2000, 136) angestellt, denen-derV~ueh .. ~einsam ist, mittels neuer bzw. ergänzender Begriffsbestim­
mungen aber auch anderer Regelungen die'~wendungsprobleme zu beseitigen. 

3. Die Novelle wird auc~~ Anlass.·~nommen, das Begriffspaar ,,Medieninhaber-Verleger" auf­
zugeben, da die Erf~~~ ,d~! zur Erstellung des Entwurfs beigezogenen Praktiker gezeigt haben, dass 
der Entfall des Begriffs Verlegers keine Konsequenzen im Hinblick auf den Rechtsschutz hat und die 
bisherigen beiden Begriffe lediglich Anlass'für rechtstheoretische Überlegungen ohne praktische Bedeu­
tung gaben. 

4. Eine Expertengruppe, der neben Vertretern des Bundeskanzleramtes und des Bun<!esministeriums für 
Justiz auch Vertreter ~us der Ri~hterschaft (Ri Dr:. TRIEB, Ri Mag. LENDL, Ri Dr. ROGGLA) sowie der 
Rechtsanwaltschaft (RA Dr. HOHNE, RA Dr. ZOCHBAUER) angehörten, befasste sich im Vorfeld mit 
vorgeschlagenen Änderungen dieses Entwurfes. Der vorliegende Entwurf beruht zu einem erheblichen 
Teil auf den ErgebnissetD. ger Arbeit dieser Expertengruppe. 

4.1. Darüber hinaus ·sollen auch im Begutachtungsverfahren erstattete Vorschläge in besonderer Weise 
Berücksichtigung ~9.~D .. Die begutachtenden Stellen werden in den Erläuterungen mehrmals ausdrück-

• :'::"1c:~~:-::~:-... ;):("' ?::-:-:.Sc r.~c<.>·: 
. 7:~ . .:.~ '::'':'. ~"'=.~::~~.:'~:~.: i?r,-':-:t:/i:-~ .. .. _ .. 
"~:0~ ,:,,~~~:-·-r:..t::~f!"7 ,. r,'. :--.~"~.::. 

'" .. '~. 
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lich ersucht, zu bewusst offen gelassenen Fragen, etwa der Frage einer Beibehaltung der Haftungshöchst­
grenzen, der Kostenersatz- bzw. Regressmöglichkeit durch den Bund und deren Ausschluss, der Frage 
des Bedürfnisses nach einer Mitteilung über ein nach § 7a eingeleitetes Verfahren - Stellung zu nehmen. 

5. Im Hinblick auf eine in den letzten Jahren unterbliebene Anpassung an die Geldwertentwicklung, auf 
§ 1328a ABGB idF aes Zivilii::chtsanaerungsgesetzeS 2004;-Oefl(:eme Begrenzung des Ersatzanspruches 
der Höhe nach kennt, sowie auch zur leichteren Einprägsamkeit wird vorgeschlagen, die Entschädigungs­
beträge auf runde Summen arizuheben. 

6. Die elektronischen Medien bzw. das Internet wurde im gesamten Mediengesetz nunmehr ausdrücklich 
berücksichtigt, um die hier vorhandene Lücke, die die Gerichte bisher durch Analogie schlossen, zu be­
seitigen. Diese ausdrückliche Erfassung der elektronischen Medien erfordert in vielen Bereichen eine 
Anpassung oder Erweiterung der bestehenden Regelungen. 

6.1. Eine Anpassung an das Internet erfolgt unter anderem bei den Bestimmungen zum Persönlichkeits­
schutz bei den Ausschlussgründen und bei der Antragsfiist nach § 8a Abs. 2, bei der jeder Tag der Abruf­
barkeit im Internet als fristauslösend anzusehen sein soU. 

6.2. Anpassungsbedürftig sind auch der Zeitpunkt und die Form der Veröffentlichung einer Gegendarstel­
lung oder nachträglichen Mitteilung auf Websites (§ 13). Zur Klänmg des Gegendarstellungsanspruches 
(§ 11 Abs. 1 Z 10) für den Bereich der Websites wird vorgeschlagen, als fristauslösendes Ereignis - im 
Gegensatz zum Vorschlag fiir die Frist zur Geltendmachung von Eratzansptüchen nach § 8a Abs. 2 - die 
erstmalige Abrufbarkeit im Internet festzulegen. Allerdings soll dieser Anspruch auf Gegendarstellung 
nur fiir solche Websites bestehen, die einen über die Darstellung des persönlichen Lebensbereiches oder 
die Präsentation des Medieninhabers hinausgehenden Informationsgehalt aufweisen, der geeignet ist, die 
öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen (§ 21). 

Ferner ist einer Verurteilung Ös~rreichs durch denE~opäischen Gerichtshof für Menschenrechte Rech­
nung zu tragen und klarzustellen, dass Sachentscheidungen nach öffentlicher mündlicher Verhandlung 
durch Urteil zu treffen sind. , . .. 

6.3. Auch die strafrechtlichen Bestimmungen sollCIl·~"pf Websites anwendbar sein, wobei die §§ 33 und 
36 (Einziehung und Beschlagnahme) im öffentlich.~ Infonnationsinteres!e ausgeschlossen sein sollen, 
wenn es sich um die gerechtfertigte und wahrheitsg~~eue Wiedergabe der Außerung eines Dritten handelt 
(Zitaten judikatur). 

6.4. Hinsichtlich der Kosten werden ebenfalls Ät1.<l~gen vorgeschlagen. Zunächst soll in den §§ 8a 
Abs.5 und 39 Abs. I und 2 ausdrücklich geregelt werden, dass in jenen Fällen, in denen dem Antragstel­
ler eine Entschädigung gezahlt oder in vollstreckbarer Form vertraglich zugesichert wird, weder eine Mit­
teilung nach § 39 Abs. 2 zulässig ist noch die Kostenersatzpflicht des Bundes zum Tragen kommt. Die 
Beibehaltung der Kostentragungspflicht des Bundes bei Veröffentlichung einer Mitteilung über das einge­
leitete Verfahren sowie einer Miteilung über die Verfahrensbeendigung und zum Ersatz der Schäden im 
Zusammenhang mit Beschlagnahme wird jedoch grundsätzlich in Frage gestellt; die begutachtenden SteI­
len werden - wie bereits erwähnt - in den Erläuterungen ausdrücklich eingeladen, dazu allgemein SteI­
lung zu nehmen. 

6.5. Die örtliche Zuständigkeit soll zur besseren Übersichtlichkeit in § 40 abschließend geregelt werden 
und soll sich grundsätzlich nach dem Sitz des MedieninJiitieisnchten. Lediglich die sachliche Zuständig-
keit bleibt § 41 Abs. 2 vorbehalten. .::~~~c~·:'::.~.:"': ':('::. 

7. Hinsichtlich des Geltungsbereiches soll ein neu~'§~t~i~fiigt werden, nach dem dits österreicbi­
sche Mediengesetz unter bestimmten V:9ffi.~~e.twn.,&.en)(~f g~;.Iphalt einer ausländis«b.e»~W~Psite auch 
anwendbar sein soll.- . '--."-;.:~ .. ~. . ... . ... ,-....... ' .. . 

....... ::.::.::~::..' .~. '-0.: 

8. Die Kompetenz zur Erlassung .Y9.I,l.JlCP.J . .&~~·e.Al$~h~den Regelungen ergiht~i.s!JL~ Art. 10 
Abs. I Z 6 B-VG.(,,Pres$.ewes.eJ)..'~). ,:::;~"~:~'~::~:' .:..... -" ... : .. . '. ~ .. . '.. ' .. "'..... ... ... ',. .. .... ' " 

B. Finanzielle~itts)B{g@f:',:,<::~·-.-··:·-"--. -:.~ .. ~. " . 

Die bei derGei1efi&birYe~:'a1ftfnlil1s entstehende' Mehrbelastung lässt sich im Vorliinein niclit quantifi-
.. .. .. ,,_ I".~ t_{f:II.~"',","r.~_~,...··. . " . Zleren. . ~" ..• , .... _ ............ -... ... . .. 

';--'~.'t-\ 

Das Gesetzes~orh~benJührt zu keiner finanziellen Mehrbelastung an4erer Gebietskörperschaften. 
... ,... .. #' : .... - ' ......... _ ........ _... .. • ""''='~,'" .~-~ 

.. "?" ..... ~~.,,: •• ~. :-:_:::. .. .. ...... r:: . 
:,:,?~ ,~.,.~ ,~::"'i.C:~'": :7.:;' .. 
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c. Besonderer Tell 
Zu Z 2 bis 5 (Art. I § 1): 

Vorbemerkung: 

Die nachfo1gmden-Ergänzungen in den Begriffsbestimmungen bauen allesamt auf"dem bisherigen'Ver­
ständnis der Defmition des ,,Mediums" und seinen einzelnen Tatbestandsmerkmalen aufund ergänzen die 
Definitionen in den für auslegungsbedürftig erkannten Bestimmungen. In diesem Sinne ist für die Merk­
male "gedanklicher Inhalt", "Verbreitung'" "größ.e.rer .Personenkreis", ,,Massenverbreitung", ,,Massenher­
stellung" aber auch etwa zu den Tatbestandsmerkmalen für ein ,,Medienunternehmen" auf die bestehende 
Literatur und Judikatur zu verweisen (vgl. etwa OGH ZAS 1984,26, wonach als ein Medienunternehmen 
immer jene Einheit von Mitteln zu verstehen ist, die ausschließlich auf die Herausgabe eines bestimmten 
Mediums gerichtet ist) 

Zu Z 2 und 3 (Art. I.§ 1 Abs. 1 Z :1 und Z 58): 

Bei den Begriffsbestimmungen des § 1 insbesondere im Zusammenhang mit den Begriffen Medium und 
Medieriwerk wurdeia der Vergangenheit mehrfach durch entsprechende Formulierungsvorschläge der 
Versuch unternommen, über Internet verbreitete Inhalte unter den Begriff des Medienwerks zu subsumie­
ren. Der vorliegende Entwurf geht einen anderen Weg, da dem Begriff des Medienwerks traditionell das 
Element der ,,Körperlichkeit" zugeschrieben wird, wovon kein vernünftiger Grund zur Abweichung be­
stand. Es gibt somit nach den Vorstellungen des Entwurfs im Internet keine Medienwerke. Insbesondere 
war hierbei auch zu berücksichtigen, dass dem Mediengesetz seit der Novelle BOBI. I. Nr. 136/2001 e­
lektronische Medienwerke (gemeint sind etwa CD-ROM etc.) bereits unterfallen (vgl. die Regelungen zur 
Ablieferungs- und Anbietungspflicht in § 43a ffund die Erl in der Regierungsvorlage 98 BIgNR, XXI.GP 
sowie die darauf basierende Verordnung BGBI. ll. Nr. 65/2001). . 

Aus diesem Grund setzt der Entwurf im H"mblick s,uf die Ähnlichkeit der neuen Dienste mit dem Rund­
funk (einschließlich Teletext) beim Begriff des periodischen Mediums an. Schon bisher ist in der Judika­
tur und der Lehre Unhestritten, dass eine ,,Homepage" oder "website" ein Medium im Sinne der Begriffs­
bestimmung der geltenden Z 1 des Mediengesetzes darstellt Gleiches gilt für eine Massen-e-mail. 

In der neu vorgenoÖ1ineiien. Definition stellt den ersten Unterfalr des periodischen Mediums wie bisher" 
das periodische Medienwerk dar. 

Als zweiter Unterfall wird nunmehr der Begriff des "periodischeneieIdronischen Mediums" eingefiihrt. 
Hierunter iallt zum einen (Z 5a lit. a) - wie bisher - das Rundfunkprogramm, da der Rundfunk unbestrit­
tener Maßen ein elektronisches Medium darstellt Beim Begriff "aU$gestrahlt" wird auf die bereits im 
Mediengesetz bestehende Wortwahl zurückgegriffen (vgl. § 6 Abs. 2."z..~, §§ 7 Abs. 2 Z 4, 7a Abs. 3 Z 4, 
7b Abs.2 Z 4, 13 Abs. 1 Z 2 und § 39 Abs.3). Inhaltlich ergibt sien daraus aber kein Unterschied zur 
Terminologie des Rundfimkrechts oder insbesondere auch zur Wortwahl der Z 1 des § 1, in denen von 
"Verbreitung" die Rede ist. Narurlich'WUd auch ein Rundfunkprogramm verbreitet Vielmehr soll durch 
das Wort "ausge~~t'.'··nw;:~~~.,k,Iare. ~grenzung zu den weiter~:Fällen des elektronischen Mediums 
ermöglicht wer~:.- .' .. ·;ir:-::::.:·" ..... " . . . . ~-:: .. ,","'. 

Beim Unterfallc:fet -Z 5a li[' 6'/alsö des abiufbaren elektronischen' 'Mediums ("pull-medium") ist an den 
Kern der den ArilaSS"für dicf~efuegelungbildenden'!logenannten~;JI~~~ages" oder "Websites" gedacht 

. Der Begriff "abrufbY' wurc1e~eswegen gewählt.:dä''ili diesen Fä11en·~iii·aktiver Schritt des Mediennut­
zers (Eingabe der http Adresse'(URL) oder Ank!ick~ii eines L~J:n0tWeildjg i~t, um das en~fechende 
Angebot einsehen zu 'können,:'während man e-~l~'~ieseiid~l~kofutht:~'~~ch bei d~ ~öm~age oder 
Website handelt es sich um eiifperiodisches ~.ediUID; .<f~e~ :im~'RegeIfälrjeaefZeit abru!b§:!'";~' dauernd 
(täglich, stündlich wiederkehrend abrufbar) vorhänden' ist;, Hel Websites";"1fic' nüc"·einem·engen·K.reis an 
Berechtigten durch Eingabe eines Passw01'te$~zÜgäDgliöh-slnd",wird schon nicht davon auszugehen sein, 
dass diese den Begriff-ees Mediums e~~:.(:vgl. § 1. tsb~~.:1-?: 1 ),da nicht ~ einen größeren' P.ersonen-
kreis gerichtet .'~.. . .',!": .." ~'., .. \,". " 

Zur Erleichterung der'yiriveise im Ge~etZbstexfwird d~(au:c~·~.andereliR~htStex.ten (vgl.·etwli.§ 135 
TKG 2003) verwendele"Begriff deY"WebSite 'verwendet: UJi1·emerseits der 'Diskussion in der Literatur 
Rechnung zu tragen.(vgL.4ie unt~.~ehelldtm·.Ausfühnmgen zo:§§ 21 und,~) ·und an~,!'eTSeits·nichtje­
den Auftritt eine.s·P~t~:im-.l~~ernet detaillierter zu regeln und somit zu einer unüberschaubaren Flut an 
Gerichtsverfahr~E..~ ~~t.~j~1!t~~·Ell~v.or~.?as~).~n.-e ~~.9~einun~f~C:!l. ~~~ W.e1?si~, die .~ber 
die Darstellun~4~f~9Chstpe~önhc.I~en p:be~berC:l9!s"·m.cht h4tausgehen~undau~h m~~t geeIgnet sm:d, 
die öffentlich~r~~1!'Q11gsb~r~W1$ zu.', beetilf1~~s~n,. mc)1~yol1. ~len Regel~g~n ~~t· sem s,?l1~~. So 1St 
nicht vorgeseh~~:~~~. das~~C.Qt auf. Gegen#.'~t~!!iipg: aut:h:in,:F.ä11en le~glich privater ,,~e~tdarstel­
lung" zur AD:~eii~~ komIne~_.~~ssen ~et;Jt\\1l"~rt;-~9,.~.ii!~· Websit~)l,~ derPräsentati9~:ß~~i8-
tungen un"gJ~r99.!Jkt~".eines.y!l,c:.~ekP.!~pl~!l,t.:.~P~hJlti(d~r::E.b~~e ~ ~~~para~ werdC!l ~t.~lt in 

:~.... '.... ....... .. .... ~ . . ..... ........... '.... .. ..... ' . 

. ..... . . ,-.. ... '-.:'-" ...... .. · .. ~ .. r ',":- '~.' .. -. -" ... ~ ..... 
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der Expertengruppe für OnIine-Dienste und Demokratie (MM-S-OD) Überlegungen im Hinblick auf die 
Ausgestaltung eines Rechts auf Gegendarstellung in OnIine-Medien angestellt. Auch die diesbezüglichen 
Überlegungen konzentrieren sich darauf, eine Gegendarstellung nicht bei jeder Homepage zu ermögli­
chen, sondern das Gegendarstellungsrecht auf OnIine-Medien einzugrenzen, die für die Öffentlichkeit 
zugänglich smd und haubg bearbeitete undaktüälisierte1fff6iifiätiönenvon off'eiitliClienfIöferesse elitliäl­
ten. In der Arbeitsgruppe zur Erstellung des vorliegenden Entwurfs zum Mediengesetz wurde ähnlich 
auch erwogen, nur solche Websites zu erfassen, die regelmäßig wiederkehrend in inhaltlich wesentlich 
veränderter bzw. überarbeiteter Form abrufbar sind. Es wurde aber aufgrund der Vielzahl an unbestimm­
ten Gesetzesbegriffen (ab wann ist z.B. etwas als wesentlich überarbeitet oder verändert anzusehen) von 
einer weiteren Verfolgung dieses Ansatzes Abstand genommen. Nach Ansicht der Arbeitsgruppe er­
scheint es zweckmäßiger, den Begriff des periodischen elektronischen Mediums weit zu fassen und dort 
wo Einschränkungen notwendig sind, spezifische Ausnahmebestimmungen zu schaffen. Darauf abzustel­
len, ob die Tatsachenmitteilung von einem professionellem Medienunternehmen stammt, scheint hinge­
gen im Sinne des Rechtsschutzes allfiilliger von der Mitteilung Betroffener nicht sachlich. 

Der dritte Fall des periodischen elektronischen Mediums (Z Sa lit. c) nach dem Entwurf erfasst u.a die 
(genau betrachtet auch schon mit der geltenden Formulierung des periodischen Mediums unter ihren drit­
ten Fall subsumierbaren) sogenannten Newsletter in elektronischer Form (ab wann in diesen Fällen ein 
Medium vorliegt d.h. dieses an einen "größeren Personenkreis" gerichtet ist, ist wie bisher anband der 
Anzahl der Empfänger zu bewerten, keinesfalls sollen e-maiIs unterhalb der bisher von der Judikatur ge­
prägten Grenze erfasst sein- wohl kann aber ein einziges Massenmail ein Medium darstellen). Diesbezüg­
lich ist der in der Literatur vertretenen Auffassung beizupflichten, dass "das e-mail selbst kein Medium 
im Sinne des § 1 Abs. I Z 1 ist, solange es sich um eine singuläre elektronische Mitteilung an bloß einen 
oder nur wenige Empfänger handelt .. , da es schon am Merkmal der Massenverbreitung fehlt. Wenn aller­
dings mit einem Schritt eine Vielzahl von Empfängern erreicht werden .. kann. ist diese elektronische Post 
nicht anders zu bewerten als ,,körper1icbe'~Mitte1-det Maisenveroreitulig; ditditera-c erfaSst aber nur re­
gelmäßig in vergleichbarer Gestaltung~Wiederkehrende Massen e-inails . 

.... , ... '" ,~. ," .. . 
Zu betonen ist, dass es auch ,,nicht .. ~p~Q!iische elektronische Medien gibt, die aber von der Z 1 des § 1 
erfasst werden. Zu denken ist etwa AA ein Ereignishö~rogramm (vgl. § 3 Abs. 5 PrR-G) ~ nur ei­
nen Tag oder auch nur einige Stunden. Ein.einzelnes M.I!S~.~n-e-maiI stellt zwar ein Medi~ (nmplich ein 
elektronisches) im Sinne der Z 1 dar, nicht aber ein periodisches elektronisches Mediuii;t:für das in der 
Folge Regelungen über ein Gegenda,stellungsrecht oder·~.~ ~ine Offenlegung etc. zur. J\1iwericiunglcä­
men. , 
Der bisherige Fall des sonstigen Mediums,·das in vergleich~arer Gestaltung'-wenigstensvierma1 im,Ka­
lenderjahr wiederkehrend verbreitet wird; ,wurd~ um das' W ()rt."elektronisc4. .. · ergänzt, da derartige Me­
dien regelmäßig d.h. im Zeitpunkt deJ:~e~gsvorlage.~: Stammfassung .(g~eint waren damals 
Bildschirmtextprogramme - die aber ~~~Munk'zu ~etracht8n wären (vgl. VfGH27.9.1995, G 1256-
1264/95, anders jedoch OGH 22.1 O.2()Q~~.l-t Nds .33/02:>-wie-.h~~·in .elektronischer form verbreitet wur-
den, sodass sie auch in Zukunft berüc.~~4ti.gt, b1eib.en .. _,.. .. _. '. ':, " 7 ... ' 

Da dem Begriff der Herstellung das·.~täDdnis zu~.liegt,~.dass. "physische" Tdger hergestellt wer­
den (vgI. § lAbs. 1 Z 10) kommt .. ~~er. im Bereicl1 de.r.-ele~~schen. Medien nicht ~Tragen, viel­
mehr wird bei den "unkörperlich~~n" nur:·<ije.-M8&~~~ relevant sein:·, ';, .. ::.: •..•. 
Zu Z 4 (Art. I § 1 Abs.! Z 6):- :!e:l. ~:,..'.. . .>,'')~:r.'~' . ..... "~~... ~.::': ~ .. '.~.> '. .. . .. :'~:-

Auch hi~zug.il!P.'~P.YA~?~~~i.iid~V~rb~~~~g :6iriZ;;.~j;~~~'Jkch ~e bishet.lh _a;~it~ 
~d Ju~~"v~iJ.fs~~neq. ~liJf~~~.~.den T~(be,w.mas~efkm~ell. d~}~edtenuntern~hn:t~ .relevant 
1St. In dlesem'~lnsJ~t-:4@~r ~,~Me.dlenun~ern.~hmen em ,.Mmdes~ an unternehm:ensch,(m Struk­
turen, als dei:~lun.~ehril~Uiäi.jPt)Zweck die inhältlicbe Gestaltung .c;lCs..Mediums gehör(~ en~Aeidend 
(vgl. dazu .pe.r.1«Plf9l.li$.tfNol./IP-WI;:Y; Seite 32 RZ 25 und R~mruznnlft.l~4er, "Seite 31,aA.ygl. ll.allJ!§ch, 
Kommentar .i.ii1JH~{ew~~g~ti.~Seite.16 RZ 1$). Der Autor, .der z.B:.sein Buch im SelbstVerlag vefViel­
faltigt und ver~üft ist' da1!er kein Medienwitemehmen. A1:lch ein Uriterne~en. der Mo~eb~c~. das 
seine Produkte inOoKaußiiusem"·vertreibt wird mit der Einrichtimg emerWCbsite mcht zUn'i Medieb.fu1ter-
nehmen. Ein solcheiUntemehmen ist aber Medieninhaber:'" . - . ,.: f .- -' '- . 

Da es bei dm r~tern~t Medi~n und beim Run4funtc begtimf9"b·:k.~UieM~.s-~~~~~'iv8i~.:"~ :a~g 
Z I) 'b b' M di t hm .. diffi .. ..• <f4' den'" .. ~ Zl.etfas ~ Print zur gt 1, war .elm e enun erne en~,.... erenz\~~ ~~ ~.~ " .. mt&~ ,. _...._. ,S 'L -

medien und sonstigen audiovisuellen physischen Informationi;ti'ägeiiiunii den'naeJi Z"2 eJfasStcii Unter­
nehmen des Rundfunks und im Online Bereich. Fälle von Medienuntemehmen, die nur (periodische) 
Massen-maiIs versenden sind nicht wahrsch~i.dli, s6dass ·cfi.&ie m.c"b:t'e,igens ·~t 'wer~ miiSSeti: ." 

. . . 
.. '~ 7.'"'~.... :--.... :'" :." .~:. . ~ . .' . .......... r: r. ." 

. .. -- . 
'. ,. -,. '''.~- ~ ................ -...... , .... ",' 
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Zu Z 5 (Art. I § 1 Abs. 1 Z8): 

Auch die Begriffsbestimmung des Medieninhabers bedarf für den elektronischen Bereich einer Klarstel­
lung. Die überwiegende Zahl von Websites wird weder von einem Medienunternehmen noch von einem 
MediendiC<J!S~.v~w.l~,~~ ~nd aus de.n oben.berejtLzu Z-.2,L~~det auch ein Inver­
kehrbringen von Medienstücken aus; Aus diesem Grund sieht der Entwurf zur KlarsteIlung vor, dass die 
Eigenschatr-d~s',Medieiiiilhabers ber el~er Person dann begründet Wird, wenn dieser Person die inhaltliche 
VerantwortUng fi:ii' däs jeweilige A:ilgebot zukommt. In diesem Sinne wäre auch klargestellt, dass (vgl. 
BerkalHöhnelNolllPoIley, Seite 42) bei moderierten Diskussionsforen derjenige als Medieninhaber zu 
qualifizieren ist, der'die Auswahl der Diskussionsbeiträge besorgt und dem es möglich ist, den Umfang 
der verbreiteten Beiträge fuhaltlich zu steuern. Access und Service Provider sind daher solange keine Me­
dieninhaber als sie nicht selbst auch Content Provider sind, die die inhaltliche Verantwortung für den 
"Content" tragen. ' , 

Die ersten beiden Alternativen der Ht ader Z 8 sind ident mit den geltenden Bestimmungen Z 8. Im zwei­
ten Anwendungsfall (lit b) wurde insofern eine Änderung vorgenommen, als in Bereichen, in denen die 
Massenherstellung und die Massenverbreitung nicht von einem Unternehmen (also ohne entsprechenden 
technischeri. und/oder organisatorischen Aufwand wie etwa bei Flugblättern, Schülerzeitungen) ausgehen, 
klargestellt sein soll, dass die inhaltliche Gestaltung fiir die Begründung der Medieninhabereigenschaft 
maßgeblich ist Schon bisher wurde in der Literatur und Judikatur (vgl. OGH 15.12.1992,4 Ob 111192, 
MR 1993, 28 ft) die Auffassung vertreten, dass unter Inverkehrbringen auch die Besorgung der inhaltli­
chen Gestaltung zu verstehen ist (vgL Berka/HöhneINolI/Polley, Seite 33, RZ 30, HartmanniRieder, 
Kommentar zum Mediengesetz,1985, Seite 33, aA Hanusch, Kommentar zum Mediengesetz, 
1998, Seite 19 RZ 20). 

Spiegelbildlich dazu ist im Falle periodischer elektronischer Medien, die nicht von einem Medienunter­
nehmen ausgehen, .. die. inhaltliche Gestaltung entscheidend und die Besorgung oder Veranlassung der 
Ausstrahlung, (Rundfunkprogramm), Abrutbarkeit,(Homepage) od«?r y~reitung (wiederkehrende Mas­
sen-e-mails).Auch hier ist zu betonen, dass es auch elektronische Medien gibt, die nicht periodisch sind. 
Zu denken ist erneut etwa an ein einzelnes Massen-e-mail oder an ein Hörfunkprogramm fiir bloß wenige 
Stunden. Auch fiir derartige Medien muss es aber einen Medieninhabe~ geben, sodass Ht. c bewusst nicht 
nur auf "periodische elektro~~~pe Medien" abstellt, sondern von elektronischen' ~edien spricht 

_ ... .lo.., 

Hervorzuheben ist neuerlic~~AAss auch ~~' dem Mediengesetz die bloße E~umung der technischen 
Zugriffsmöglichkeit nicht scJ!~,die Eigensellaft des Medienirl.hal:>ers begründet, ~.J. 

Der vorliegende Entwurf ge~(~1ich da-\i6ri :aüs, dass die Beib~haltimg des Begriffs dCs Verlegers nicht 
notwendig ist, da mit der vorgeschlagenen Formulierung des Medieirinhabers auchjenefFälle erfasst wer­
den, in denen Massenherstil1ühgodei Masseriverbreitung nicht von einem Utitetfieliinen ausgehen. In 
diesem Sinn erübrigt sich auch eine in der Literatur vertretene Differenzierung für den Fall des bloßen 
Inverkehrbringens "ohne entspr~henden,te,chnischen und/oder organisatori,sche~·~fw,and etwa im Falle 
von Flugblättern, Schülerzeitungen, Broschür~n" (vgl. Berka lHöhneINolllFolley,·R4"30). in dem man 
nur als Verleger anzusehen wäre. Gegensätzliche Ansichten: S~obo~ ,,D~ Recht,:d~, Presse'~ ßeite 8, 
Hartmann Rieder, Seite 32, Hanusch Seit~J'7)... , ' ",. ~" •... 

In der Literatur wird aber die Diffe~f.ung näch.,Quantltät"biW,:'.iieiifAüfWaDC1'auch abgel~lfut; weil 
nach der zweiten Variante derZ 8 (,,6~f.:sonsraaa:EfscheirieIfvöiiMedtenwerken,duroh lnverkehrbrin­
gen der Medien~tücke. besor~. ") ~~~t:~~~~sta!~~~t'~~~t~~lill1~;'~~~:;!~~glich' aüf ~ Verorei­
ten abgestellt wrrd. DIe zweIte Vanant~. d:ef Z·~ '~el'eäi!A't!~-a:ngta~bes~d ·für den Fall, ~s, em Medium 
ohne Zutun der Urheber verbreitet werde (Hahusch 19-98, S: 18)C'" .. ,- _.....' '.' ,,\ ' , '~ 

Die zweite Auffassung beruht darauf, dass Voraussetzung fiir die Eigenschaft als Medieninhaber die 
Möglichkeit sei, den Inhalt des M~~UmS~:iÜ:'8esla1teif>"wahteil(fdef Verleger lemgfiö;h' fiii: 'me y~reituilg 
des Mediums sorge. Diese Auffassung' ste}if Wiederum in Widerspruch Zür Aussage, dass' äuoh Zum blo­
ßen "Inverkehrb~gen" ,die B~s'öFliung detThIialtl~chtm Gestä1~~: gehö~'·~gtOGH 23. 2.' :r~3, I'" Os 
155/82 OGH '-l$; 1-2".:· 1992i ;~tOlf' 11192FOLG W.eif SJ4:,"1996, 2~B8iJ-l196); OGH 26:,' 4. '200 1, 
60b96/01p :.~~~~.':lsr- ~-:l.:~00'( ·o~f(1rp';-wEj:.}.~~äie~~l~{"uitä:~~lizif"·Yt!rteSer) als 
intellektti'e,Jfe1VeflSl'eifeF~\lo~oß teG1ifiigclfe1fVei'bl'eiMf'abgegrenzrw€rileh. -"'::', ' ',' v·· ": ,. 

~er Be81i~y~~i~r~dg~ti; ire~P;~s~~(fi·92i'bta;·M~di~~(tribJtri~;m~ri~ Im P~s~ wird der 
Begriff ni~~r!J!f~~e~äilg.~nl#7deiJf 1?ro:c~er 'Yenyeiidet' (§ §"·4ft 20;r 21 ) .. : PtlreDteiltreffen 'alternativ 
den Druckef.~i.B::DefUilAüsJand-gedniCkteri.'WefKen) den Verleger., ,;Diucker" wurde im MedienG 
durch ,,HmmCl~~~ ',' '. :.: ~ , ,- • -

.~ .. '.~ .... ~~ .-..... '~'.(.'.:' . 
, , . 

•• ' ........ ~.~.~.:::.. ~ ••• : ......... 10 '"\ .~.. " • ... .. : ....... 
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In der RV 1975 wird noch festgehalten, dass man die Möglichkeit der Aufteilung in verschiedene Unter­
nehmerfunktionen beibehalten und an die jeweiligen Funktionen verschiedene Verantwortungen knüpfen 
wolle (54 BlgNR 14. GP, Seite 28). 

In der RY_!9.79 fiel das in der RY J.9.?~ t:l9.P.!t g(m.annte_Kri!~riuqu!~r inhaltlichen E!nflussmöglicb1q,it 
beim Medieninhaber weg und damit wurden die Begriffe weitgehend synonym. Weil aber der Begriff 
"Verleger" von ,,Medieninhaber" mitumfasst sei, schlug der JA aus Gründen der Praktikabilität die Zu-
sammenfassung vor (743 BlgNR 15. GP, Seite 4).' . 

Hervorzuheben ist auch, dass in der geltenden Fassung des MedienG keine unterschiedlichen Rechtsfol­
gen an die Begriffe Verleger und Medieninhaber geknüpft sind. Der Begriff "Verleger" Wird jeweils dem 
Begriff "Medieninhaber" nachgestellt in §§ I, S, 6,7, 7a, 7b, 8, 11, 12, 18,.24, 2S, 26, 27, 29, 31, 33, 3S, 
39,41,43,44 und 46. Ohne das Wort ,,Medieninhaber" scheint der Begriff "Verleger" nicht auf. Es lässt 
sich auch kein Unterschied in Bezug auf Rechtsf~lgen, die sich an die Begriffe knüpfen, ausmachen. Das 
Gesetz gebraucht die Begriffe sogar dort synonym; wo eine Differenzierung angebracht schiene, etwa in 
§ 24 (Impressum):' .. Auf jedem Mediellwerksind der Name oder die Firma des Medieninhabers (Verle-
gers) ... anzugeben·'. . 

In der Judikatur wird· durch das Erfordernis, dem Verleger müsse inhaItliche Einflussmöglichkeit zu­
kommen (v.a OGH 15. 12. 1992, 4 Ob 111/92) der Verleger mit dem Medieninhaber gleichgesetzt. An­
dererseits wird insofern eine Differenzierung vorgenommen, als dargelegt wird, der Verleger sei nur sub­
sidiärer Anspruchsgegner in medienrechtlichen Belangen, sofern ein Medieninhaber aufscheine (OGH 2. 
10. 1996, 130s91/96) ohne darauf einzugehen, welche Elemente den Verleger kennzeichnen. 

Zu Z 7, 10, 12, 14, 16, 2S und 26 (Art. I §§ 6 Abs.l, 7 Abs.l, 7a Abs.l, 7b Abs.l, 7c Abs.l, 18 
Abs. 3 und 20 Abs. 1): 

I. Die Höchstbetriige fiir Entschiidigunge..n nach.den §§ 6 Abs. 1, 7 Abs. 1, 78 Abs. I, 7b Abs. I und 7c 
Abs.1 gehen'zuin Großteil auf die Medi~gesetZnovelle 1992 .(BGBt. Nr. 20/1993) ~ck (nur § 7c 
wurde erst durch das Bundesgesetz über besondere Ermittlungsmaßnahmen, BGBt. I Nr. 105/1997, einge­
fiigt). Anlässlich der Umstellung der Schilling- auf Euro-Beträge durch das Strafrechtsänderungsge­
setz 2001 (BGBt. I Nr. 130/2001) wurden die 'bis dahin geltenden Höchstbeträge von 200 000 S, 
500000 S und einer Million S nicht erhöht, sondern durch die Beträge von 14535 Euro, 36 337 Euro und 
72 673 Euro ersetzt. Die Steigerung des Verbraucherpreisindex seit In-Kraft-Treten der Mediengesetzno­
velle 1992 (1.7.1993) beträgt bis Dezember 2003 190/0. 

Die vorgeschlagene Anhebung der genannteil Beträge auf 20 000 Euro, 50000 Euro'und··loo 000 Euro 
soll einerseits der inflationären Entwicklung Rechnung tragen, andererseits auch runde mid~leicht ein-
prägsame Höchstbeträge gewährleisten. ':, - . ~ .' . - . 

2. Analoges gilt für die vorgeschlageJle Ap,he~1Ulg derJi~~hstgrenzen fiir die Geldbuß~n iri den §§ 18 
Ab 3 20 Ab .la.,4'"lnt\Ob ,nnn-c"'-" "::.. .. s. , .' s ."~ ~).~~-~..:~~~.r~:':'~0=-.~~· " ~ ... ~ .... r .} .... 
3. Die Besti~geA·.~M~~~~::iib~.:Persön1ichkeit'sSchutz (§§ 7, 7a, 7b, 7c) regeln - neben 
§ 33 Dat~~U~gesetz 2000 und §§ 77, 78 Urheberrechtsgesetz - jene AusnabmefiiUe, in denen bisher 
Schadene~~p.tiis:h9 .~e~~<,Iet=-Y-i:d~g;,~.ng.d~r Pdy,t- UQdGeheimsphiire geltend gemacht werden 
können.. '-'. ~~. ":'.:."':,; ~~. ' . ',:,~ . .. . . 
Das Zivilrechts-.ÄJrde~~etZ 2004 : (BGBt. IN..-... 91/2003): hat nunm~hr mit Wirksamkeit vom 
1.1.2004 in das ABGB (a1$-§-l.3~8a}~~en alIgemeJJ;l~· Schad~ersatz3p.~~_~b:wegenY~~tzQAg der 
Privatsphäre eingefügt, weteher der-Höhe nach m~~grenzt:ist·· . . ,,j ';:':-;~'::':"'7 :<:'"'-::::: . 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob ~ Höchstb~ge im. M~en~~·.beibeIDtlten werden 
sollen. Gerade in Medien begangene Persönlichkeitsverletzungen werden für den Betroffenen oft schwe­
rer wiegen als andere, weil.~ .VeI:breitungspot~ga1 bei M~ we~.~ntlicg gr.9.ßer ist, In Anbetracht 
dessen stellt sich die Frage,. Qb die Aufrechterhalfuug Q.er. HöcbSigrenzeD. i.\ls gIeiChhei~lJlChtllchen Ge-
sichtspunkten vertretbar ist . ' .. - .. ~~~." ..... __ ... _. _ ~ ' .. ,. ...... . _. . 

., ... ,.. ...... ..,. ." ;.1 .. 

Die begutachtenden Stellen werden daher er:suchti:' ~. Ft'$g~'::~elkmg zunelfmeq;:-ob:dic! 'Haftungs-
höchstgrenzen beibehalten werden sollen. ." ~ ':': ,. . '·"··r·'''~'' " .,'.,- --:;,":'" .... . ~ : .';':, 

4. Der Ersätz des Begriffs ,,Fernmeldev~keJi'i'~ ~uTcii'jenen. der',;reIeJ{ommunikil1:iö,ö'J'· ~ § .7c dient'iier 
Anpasswi.i~.:.dje nunmehr in den.U 149~'1f~tPQ:iijid' im TKG 2003 gebräuchliche Terminologie ...... 

'. (. . . .... -:-••. , ..... "'- <: ./ .. 
5. Die ß(ibeii.der Änderung der.1I'ohe··der Geld~*-"zu §,2J~.~l>~.J vorg~s~IM~Renen kd~.8en sind 
Folge derE'rivefterung der Bestii#jiltfng~n:u.'Der ~die'Veroffent1ichung von G.egendarStellÜBgen auf elektro-
nischeMedi~~Ngtinsbesond~~I'§-:U}:':: •. ~'::' ..... " .. " '" :. ~ . .":.-' . 

....... "t ... ~ ."'':"~.": .:..... -, ...... (~ ... r:"-.• 

'~"~ .... .-,.. .. ,... 
~ ,-' '.:.... . 

'. 

·• .... -: ..... -';"r:: ...... ,: .. <.-::s~ Vr::(.:' ... ........... ~.: 
.' ::.,.- ........ ~.:~~~ :-:''2~,) .. ~.:.r. .. .... " ~-. 

._ ..................... . 

. .. -,.'.­
'. 

... ..... , . -' 
• •·• ........ • .. 1 ••• .... _ 
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Zu Z 8, 9, 11, 13 und Ü"(Art I §§ 6 Abs. 2 Z 3a und Abs. 3, 7 Abs. 2 Z 5, 7a Abs. 3 Z 5 und 
7b Abs. 2 Z 4a): 

1. Nach den -§§ 6 Abs. 2 Z 3, .7 Abs. 2 Z 4, 7a Abs. 3 Z 4 und 7b Abs. 2 Z 4 besteht kein Entschädi­
gungsanspruch, wenn es sich um eine..unmittelbare AusstJ:ahlung.lm...Rundfunk (Li~Sendung)..ban­
delt und Mitarbeiter und Beauftragte des Rundfunks die gebotene journalistische Sorgfalt nicht außer 
Acht gelassen haben, Zweck dieser Bestimmung ist, dass der Medieninhaber nicht für in Live-Sendungen 
getätigte Äußerungen Dritter, die er oder seine Mitarbeiter oder Beauftragten nicht verhindern können, 
verantwortlich werden soll. 

Auch im Internet, namentlich bei bestimmten Websites, werden Äußerungen Dritter öffentlich zugäng­
lich gemacht: Der unmittelbaren Ausstrahlung im Rundfunk entspricht insoweit (zu den Unterschieden 
sogleich) bei Websites die Abrufbarkeit von fremden Beiträgen für andere Nutzer (User). User können 
Beiträge zu Online-Diskussionen, zu Online-Gästebüchern oder in Fonn von Leserbriefen elektronisch 
ins Netz stellen, die von anderen Nutzern der Website wahrgenommen werden können, Charakteristisch 
für ins Netz gesteUte Beiträge zu Diskussionen oder sonstigen Gesprächsrunden, die einem größeren Per­
sonenkreis zugänglich sind, ist ihre zeitgleiche Übermittlung an die anderen Teilnehmer. Es wird je nach 
Internetanbindung tatsächlich oder annähernd in Echt2#~ eine Äußerung ,,ins Netz gestellt", die sofort 
von den Mitusern abgerufen werden kann. Somit liegt technisch gesehen eine' vorab nicht reglementierba­
re Echtzeitkommunikation wie bei Live-Rundfunksendungen vor, die der "unmittelbaren Ausstrahlung" 
vergleichbar ist. 

Es liegt daher nahe, fiir Website,!! denselben oder zumindest einen ähnlichen Grund einer FreisteJlung von 
Entschädigungsansprüchen bei Außerungen Dritter wie bei der Live-Sendung im Rundfunk vorzusehen. 

2. Die Freistellung von Entschädigungsansprüchen aus einer Live-Sendung im Rundfunk setzt nach gel­
tendem Recht voraus, dass die gebotene journalistische Sorgfalt eingehalten wurde. Sorgfaltsmängel 
sind dem MedieniDhaber zuzurechnen, w~nn ein MRirbeiter oder Beauftragter des Medienlnh.abers gegen 
die Grundsätze der gebotenen journalistischen Sorgfalt verstoßen hat. 

Die gebotene journalistische Sorgfalt wird"-a~er Acht gelassen, wenn . sich der Medienmitarbeiter oder 
-beauftragte mit der anspruchsbegründenden Außeriing eines Dritten identifiziert oder wenn er den Drit­
ten zu einer solchen Äußerung provoZlert hat: (Regierungsvorlage zUr· Mediengesetznovelle 1992, 
503 BIgNR XVIII. GP, 10). Doch auch ~eiin während der Sendung beleidigeJi:äen 'Übergriffen nicht mit 
den Mitteln der Gesprächsleitung entgegeifgewiilct wird, ist 6ie" Außerachtlassung 'der gebotenenjourna­
listischen Sorgfalt denkbar (Berka in Berka/Höhne/Noll/Polley, Mediengesetz Praxiskommentar, Rz 37 
zu § 6, BrandstetterlSchmid, MedienG·K~entar-.. Rz 19 zu* 6); so JaSchein'geschulterMedienmitar­
beiter reagieren kann, so rasch muss auch 'gehandelt werden (Hanusch; Kommentar zum Mediengesetz. 
Rz49 zu § 6). 

Im Vordergrund bei der Beurteilung, ob die J?~~istische Sorgfalt efugehalt~il:wlirde; steht also das 
Verhalten der Repräsentanten des MedieninhaberfWiinittelbät'vor urid Dach der Außertütgdes Dritteil. 

. . .... ,~. ,... ...... ~ . .,. ~,.: ....... _ .. r., ... ~. . ~. .",... .. : ... ' '. ~. .... ..'~ 

Dieser Maßstab kann jedoch auf das Inter~~t. Ji~~btoh"f;lif-if.er.esij~~r,tt.aJep..w.er9.en;,.D~~.Eiittl.QSS­
möglichkeiten des Medieninhabers allf Dritt9' I!~d; jc.h.o'p'~bßi. jftöQ~~ep.·· :QiS.lä\.s~iQn$.fQ~ .geringer (ü­
bertragbar ist I»~)ediglich die Forderung, .~lf~m,Di§1rn~~iQn$.~CiÜ~',}\:e9.c;,r:Rt~t~QziCJ.'~tir~~,b sich.mit 
ehrverletzelJR~:.a~,i~gen.identifi.ziet:~_~(:,Oi.e.Jj~b,w~.i8~ii))1.iicP.~);j)J1te}.llP.d.l>esteh~~j.:unmode-
rierten Di~k\i~~jönsroi'en; Chatrooms-;'"GäSteoucliein etc~ gär nicht mehr.' ." ... . . .. ..' 
Im Vord,i:~.ä. ~~eb.t~~Im.,e)Jr,..~~"Z;J~I),~\lS~Ai(:j~jpie~ .ÄuU.~r~D.tu:tes .~n.ß.o-mc4,wie nlög-
l ' h ·~"·i-Wl;WY- ,fj'i - "'hiriro"'f'\o . Z' 1 . ts ... ht "h d . rharakt . "tikum d Irit t, dass 
JC v~~.~.j;r.""!q;:::~~.V;~en~g, I:\.""~~~~ ~e.e~p'nc~ :ay'c ... ,~n:' v" '. e~s.. ..e.s ; eme , 

dort e~itl.8ang11(;n ß.emac1it~~eiträge w~lterhin zugang~~li bl.elben - clarin.Itegt auch em wesentli-
cher UntenroB1e6&Jm'RlIirdfilllfG·:::-·:~f.~~~~;:':· . . -. ':. . . : .... ,.._ .. '. . .:' . . ..' . 

Aus die;~~Qi:ij:ti.d.;;),~tcßL~7~~h"'hl.~ßr:rle~ ~~tin R~_ ·~g~WC,ijdeten Maßsiab\ier journalisti-
schen SorifhltajÜW~b.ji~~~~~ft.~~:7~;-~ .,.;~ '.'. ; ... ,;.<:~:~ .~"'.': .. , ... , .. . ... 
3. Der Entwurf schlägt ~qt,!,ei~~ .. fr~t~JIW1g. YO~~t).tI!~h!djgup.gs~!Üp..Ilen bei Äuß~.r:lmg~.·Pritter auf 
einer Website .bei Einhalt@g. d~ gC;lko~:p.~!f Sor~~ d~~.It. den'M.~di~l}iPhaber vo~~h~ (JWf wie4,er­
kehrende elektronische Medien im Sj~~Y~ß.:§ LA1>s~ J. Z sa Ht .. C .. sQR dj~ Fre~~llW;i.g ~cht aJivi~Dabar 
sein, weil diese weder ausgestrilhlt werd~~,P9Qha.kI,11!b8r.sin4). Er,~.ieh..tj~och ~jyoD)~b.l.diese.~orgf.~lt 
näher zu konkretisiereD. Der Vers:ucb' ei,n~l"g~~~1~9hen Den.mno~~~.in1.·.H~"b.tJc~.~q(4.ie d~t 
bestehende Vielfalt an Websites, auf denet}; ~~~JWlge~ .. 1?ti-«er··~jgglj,PJ1. geii!:a.Cbt·.:o/~r.aen (J3eispiel: 
Unterschied zwischen moderierten und un,n;i,Qqe.ri.$'Jien·.D~sk.Qss:i9nsf9-re.ö);:\lQ.d .. di~ :schDepeE'-l.twickl\JDg 
der elektronischen Medien und der damite~~rgeti~nd~n..l~tife~qc;.:p. W~d~gng 9~rJecIutisch~:p.:Möglich-
keiten zum Scheitern verurteilt '. . ' . . " , . '.. .'. 

.......... , .. - .. :, .. . ., . ~, 

.... ....... , •• I' R"-: ~"'.< .-:.~(..~" :_ ..... ~"'. .. :":!,"'!.-.:::;:' ·:,,:-:~·~:-.,::-r." :- ,,- .. 
'.;'_ c.~~~-: .... ~ '~' . . ~~~':-:~.--:':' .. ':.r:-::-'~:< .. ~~.~:~'." . ;:C>."'t;:", ~:.:~'.:~'-:-;.r.'.:;:-.: ~,. .. :.' ... , . 

...... -........... .. 
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Es wird Aufgabe der Rechtsprech\)ng sein,. diesen Rechtsbegriff auszufüllen (wie sie ja auch den Begriff 
der journalistischen Sorgfalt ausgefüllt hat). und dabei in realistischer Weise auf die technischen Gege­
benheiten, die Verkehrsauffassung und Besonderheiten des ~temet.wie z.B. die weitverbreitete Anony­
mität der Nutzer Be~!i~~!~ .. ~<:hmen. E~~~j~<!'~~!s::~_ in Uber~~t!~~g mi~j)~ A~~. I Z 2 ECG 
- von einer Pflicht des Medieninhabe1'ß.auszugehen sein, bei Kenntnis von einer Außerung, die einen der 
Tatbestände der §§ 6 bis 7b verwirklicht' die'se unlierzÜglich zu ·entfernen. Unter Umständen könnte 
vom Medienhthabereine- silchprobeDartige Uberpiüfung der Äußerungen Dritter verlangt werden, wie sie 
derzeit etWa bei Diskussloilsforen. von Tageszeitungen üblich ist Generell wird ein umso strengerer Maß­
stab anzulegen sein; je' eher davon gesprOchen werdeli kann, dass der Medieninbaber die Äußerungen 
eines Dritten als seine eigenen darstellt (vgl. § 17 Abs. 2 ECG). 

4. Begrenzt wird die:·gebotene Sorgfalt jedenfalls durch·die Freistellungen des ECG: Wer (bloß) Host­
provider ist, also Speicherplätze für fremde Inhalte zurVerfügung stellt, ist für diese nicht verantwort­
lich, wenn er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Infonnation keine tatsächliche Kenntnis hat und 
sich in Bezug auf Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen oder Unistände bewusst ist, aus denen 
eine rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird (§ 16 Abs. I Z I ECG); nur sobald er 
diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erhalten hat, muss er unverzüglich tätig werden, um die Infonna­
tion zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren (§ 16 Abs. I Z 2 ECG). Unter ganz ähnlichen Vor­
aussetzungen ist auch der Linksetzer, also wer mittels eines elektronischen Verweises einen Zugang zu 
fremden Informationen eröffuet, von Verantwortlichkeit freigestellt (§ 17 ECG). Weder der Hostprovider 
noch der Linksetzer ist verpflichtet, die von ihm gespeicherten, übermittelten oder zugänglich gemachten 
Infonnationen aUgemein zu überwachen oder von sich aus nach Umständen zu forschen, die auf rechts­
widrige Tätigkeiten hinweisen (§ 18 Abs. 1 ECG). Die Sorgfalt, deren Einhaltung die Freistellung von 
Entschädigungsansprüchen auslöst, darf daher nicht in einer Weise ausgelegt werden, die den erwähnten 
Freistellungen des ECG zuwiderlaufen. 

Es ist jedoch' data~th~weis~'-däSs' hi d~ meisten Fällen ein Konflikt zwische~··dentrWäJmten Frei­
stellungen des ECG für Hostprovider und 'Linksetzer und dem vorgeschlagenen. Sorgfaltsbegriff schon 
theoretisch nicht auftreten kann: Denn die Sorgfalt triffi den Medieninhaber. D~eser ist nach der vorge­
schlagenen Legaldefmition (§ 1 Abs. 1 Z 8) - soweit es sich nicht um einen Mediendienst handelt - da­
durch charakterisiert, dass er die inhaltliche Gestaltung eines Mediums ~rgt.JAufgrund dieser in­
haltlichen Einflussnahme haftet der Medieninhaber nach den §§ 6 ff für 4~n ~~ des Mediums.) Wer 
lediglich Hostprovider oder Linksetzer ist, nimmt .~er auf d~n Inhalt .. k~~~n ~i.n:fluss und kann daher 
nicht zugleich Me?iellitili.a~~r sein. Die ~wend~~~t der §§ f) f! Med~~g:~" ~Freist~l1ungen des 
ECG für HostproVlder ~4J:-wksetzer ~chlteßen e~der daher wettestgehend aus. . . 
Zu Z 17 (Art. I § 8a ~~~t.2J:. ~~~~._... " 
Zu § 8a Abs. 2 werden drei .Änderungen vorgeschlap,. .............. 

1. Zunächst wird der VerWeis auf die' Bestimmungeii'über dic'ZuStändigkeilan die vorgeschlageneNeu-
regelung inden §§ 40,41 Abs. 2 angepasst. ........ '>~:': ?:.: .... ' .. , .::: ... ~:.. . . 
2. Die zweite Änderung b~triffi die ~tragsfrist: N~ch §. 88 A.ti~:-~ S~tZ .1: M~~~~tz"m~'dec Antrag 
im selbstständigen Entschädigungs.v~rfahren bei so~tigenl V ~dtist.des ..Anspi1icb~s :b~eil ~chs Mona-
ten nach Beginn der dem Anspruc.h. zu Grunde liegepdC$ t~i'j)i:eltt!iig einge~ht w~ . ., 

Für den Beginn der Präklusionsfrist .i~t also der Tag:der~ten'Verbreitung ~tscheidencL' Der d8nudr01-
gende Tag setzt die Frist in Gang; Bei der Antragsfrisfhandelt es siClrum eine objektive, durch den:Be­
ginn der Verbreitung ausgelöste Frist. Wann der BetrQ{fClle·von der Verbreitung und vom Iilbalt der Ver­
öffentlichung Kenntnis erlangte, ist ohne.Beiang (/ft4nds(etter/Schmid, Mediengesetz, 2.~Auflage,-Rz 7 
zu § 8a; HagerlZöchbauer, P~nlic~j~!tel.t~· ~ ·.Straf~·:und· Mecijenrecht, Seite 174' E.~t:Berka·in 
BerkalHöh"elNoJIIPolley, .M~.~$etz Praxiskommentar, Rz 7 zu § 8a). So liegt eine Verbreitung im 
Sinne des J.Ra:/...hs,· 2 nach .. s:J~.f,Ju4iMttn: ~c,hPU.~. VOr-f ·w.CI)n .. d~,..Medi~t.einem arö~ret.l Peno­
nenkreis .tu~~ gemac~L..wJtd.)W([.t>;giJUlt, .sobald dier:~~~~~c.ke. mi...~e;~~Ql~· ani. Vor-
b dd . _. '·m:~EM··' "~'~da~~dOruckW 'p .. :' ·~e.ilt-~ '(QW'W" 18B 339/97 
~199~~;~;~;~;i~~:\:f7:-\.:::~:':~ '.,:.. .~:~ .~;:~~ ~.~~~ ._; ... ~:.;~~.~~~;. ~~.: .. s. , 
Die JudibtYr:bat~sct:kgelutig äufelekttQllbc:he>,Medien -wie Jolgl.angewe~· W.ird ~e Darstellung 
in einemf~'=:~.fi~,*m·ehtC}~:<?nlin~~tum -vet:ö(fent1icllti''S6.be~l~e.frist ~t der Verbrei­
tung (der Frin~~);-:dar.aQ. k-9QD<td~·U.tml~; d$Ss·~:D~te:1{~g ~ im·~1ektrQnischen Archiv 
abge)egt-·w()l'~en: .uud~t-weitedltn:.ab(U~ar_~·nichts~~dern;a\1ch-.~ ~ht· w~:.di~. Archiv 
wöchen~ichveränd~:-w.et:d.e; ~ &ege·'keiBct··neuer1j~@.· -V-erbreitung-.{QW Wien 24 Bs 293/00, 
MR 2000, 363).. '._ .' . 

... ", ' ..... ,,: .. 
, .... ..,.~ \. 

... . -- . 
. r. _'.""~'-''''<:.'':''. \''':''-,P ::; ... " .• 
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Auch hier empfehlen sich Klarstellungen des Gesetzgebers, was für periodische elektronische Medien, 
insbesondere Websites, zu gelten hat. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, den Fristenlauf für den 
Entschädigungsanspruch zu regeln: Entweder die sechsmonatige Frist läuft ab der ersten Veröffentlichung 
im Inte~eJi, oder jeder !~Sß~ Abrufbar~~j!}~t f!i_~~usl!>send. .. " __ .. __ . ___ .. . ... __ ...... ___ ....... _. 

Sinn und Zweck des Persönlichkeitsschutzes ist es, den einzelnen Menschen vor jenen Übergriffen der 
Massenmedien zu schützen, die in seine Persönlichkeitstechte eingreifen. Der Betroffene soll eine Abgel­
tung seines immateriellen Schadens erhalten (Berichfdes JA ~ MedienG 743 BlgNR XV. GP, 5). Die 
medienrechtlichen Ersatzansprüche setzen eine· Veröffentlichung"·in irgendeinem Medium voraus; die 
Haftung kann daher durch Veröffentlichungen in periodischen und' nichtperiödischen Druckwerken, in 
sonstigen Medienwerken (Ton- und Videokassetten), im Rundfunk oder auch im Internet ausgelöst wer-
den. . 

Zunächst ist zu berücksichtigen, dass es zwar für den potentiell Betroffenen noch zumutbar ist, die 
(Print)Medien zu beobachten, ob sie ihri betreffende Berichte enthalten; bei den Online-Medien ist dies 
aber aufgrund der Vielfalt und sehr' schweren Überblickbarkeit der angebotenen Websites im Internet 
nicht mehr möglich (Höhne in BerkalHöhne/No/IIPolley, Praxiskommentar Mediengesetz, Rz 25 zu § 11). 

Der immaterielle Schaden wird durch die ständige Verfügbarkeit des Inhalts (zB. über Suchmaschi­
nen oder durch Linksetzung) größer· sein als etwa bei einem Buch, das einmal veröffentlicht wird, oder 
einer Tageszeitung, die nach ihrer Verbreitung später vielleicht von einem forschungseifrigen Studenten 
ausgegraben wird (zur gerechtfertigten Ungleichbebandlung von Off- und Onlinemedien: Höhne in Ber­
ka/Höhne/NolIlPolley, Praxiskommentar Mediengesetz, Rz 26 zu § 11). Durch die ständige Abrufbarkeit 
des anspruchsbegründenden Inhalts wird permanent in die Privatsphäre des Betroffenen eingegriffen; der 
Schaden ist umso größer, je länger der anspruchsbegründende Inhalt im weltweit abrutbaren Internet zur 
Verfügung steht Die erlittene Kränkung wird fUr den Betroffenen auch dann verstärkt, wenn User lange 
Zeit nach der Erstveröffentlichung ~tnYlls,auf die Website zugreifen. 

So werden auch für die Bemessung des Eritscliädigungsbetrages die Auswirkungen der Veröffentlichung, 
insbesondere der Art und 'des AUsmaßes der Verbreitung des Mediums herangezogen (Hanusch, Kom­
mentar zum Mediengesetz, Rz 31 zu § 6). 

Der Entwurf schlägt daher vor, dass bei Websites jeder Tag, an dem der anspruchsbegründende Inhalt 
abrufbar gehalten wird, fristaus)ösend sein soll. . 

Hingewiesen sei darauf, dass zwischen denE~tschiidigung~ansprüchen tl8((hden §§ 6 ff,\lnd deJtl~ Ge­
gendarstellungsrecht wesentliche Unters~b~"e' p,estehen,;.).J3$ Gegen~wlll.Jngsrecht. k.onuntJilir. bei 
periodischen Medien zur Anwendung ~~,~1>~tf,~~Jp.. ~e~~lp~~· 4-4ressat~~ls, der die. ·ursptiingliche 
Mitteilung wahrgenommen hat, möglichst'schilenvon detGegendarstelluiig des Betroffenen zu informie­
ren. Kann derselbe Adressatenkreis beim Gegend~stellungsrech~ un~er U~tänden nicht mehr angespro­
chen werden, weil die Erstveröffen~li~!l1iilg·läii:ge· zeit zw:iic'k1iegt und' die' Leser d~r'Tatsachenmitteilung 
nicht mehr auf die Weösite;äuf'def;di~vegendaiStenung'Veröffentlfehnvifd, Zugreifen, kommt es für den 
in seiner Privats.P1!äf~:r.-er.le~~~Gbf.a.~1ifan,- ~~~vie~e'aer User;' ditHtcli anspruchsbegründenden In­
halt gelesen haben; AtJf~ie§ß;.~Mwiedei;·zurückkehreri. Aus dieseifGrliIiden scheUil es sachgerecht, den 
Fristbeginn in'§:.8a~~f~1n aIs'in § 11 (siehe dort).' ....... ,..~ (~-

Zu den bei-eitS- da'r.ge8telltefi'GnfuClen kämmt noch ein ·weJtem::'§·lmä~Abs: F'AbGB sieht nunmehr, 
wie bereitsot:5erCe~4:beirechtswidrigen und schuldMften Effi ;ffeIi,m"d:Ri~Fi'iVäblphäre einen an­
gemeinen ·scht&:~ers!iUälispi'üCh vor, wobei gemä{l:A15~~·27aie~es,!!~Url.~efi·-~es-::Med~öflC!ZCS 
unberührt olt(iben~ 'sollen '(§T328a ABGB idFi1' -ZiViliechts-Ändöhfugsgeselzes 20~;·-··gGBt I 
Nr. 9112003). Nach deh allgemeiiien Verjährungsvorseiirirteii. {-§§.::i~'uiid'1490 'ABGa); die 'aüf ~n 
neuen Schadehersatzanspruch ariiliwenden sind,' kam{stlla-den(r~iZ l;ihileh anir Jahten ozw:oei Ehren­
beleidigung~ binDen eines Jahres ab Bekann~efcr.e"!t.V6n-Scli~~--iilfd·Sc1iädtger begelift w6fden. Das 
Spannungsverhältnis zwischen den (subjektivenFVefjähiitrigsfiisteö· des ABGB und der kürzeren (und 
objektiven) medienrechtlichen Frist ·zur Gel~,*ung des- Entsc~digungsansPlUCh~·ist 'nioht zu ·ü­
bersehen. Die vorgeschlagene Regel~g fiit:··Websites· soll ,;dieses Spannungsverhältnis zumindest etwas 
mildern. .' 

3. Schließlich wird vorgeschlagen, :eine Bastimmung aufzunehmen,· wonach eine Entscheidung· in der 
Sache nac~öffentlicher mündlicher .y'~rhlUl.dlung zu erfolgen hat. Anlass für diesen Vorschlag ist eine 
Verurteil!iJ!g_,9sterreichs durchA~.!!F1!!r.op~isch~n ~!.i~htshof für Men~chenrechte. (Urte~. vom 

21.3.20Q2.(~~~hwerde Nr. 32636!~~:?-~~~~R?~', 7~~~~~.:=, ~ 2003.11~.:.... <~~':" .. :" 
Dem UrteiI:l~~f,plgendes zu ~ I;ler ~h~efüll!~.-ha~~f.nträge·~tl(:~ntschä4igung.:nach 'den 
§§ 6, 7, 7a ~d.-:-~.MedjenGi,1!l.~.l~$·tständigen~y~tf~en:(§ßa-Me4i~nG).~.te!lt. Das·Eßtg~riGht hatte 
die Verfahrenf~~/{}j:p.;-m~~~·:Verhandl~g~~hzll;~~~ ~ 4en .:§§-8.~-Abs. 2i 41 Abs~.l·Me-

:.::: ~~:r: "'\V-'.:'~='f.it~.··:::":.:~ {r.o.". ':.' .. : 
. ~.~ •.•. 'l ... :.:~:~ ... ;/r:"-:.:.":":::Z': ..... ~ ... ':'.~ l' .~ . 

• ,. '." ••••• o' :· .. i·~··t.:J~~~"::. : .. " ~ ~. 
:: .... .'::.~··.:(~e~'"··-~~· ::.-. ::.:- ~.. . .. 

" ....... :.:...................... ." 
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dienG sowie § 486 Abli:3'StPO eingestellt und sämtliche Anträge abgewiesen, wobei es in der Begrün­
dung darlegte, warum die Voraussetzungen für die behaupteten Entschädigungsansprüche nicht gegeben 
seien. Den dagegen erhobenen Beschwerden gab das zuständige Oberlandesgericht keine Folge; in der 
Begri4l,dung ging es wiederum auf die materiellen Anspruch!voraussetzungen ein. ---
Der EGMR ging davon aus, dass es sich um zivilrechtliche Ansprüche im Sinn von Art. 6 Abs. I EMRK 
handle. Indem die Gerichte die Anträge des Beschwerdefiihrers nach inhaltlicher Prüfung abwiesen, ohne 
eine mündliche Verhandlung durchzufiihren, hätten sie gegen den GrundSatz der Öffentlichkeit von Ge­
richtsverhandlungen. verstoßen. Der Argumentation der Bundesregierung; der Beschwerdeführer habe 
dadurch auf die Durchfiihrung einer mündlichen Verhandlung verzichtet, dass er deren Abhaltung nicht 
ausdrücklich beantragt (und den Umstand, dass in erster Instanz· keine Verhandlung durchgeführt worden 
war, in der Beschwerde nicht gerügt habe), ist der EGMR nicht gefolgt. 

Das Bundesministerium für Justiz hat mit Erlass vom 23.4.2003, JMZ 772.02211-ll 2/2003, JAB!. 
2003/20, - unter Hinweis auf die Rechtsprechung des OGH zu § 6 StEG - darauf hingewiesen, dass § 8a 
Abs.2 iVm. §§ 4B5, 486 StPO verfassungskonform zu interpretieren sei und Beschlüsse, mit denen das 
Verfahren nach § Ba MedienG eingestellt und damit Entschädigungsansprüche, insbesondere aus den im 
§ 485 Abs. 1 Z 4 bis 6 StPO genannten Grüilden, endgültig abgewiesen' werden, nach Durchführung einer 
mündlichen und grundsätzlich öffentlichen Verhandlung öffentlich zu verkünden seien. Es wird vorge­
schlagen, eine KlarsteIlung in diesem Sinn nunmehr auch in den Gesetzestext aufLunehmen. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass in den Fällen der Verfahrenseinstellung auf die Durchführung einer 
mündlichen Verhandlung regelmäßig verzichtet wurde. Vorgeschlagen wird daher, im Hinblick auf die 
bisherige Praxis dem Antragsteller die Möglichkeit einzuräumen, auf die Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung ausdrücklich zu verzichten. Diese Bestimmung würde mit der Judikatur des EGMR nicht 
im Widerspruch stehen, weil der Gerichtshof bereits in mehreren Entscheidungen wiederholt hat, dass 
Art. 6 Abs. I EMRK nicht verhindert, dass·eine.P-e~op·.e~eder ausdrückliCh oder stillschweigend auf 
das Recht, dass sein Fall öffentlich verhanc;lelt wird; .veq;i~"tet; sofernA,~ Verzicht Ü\ einer unmissver­
ständlichen Art und Weise erfolgt und: keinem wi!b~.ge~.~Yffent1ichen Interesse zuwiderliuft (vgl. 
Urteil vom 21.3.2002, Beschwerde Nr" 32636/96, . 01Z 2oo.2/2-1·~) = MR 2003, 17; Urteil. vom 
24.6.1993, Beschwerd~. Nr. 17/199211,@~~~6~ ÖJ?:}9.9.4iI9 (MI.4c);.'P~C?il ~0~·_2.~.~~1997. Beschwerde 
Nr.5311996/672/858, OJZ 1997/27 ~»).. Tro~-.~u~~~~ic~em Y~~t g~ Antnl&s~ell~ soll es 
dem Gericht in einer Angelegenheit. von .Wichtig,ein .. §·ff.entlichen Inter~.e: 'd~QCh möa.~c1! .~~in, eine 
mündliche Verhandlung durchzufiihreJ1,. Di~se Mö&lil?~eit: wird durch das· Wort ,,kann':~_~ Ausdruck 
gebracht···' 

Eine Einstellung mit Beschluss ohne v~~gehende.Verhandl~g.kommt-~h - mit 'Ausnahme des 
ausdrücklichen Verzichts durch den ~tragstelIer .. im, Wesentlichen nur bei Unzuständigkeit oder Form­
mängeln (§ 485 Abs. 1 Z 2 und 3 StPQ)jnJ3e~~. ',. .. _. 
Zu Z 18, 47 und 48 (Art. I §§ 8a A~s~ :S.~.~~.Abs. l' ~:öd:~::: . . 
I. Bei Privatanklagen wegen eines Me.dieri~ltsae!ikteS;·~~~S"e1bs1ändigeJ? V~ zUr Einzi:enling 
(§ 33 Abs. 2) und zur Urtei1sveröffentü~h~· (f·3"4:A~~~3J)iila·"iifselbstäri(figeiH;}ft.~chä8i~V6tfah­
ren (§ 8a) räumt das Gesetz demj\~ager'~~~ Ali~steJI.~f~e)döglic~t·.e~~~:Ve.rö:ffeiit1rcllüilg 
einer kurzen Mitteilung üb~r däs,::emgeleitet@·V€tfalftell'Zlibcifulrägen(§l·37;-SäJ\'tis. 5). DuGericht 
hat über diesen Antrag ohne Mrtöruig'&r:'GegenpätrCiC;;n(BesChUldi~~:'ÄiltIägsgegner, Medieninha­
ber) zu entscheiden. Z~.ctI.eE-:I}.~.ist .. esfdi~ö«.entl~chkeit·D;löglichst·ze~ darüber· zu in­
formieren, das~ ·~~~~m~ ~~~Jvli~iiung oqer p'~~g:in.e~M:edium ein ~edienrechtliches 
Verfahre1l.~§I@~~stellerdi(' y '::-::~<'.'.":"': ' .... :;.._.; ..... :.:-: ... " .. '> :: ..... ':'.' ': .. '.' . 
Für den Fäll; aä§&~iJÜ;V€kariieii0ßibJifim SU{oe 'deg'Aiitiägslellefs'c;ildet{älso ke'iD Sehuldspruch ·ergeht, 
nicht au(Eim!.6nüYi~erUrt~it~vetöir~iitiichÜiig· ~rkaimf Odef. eine EntSc~gilllß zugesprochen wird), 
räumt daS'U@siMdeIn:Mediefiili1iäbef.dle'Nfög1iC1ikeife~·:aüch datüber eine kutze MitteDung zu veröf­
fentlichen·(§<;J9 ~1. ~".:r;:"§ 8'a.Abs':miZ 2);'In Oieserii Fallbar der Bund die K~ien' derVeröffent­
lichun sowoMares6r Mnt~hfiigats auth:det"sein~iflgeö MitteilUng-übet die: Einteitün' des Verfah­
rens ~ trä~eii;,~eM~e~fi~täi1kIä~et .. oaC!"~J\ri~~~~iier~l·s.i~~~~gstefl~s wi~?be~ Wis­
sen gehandelt' lia~"~t'.e~ .~e Weiterveifo~s.unB. 'seines 'An.sP.~c~ Uh!etläS.seifhät, so k8Iui d~I"Büiic!~bei 
ihm RegreSs we8~n d~'dem Medieninllabei".et:setZteJi'~ö.S~:~~ (§ 39:-A~s.~4).· ':'.::~' ':.~" .. '. ':' 

In der Praxis wer.denjriectienrechtlicbe ·V(;~ ·h~ti.fig· düri;li ~ (g~ij~hriic~-•. ~rietichtiich~~) 
Vergleich beendet; von den gegen die auflagenstärkSte österreichische TageSzeitUng arigestrengten Ent­
schädigungsverfahren werden beispielsweise 30% verglichen (Swoboda, Mitteilungen, Menschenrechte 
und Anwaltshonom,MR 1997, 290);:"~""" .,... ;'"... .... . .'~ .... ~ . .' '. 

...... ., ...... . 

.. ~ .. 
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Die Rechtsfolgen solcher Vergleiche wurden in der Judikatur unterschiedlich beurteilt, sowohl was' die 
Kostenersatzpflicht des Bundes, als auch was die Regresspflicht des Antragstellers anlangt. Der OGH hat 
in einem Urteil aus dem Jahr 1997 (MR 1998, 118; mit Anmerkung von Weis) ausgesproch~ dass eine 
außergeri~blljg4~_Eim~Qg. ~~~~"~~. Q~m P'.~y~tankläger. !md dem,Q~~chut~j~~il M~.~·IJ.!ll?-inhabe!..Ncht als. 
"Weiterverfolgung des Anspruchs" im Sinn des § 39 Abs.4 zu verstehen sei, weshalb der Regressan­
spruch des'"Bundes gegen den seinerzeitigen Privatankläger zu Recht bestehe. In einem Urteil aus dem 
Jahr 2000 (MR 2001,75) hatder.OGH.dagegen .. im Zusammenhang mit einem selbständigen Entschädi­
gungsverfahren (§ 8a) festgestellt,·die Vereinbarung einer Entschädigung·in einem gerichtlichen Ver­
gleich sei einem Zuspruch .durch das.Gerichtgleichwertig, sodass von einer· Unterlassung der Weiterver­
folgung des Anspruches keine Red~ sein könne. Auch in Verfahren, in denen Medieninhaber den Bund 
auf Ersatz der.Veröffentlichungskosten geklagt haben, haben Gerichte den Klagen teils stattgegeben, teils 
Klagen abgewiesen. .• " 

Erreicht der Privataßkläger oder Antragsteller 'die Zusicherung einer Entschädigung, so kann dies nur 
bedeuten, dass seine Ansprüche dem Grunde nach berechtigt waren. Für diesen Fall wird zwar empfoh­
len, dass die Parteien Anspruche des Medieninhabers nach § 39 Abs. 2 ausschließen (Brandstet­
ter/Schmid, Kommentar Zlim Mediengesetz, 2. Auflage, Rz 13 zu § 39; Polley in Ber­
kalHöhnelNoll/Polley, Mediengesetz Praxiskommentar, Rz 23 zu § 39). Aber auch wenn sie dies nicht 
tun, ist eine Mitteilung nach § 39 Abs. 2 (die als Mitteilung über einen für den Privatankläger oder An­
tragsteller negativen Verfahrensausgang gedacht ist) ebenso wenig angebracht wie eine Ersatzpflicht des 
Bundes (also der Allgemeinheit) für Kosten einer solchen Mitteilung, aber auch der seinerzeitigen Mittei­
lung über die Einleitung des Verfahrens. 

Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, sowohl in § 8a Abs. 5 als auch in § 39 Abs. 2 ausdrücklich zu 
regeln, dass weder die Mitteilung nach § 39 Abs. 2 zulässig ist noch die Kostenersatzpflicht des Bundes 
zum Tragen ~o~!,. w.enn 4~~: A~lf<l,gste..ller ePte E.J.ltschädigung. gezahlt oder in vollstreckbarer 
Form vertragUch zugesichert \\jrd. (iil diesem' Sinn auch Po/leyin BerkalHöhnelNo/l/Pol/ey, Medienge­
setz Praxiskommentai-, Rz 23 zu § 39). Durch diese Formulierung (die zum Teil dem § 20a Abs. 1 StGB 
entlehnt ist) sollen insbesondere gerichtliche wie außergerichtliche Vergleiche erfasst werden. 

Allenfalls könnte über die vorgeschlagene Regelung dadurch noch ~pa,usgegangen werden, dass nicht 
(erst) auf die Zahlung oder Zusicherung einerEnts~hädigung, sondern, ~~ll auf jeden Vergleich zwi-
schen Antragsteller und Medieninhaber abzus~Hen; ;. .,-' "'." . 

2. Eine parallele Regelung wie in § 39 Ab~.·2·"'~-:veröffentlichungentriffr das Gesetz in 139 Abi~ i für 
Beschlagnahmen, die sich nachträglich als .uögerec"htfertigt erweisen:. aucfi in ·diesem· Fall, bat der Bund 
dem Medieninhaber Ersatz zu leisten. Die'VorilteheIiden Erwägungen' gelten aber auch· für diesen Fall, 
sodass vorgeschlagen wird~.auchden ErsatZ·.·voiJ..liiit der Beschlagn"ahine··Züsämin~nhärlgei.'i.der"KoSten 
durch den Bund dann auszuschließen, wenn der Antragsteller seine Anspruche auf andere Weise als durch 
gerichtliche Entscheidungen .durchgesetzt hat.~. '." . ."... """ . .-- . 

3. Datüber hinaus steUf sich·dieFrage, ob die Tragung der Kosten der VeröffentHeh1ingen(sowoht'der 
Mitteilung über das eingeleitete Verfahren alsauch'·t1er Mitteilung über die VerfahretlsbeeIidigung) dwth 
den Bund grundsätzlich aufrecht bleiben·soll. Dem, Privatankläger nach dem MedienG koinmt gegm­
über jenem nach der StPO eiIie privilegierte Stellung"zu: Im Falle der Beendigung "eines Strafverfahrelis 
auf andere Weise als durch ein verurteilendes Erkemifilis hat ·def·Privatankläger alle aufgelaufenen Kos­
ten zu ersetzen (§ 390 Abs. I StPO). DaS!1 in der zp6'e'in Kösferiers'atz grundSätzlibhnUt zwischen den 
Prozessparteien vorgesehen is.t;· yersteht sich von sellist:Gcl-äd~: die ZivilreCiitSätinlichkeit deS inedien­
rechtlichen Privatanklageverfahiens würde es nahelegen, eine Kostenersatzpflicht nur zwischen den Par­
teien vorzusehen. Die Kostend~r beiden genannten ArteQ\~~V~röff~ntlichungeJ\.~ darm:bei einem 
für ihn negativen Verfahrensa~~~g .vom Privatankläge~ß~~r:,Antrags~per zu ,~en. 7.~:.' 

Desgleichen ist auch die ~rsatzp""fl.i4il::~~eh§a~ im Z~~~B ~~.~cli1~e!i;grundsätzlich 
in Frage zu s~ll~: ,_~ :;~~~7:~~~{~~~:-:::.:~.::. _~:'::_:::Oj~~/.~·~,~ ;~.~:' '~'''::'"~ ~~.~~::''''! ~ .. ~::: ,:~'::-:": _~ ~:: 

. d ···"~·"ilii~T:··"'JL--:, .. --.·;:r-'e"A'1r.:·'·('';h. ~··tK·(' "'c;Ii .. ·tli·h~1ö'" di- . Zahl" E· Dle erzel.«8:9.. ... ~C.~~$~Nr~c~~tM~~~~~~~e1t.w~._ .. 9.st~~ ,c; .. weseJ),. ~ .. Vll!i'f~ ..•. ~ ge ten m-
schaltungs~~tgee 3fu(f'g-iitsc1iädi~geri (diese beliefen,sicJ;i etW~ .~ Jm 2002 msges~t ~uf knapp 
200 000 EufO."~eh~-·Di~fn-·MedieniiUiaber. geltend 'gefifilChten V cröffeötllcliüligskosten verur­
sachen ei1ldBl~:v.ef.Wa.1tüiig~1iUfWarid 'bei dtif FiiiariZpioläualül und beim'Btilidesliiinisterium' für Jus­
tiz und d~imam{ ....... vdä' a-:iüiüfig"ztj ProZ6s§führungen kommt - auch zu erheblichem Aufwand bei 
den Zivilg.~~-cP-a.f.ü~"hm,aus v~achep au<;h ·Regres~~sprüche des· ~ 'nach § 39 Abs.4 
(und defeJ:l.~ .... ~wei..s~:,,~Qeltetl(tn~.ac4ung). 'W:y~rhältnismä)3i~·. Aufwand. Besonders- unökonom.isch 
scheint, dass :.I@I.~ !Il!f,KE>st6rmrsa:tz.o~.r- auf.~egress auf ~~~vilrecht&w.eg: ~ingeb~cht·werden. IJljis­
sen, sodass .siql.~ .. Qeri~ht mi~DKps.~P.frag&.l b.efassen ~.r~:in d~ lI~ache .nic~UI;1ts~e4en 
hat. .,. '., .......... "'~." , ..... ~I" •• , ... ,-.-:- ........ ~.: .... :.: .. :~.. :" .": ..... :7..~ ', ......... :':'"' ......... : .. ,.:-, ',''\,''/" ~ '(". ", ',: ':.~-':. 
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Die begutachtenden Stellen ~erden daher ersucht; zur Frage Stellung zu nehmen, ob - unbeschadet der 
dargestellten Vorschläge zur Anderung der § § 8a Abs. 5 und 39 Abs. I und 2 - von der Pflicht des Bun­
des zur Tragung der Kosten der Veröffentlichung einer Mitteilung über das eingeleitete Verfahren sowie 
einer Mitteilung über die Verfahrensbeendigung und zum Ersatz der Schäden im Zusammenhang mit 
Beschlagnatrmen abgegangen und ~irre-Pflicttrdes-AnttagSSteltelS ode! PIivatauldägets zum EIsalz 
dieser Kosten und Schäden ausgelöst werden soll. (Eine allfäll~ge Ersatzpflicht auf Grund der Amtshaf-
tung bliebe jedenfalls unberührt) . .. . 

. . 

4. Nach § 8a Abs. 5 ist die Mitteilung über das eitigeleitete Verfahren im Hinblick .auf alle E~tschädi-
gungstatbestände (§§ 6, 7, 7a, 7b und 7c) möglich: . .... . .. . . 

In der Literatur wurde bestritten, dass die MitteU~ng in einem wegen § 7a (Bekanntgabe der Identität) 
angestrengten Verfahren gerechtfertigt sei: Von einer solchen Mitteilung sei keinerlei ,,Reparaturwir­
kung" zu erwarten, im Gegenteil, es werde die Identität des Betroffenen nur noch weiteren Personen be­
kannt gemacht (Swoboda, Pressefreiheif:- iIl!- Schatten wuchernder ,,Mitteilungen", MR 1997, 9 [lOt]; 
ihm folgend Po/ley in BerkalHöhn.elNoil(foltey, Mediengesetz Praxiskommentar, Rz 25 zu § 37). Die 
Erfassung des § 7a in § 8a Abs. 5 dui-diaieMediengesetznovelle 1992 (BGBI. Nr. 20/1993) geht auf den 
Justizausschuss zurück, der es dem Aniiägsteller überlassen wollte, "ob er auch in einem solchen Fall 
öffentlich Zu erkennen geben will, ·dass er medienrechtliche Abhilfe gegen das ihm zugefügte mediale 
Unrecht sucht bzw. erlangt hat, oder ob er wegen der dadurch bewirkten zusätzlichen unerwünschten 
Publizität darauf verzichtet" (851 BlgNR XVITI. GP, 5 f). Demgegenüber hatte die Regierungsvorlage 
ausdrücklich keine Möglichkeit zu einer Mitteilung über das eingeleitete Verfahren für den Fall des § 78 
vorgesehen, weil "dies dem Schutzzweck dieser Norm (Schutz der Identität) zuwider laufen würde" 
(503 BIgNRXVIII. GP, 15). 

Die begutachtenden Stellen werden daher ersucht. im Lichte der seit der MediengesetznoveUe 1992 
gewonntmen· Erfahrungen zur Frage Stellung zu nehmen,·ob in Verfahren·nach § 7a·ein Bedürfnis nach 
einer Mitteilung über das eingeleitete Verfahren besteht; oder ob auf diese Möglichkeit verzichtet werden 
kann. 

Zu Z 19 (Art. I § 11 Abs. 1 Z 10): 

Nach § 11 Abs. 1 Z 10 besteht dann keine Pflicht zur Veröffentlichung einer Gegendarstellung. wenn die 
Gegendarstellung nicht binnen zwei Monaten nach Ablauf des Tages, an dem die Tatsachenmitteilung 
veröffentlicht worden ist, beim Medieninhaber oder in der Redaktion des Medienuntemehmens e!nge­
langt ist Wenn ein periodisches Medienwerk Angaben über ·den Tag des Erscheinens enthält,:so iS"t·das 
Begehren jedenfalls rechtzeitig gestellt, wenn es binnen zwei Monaten nach Ablauf des auf der Nummer 
angegebenen Tages einlangt. ~ .,. . 

Eine Website enthält zumeist kein Erscheinung$d~him. Der::anspruclisbegründendc;f Inhalt iSt, solange 
er nicht verändert oder gelöscht wird, permartenr, füfUser abfittDar. Wie bei deri<riSt" in § 8a Abs. 2. gibt 
es daher auch hier zwei ~ögIiC1!~_eiteii! ~~:F:'Ijitelit~üf.fiii'~·.E~brin~g des Gegendarstellungsbegeh­
rens zu regeln::/etitWe(feregrn/~.-:tiig?'«t(:d«iil def'jeW.eitige Inhalt:aorufbat gehalten wird als neuer 
Verbreitun'~s 6~. :V~t~~mcJiuägsbig;i4ey~en· Fris~n1aufiD:-gang ~ od~ die z:Wdmonatige Frist 
beginnt a15 d0f~~älfg~B~~ett-imlntcrilet. .: .. ::: .. :. ..:~ .. : .~. :. . ~.: .. ._ 

• -". ,- .. "'-..... pr.- ""("I"'~ i\-- # ...... ~ ~ ... _ ...... ,.. " -,.. ........ "'1': -, ., •• ' •.• . .. " 

Für die ers.te.IijJWi~~~U.SR~hJ;.~$·~~_p-ennanente.·~prutbar~~it .~~~ WeJ)jile eQl~"lmlfenden neu­
en Veröffentli<tbun&_j~icbkO~mt, -W~il Intemetbenu~ auf gi~~.s€liU:~.an j~. Tag ,ijij:ej.)3.esteh~ 

·tiund oen· ····hi lisbe·"·" <lenden I-1.~1t lesen ""öimen: Der t1l"".1',. ·1-.ä.m .... ende Fri .. f .... nlauf •• ~. zugrelen. ._~~ 9 .. ,..grnD... 4~ .~._ .• ~~ ••. $,...".."":'.6~ ..•... <»l( ~-.& 
in der Literatu.- auch. 4~s~alQ' be!UrWeirfet, weil.Off- und..9iilinem~j.cm"~~chtlicb, ~._Pub~itäts~ 
nicht gleichgestellfwerdenkönnen. Während es für den Bettoffeileh bei den OftliIiemedien noch zumüt­
bar sei, die Medien zU beobachten, sei dies im Onlinebereich aufgrund der Vielfalt und Unüberschaubar­
keit nicht möglich '(Höhne· in· BefkalHöhnelNolIIPotley, . Mea.eIigeseti ytaXiSkoIiiiiicntBr. tu 25 (Zu 
§ 11). .. . . . ._~ ._.". . 'v - . .. . .. ..: . : . . .. 

." ..... - ......... ,,: ... • ... r ~.~; .. , .. : ..• .,".. . .. ... -

Für die zweite Möglichkeit spricht insbesondere im Hinblick auf die zu vermeidende UIigleichbehand­
lung der Medien (z.B. Publizierung derselben Zeitung in Oftline- und Onlineversion). dass ausschließli­
ches fristauslösendes Ereignis der einmalige Vorgang der (begriffsimmanent) erstmaligen Veröffentli­
chung ist. um einen publizitätswirksamen zei~:Bezug·zur PIimärmitteilung·zo. wahren..·Di~·gesctzli­
che Befristung des Gegendarstellungsbegehrens: w.iirc;le d~n einen repetitiy~ F;rj.stenbegjJmund durch 
die (denkmöglich) unbegrenzte Möglichkeit der4~lten~~~~~.s geg~~llung~pruc4es ad 
absurd~\·.gefiihrt werden (OLG Wien 18·. ~~,'.:~.~IO~;~~.~~ r1.~ ~e·"".':OGIf··l~:9s·1if~9~, 
MR 200~,:~?O). ·7-:::-,,--, e~ :;:!:.~.(". _ .. : .. : . '''-:'''~;'''. ::".".~~~. '.:<:.::.-: r:"."< ~:.:r --:.-=- ~: .. ::-:--~ 
Der EntWüYf schlägt für die Frist zur Geltendmachung des Gegendarstellungsanspruches - im Gegensatz 
zum V~~g für die Frist zur Geltendtna~g··vGB·Ersatzansprii.~hen-nach,§ 8a- vor,. sic~·fiir die 

<"\::~::~:~:;~r;;;.~;~ ::~~;~;~;;~:. :.:.-:. 
" ".' ~~f!:::~~:~~:ST~·::·::·:~~.:5.~·~'::: :. ~" .. 
. " ~':.":~.~;~'~(~:-:~'-:".-'~ .. ~ .. : . .( ..... : .. <:.'"' ".-

.. 
.. "f:~ .,-......... . ~,.:. ................ #. .~ ......... 6 ..... _ ..... "... ." , .. ". 

. ....... ".. ": ~ ... .. 
... .. r· ........ __ , ........ . 

.. --.. ": . .- .. , :-
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zweite Mögliclikeit i\i 'tmtscheide~ 'nämlich als fristauslösendes Ereignis die erstmalige Abrufbarkeit 
im Internet festzu·legen. Wie berei~in den Erläuterungen zu § 8a (oben Z 17, Pkt. 2.) ausgeführt, steht bei 
der Gegendarsteilung die zeititahe Information des schon von der Erstveröffentlichung erreichten Adres-
satenkreises im Vordef.~d. __ .. __ ..... _____ .... __ .. _. _ .... __ .. _~ ___ ._ ........ _" .... " ... _ .... ___ . __ . 

Auch nach deutschertiRecht muss die Gegendarstellung spätestens sechs Wochen nach dem letzten Tage 
des Angebots des beanstandeten Textes, jedenfalls jedoch drei Monate nach der erstmaligen Einstellung 
des Angebots, beim Anbieter bzw. dem Verantwortlichen von Angeboten gemäß § 10 Abs. 3 MDStV (§ 6 
Abs. 2 MDStV alte Fassung) schriftlich verlangt werden (§ 14 Abs.2 MDStV; § 10 11 Nr. 4 MDStV alte 
Fassung, MR 1997, 183). 

Allerdings ergibt sich alleine aus der pennanenten elektronischen Verfügbarkeit noch kein Publizitätsgrad 
einer vom Massenpublikum regelmäßig genutzten Informationsquelle, die ebenso regelmäßig neue in­
formationen liefert. Dies trifft nur auf Websites zu, die einen über die Darstellung des persönlichen Le­
bensbereiches oder die Präsentation des Medieninhabers hinausgehenden Informationsgehalt aufweisen, 
der geeignet ist, die öffentliche Meinungsbildung zu beeinflussen. Der Entwurf schlägt vor, den Anwen­
dungsbereich des Gegendarstellungsrechts'auf solche Websites einzuschränken '(§ 21; siehe unten Z 27). 
Dadurch wird die im Internet angebotene Flut von in Betracht kommenden gegendarstellungsfähigen Me­
dien auf einen überscbaubaren Bereich eingegrenzt. 

Zu Z 20 (Art. I § 13 Abs. 1 Z 1 und 1): 

§ 13 MedienG gibt dem Betroffenen die Möglichkeit, sich im gleichen Rahmen und mit gleicher Publizi­
tät möglichst bald mit seiner Darstellung gegen die veröffentlichte Tatsachenrnitteilung zu wehren. Für 
die Wirksamkeit der Gegendarstellung ist der Zeitpunkt entscheidend. Die Gegendarstellung soll grund­
sätzlich so rasch wie möglich geschehen. Die Frist wird nach Art des Mediums unterschiedlich geregelt. 
Nach derzeitiger Regelung muss die Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung bei täglich oder 
mindestens fünfmal in der Woche erschemeIfden oder auSgestrahlietl'penodischeli Medien spätestens am 
fünften Werktag nach Einlangen des VerÖff~iiUichungsoegelu'elß"beiin Medienlnhaber erfolgen (§ 13 
Abs.l Z I). ."" ·.v- ,.-.,. . - .......... .. ... ~. ...,',,' 

Da Websites nicht erscheinen oder ausBes~t werden, sondern für die paW?r ihres Bestehens ständig 
abrufbar sind (vgl. § 1 Abs. 1 Z 5a lit: b)::schlägtdet EntWurfvöt, diese'RegeIWigaufWeb'siteS zu über­
tragen. Die ständige Verfügbarkeit uliä Abliitbäi-keit' det. Websites verlangen. nach einer 'mÖglichst ra­
schen Veröffentlichung der Gegendarsteiluligodet' rtachu-aglichen Mitteilung.· Die· Veröffentlicl1hngsOll 
daher auch hier spätestens am fünften Werktag··tiäch Eihlangen des Veröft'en'tl1chungSoegel1reilsbcilin 
Medieninhaber erfolgen. 

Die bestehenden Regelungen können äuf wiederkehrende- 'elektronische Medien im' sinli von'§ i . Abs': I 
Z 5a lit. c angewendet werden; im Hinblick daraür'solleit Bezugnahmen aur'Verbreitung aufgenomnien 
werden. -' 

••••• # 

Zu Z 21 und 22 (Art. I § 13 Abs. 3, ~~4 4): 

1. Der "gleiche Veröffent1icbungsw~ .. ~<ist ein zentralet'B~ff lies gelten@n, Gege~darstellungsrech­
tes. Das Gesetz nimmt davon Abstanc;tr.~ Form @.CVerö::ffe~~_btmgder~~~ll~g<P4er nach­
träglichen Mitteilung bis ins,;.-::~~J.AA,·~~·' ZUA_ regeln; entscheidend ist der Gesamtcharakter 
(EBRV 2 BlgNR XV. GP, 33). Die,;Re.c;htsprechung hat den Begriff des gleichen Veröffentlichungswertes 
insbesondere anband der Kriterien ;,Identität des Medienpublikums" und "Wirkung der ,Publizistischen 
Aufmachung"ausgefiiJI~ . ~::;:::.' :-.. -v·:::~-.·.~ '-/~~"'_.' ,.-... -.... -.-.. ~ ... -.~:.~. -.. --~.~~~_~~ .... ~.- ...... '. _-. '.' ::·c . 
Die elektr~!,l~h.eJl. ~p;g~n Un~tiFb~id~ ~~~.h.V<?Q-9~~ Ptjrtf:; ~cJ. Rqrt~~~»(und dem. ÄJ 4iesen zu 
§ 13' """"1\ o~-,:'.P';ffi'd'.c~e e'·' .. 'De ht ·-f";";""'·~ürch.eiiie z' 'satzlic'hD zeItlich. und eme·. 'u ätzli h . m ~~r~~ ~~'tA ~Q5!C -~Pcc'!~ R. .. ssa:_~~,~ '_'-"_"' ___ ~_., N~"" .. -_.~ .. f.... '. ~. $. e e 
technis~b$;' ~~iq::~t~QlI~i##i·ym~rs.~J)ic;,~·.Wi:e.!~ge'Jwe O~g~lj.Q8t.S~n~g oder.~1;l~g1iche 
M 'tt .. . "J. ~abru~äf ··~·~'sort·'n d Vii .... elp.i'Schritte (' ~-rotiSe-rtrc1<:S")'es seitens des N -.7" be 1 el ~.&.." .... tn~",. _" ,,~,. .~e ~'" ~~'1"I). __ .,,!l .. Y:l_ ,,~,.._ "',o·-:", •. ~:o'!," ... '-<~ .. , .. _<' :. __ .' . __ .... v.~rs -
darf, um, :dl4,~QIT~~tt'~u~.s;~~ehm,.~~~ZP...k~.M~!l~~(Qß.M~~m B..e,r.kg/Ho.~ii~o!(ll!oll(f)'$ ... M~ienge-
setz Praxisköiri'meilUit;Itz"'träi'§ 13).' . "".'" - .' ". . ., . . ". . 

Der Entww:( &.c;bt.clp.Y..WU~~" ~~ .. dj~. Rec.htspre.c.4u,ng.aQ9h. ~i der. Wf!bsi~ MIld den wiederlcehren4en 
elektronischf!p 'M.~if!n auf' die Ur,nstäDde 4es·Ei~c::lfalle~ bezogerie Rechtssä~e entwickeln' Wird. pie 
Veröffentlichung:d~ G~gen~aistel1ung oder nac~tt'iiglicli.~ Mi~eil~ soll weiterbind~ ~indes.t_!ÜÜJ1I.­
hemd gleichen'Y qöffentliChun:gs:weJ1 haben Wi~_4i~·.YeI:.Qff~ntlicb~g~f.4ie sie,gi.c~.l?_~zi~.bt.. '. :-..... _ .. -,~_ 
2. Im Hinblick auf die technische DimensiQu :~es~hriifikt '8ieh-:(te~;ErttwUrf dahel'-.~uf,:.di~:.jn §13 
Abs. 4 enthaltenen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf Titelseiten, für Websites anwendbar zu 
machen._ .. _ .. '. _~ .. ',~._ .... ..,._ 

.. ". ... ' ... ' ....... -......... '., . 

, _. ~~ ...... ' ~ 
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Der Vorschlag des Mediemechts-Seminars vom Mai 2000 (Weis, Vorschläge für eine Mediengesetzno­
velle, MR 2000,137), die Gegendarstellung (nachträgliche Mitteilung) im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der bezogenen Tatsachenmitteilung zu veröffentlichen, birgt die 'Gefahr in sich, dass - etwa durch die 
Abschiebung der Tatsachenmitteilung von der Startseite in ein Archiv - die Gegendarstellung (nachträg­
liche Mitteilung)'in umnittetbarem"Zusammenhang-mit'diesex audrms-'AtchivgesteHtwerden'müsste und 
somit nicht den selben Publizitätsgrad erreichen.würde wie die erstmalige Veröffentlichung der Tatsa-
chenmitteilung. .:' , .. ' . 

3. Dagegenwrrd vorgeschlagen, iIi§·13 Abs. 3a ~ine Regelung der zeitlichen Dimension zu treffen. Es 
sollen zwei.'FäIle unterschieden we.roeil:· . . .. .. 

Solange die Tatsachenmitteilungvon Usern abgerufen werden kann, ist auch die Gegendarstellung oder 
nachträgliche Mitteilung abrutbar zu halten. Wenn die Tatsachenmitteilung gelöscht wird, ist die Gegen­
darstellung oder naeliträgHche Mitteilw:lg solange (weiterhin) abrutbar zu balten, bis die Dauer der sei­
nerzeitigen Veröffentlichung der Tatsachenmitteilung erreicht ist, längstens jedoch ein Monat. 

Wurde also auf einer Website eine Tatsachenmitteilungetwa sieben Wochen lang veröffentlicht und ist 
diese Tatsachenmittellung zum. Zeitpunkt der Gegendarstellung bereits gelöscht, dann ist die Gegendar­
stellung ein Monat abrutbar zu halten. Wäre die Tatsachenmitteilung l1ur drei Wochen abrutbar gewesen, 
so muss auch die Gegendarstellung nur drei Wochen veröffentlicht werden. 

Ist die Tatsachenmitteilung zum Zeitpunkt der Gegendarstellung noch nicht gelöscht, dann ist die Ge­
gendarstellung zeitgleich mit der Tatsachenmitteilung anzubieten. Sollte die Tatsachenmitteilung später 
gelöscht werden, ist darauf zu achten, wie lange die Tatsachenmitteilung und wie lange die Gegendarstel­
lung abrutbar waren. Ist etwa die Tatsachenmitteilung vier Wochen im Internet veröffentlicht gewesen 
und die Gegendarstellung davon die letzten drei Wochen, dann ist die Gegendarstellung noch eine weitere 
Wocheabrutbar.zu~t~ •.. _ .... _ .. ' 
Die Maxiinaldauer von .eineni. Monat bei .. bereits gelöschter Tatsachenmitteilung w.iJ:d in Anlehnung an 
das deutsche Recht gewählt (§ 14 Abs. 2 Z 4 MDStV). Es wird von einer durchsqhnittlichen Wiederkehr 
eines Nutzers innerhalb der Monatsspanne ausgegangen (Rauschhofer, Der Wi~~ruchsanspruch im 
Internet, JurPC Web-Dok. 120/2001, Abs. 19). 

.' 

Alternativ dazu wäre es allenfalls denkbar, im Hinblick auf die in· § 11 Abs. 1 Z" 10 vorgesehene zwei­
monatige Frist zur Stellung des Gegendarstellungsbegehrens eine maximale Abrutbarkeitsdauer von zwei 
Monaten festzulegen. . ,...~ ... '.~ ~ * ~ \ .~~ ~.""' .... '.~_ ,-

Zu Z 13 und 24 (Art.I~~i41t:::,;;~~,::,;:' ... ~ .' - .. . 

Die für § 14 vorgesc~a,g~.~·. Änd~rungen-"$in.4-~diglich redaktioneller· M .!n. Abs.· 2-wird der Verweis 
auf die Regelungen ijb~ die; Zuständig~t. an .(ij~. vprgeschlagene Ne~gelwlg:in den §§ 40, 41 Abs. 2 
angepasst. In Abs. 3 j.~t ~·:Verweis a1,lf.§ ~·S·StpO.-richtig zu stellen, weit.~R.egelungsgehalt des fiü­
heren § 455 Abs. 3 8.~jl·deJ:D·StrafProzes8.änderun~esetz 1993 (BGBl. Nr:~26)1l\ §::4$5,Abs. 2 enthalten 
ist _ •.... ..~ .. 

Zu Z 17 (Art. I § 21): ..... .": .. I~~:.'"...:.. ., 

1. Die Regelung über"Gegendarsfellungen bei Bej;mgse~~"H:ng~ bat zu ~ntfa11ett; ~ihit den; URf':.oeietz 
(BGBI. I Nr, 83/2001) die VeJj)flichtUrig' des ORF:·iLfr-Aiissi:nihlung vöii Belangsendungen aufgehoben 
wurde. ." ,. .. '':.-..... ---.~'": .. ~._: .... :~ - - _ .... " ... - .. ' .... - .. ." 

2. Ursprung des Gegendarstellungsrechfs ist die ·~lrukturelle·irri'gleich1ieft hiilSi9htlich des PUbliZitäts8ra­
des zwischen MitteiI1mgen einer Privatperson ünd·~solcheDe~~·~ie8seor8anS. )jie Rechtseinrichhing der 
Gegendarstellung soll dem durch die Presseirijite1liuig Betro~iietF~"Möglic~eit geb~ im gleiclien 
Presseorgan, also vor dem gleichen Forum der ÖfIentlichkeit;-aJsb'ald 'aus Scmef 'SiCht efue:OegenrlarStel­
lung zu bringen. Die Gegendarstellung soll gewissermaßen noch als Rede tp.d Gegenrede wirken können 
(EBRV ~MedienG;2 BlgNR XV. GP, ~S}.-:Vm das gleio1:tn:orum--@r-oft'en~cbk,e.it:ZQ·~~ ist 
es notw~;-lla$.~~der Adressaten.k(eis wieder-a..n-:das MedillnJ zurüc~ift, 'des~cm-:JIt~t'die,:b~ 
Tatsacb~~bmgen~tenhat...~::.··: . --::'.:":--- J> .. :...... '-:': .. :: .. ' ':'. -:..".-: .. ::.:~:.~.;-:'-:-"~" . 
Das GegenaäfSt~jnlirgsr~cht ist däheriliirrVeröffentlichungen in periodischen Medien anwendbar, die in 
vergleichb~~.w~m'g.~teJ1!t.:Viermal·~-Kalenderj.~ .. wiededc~~nd ':verbreitet .)Ve~ (Rund­
funk, PresS"~)dlet"~~l1~ ~~.n a1,i& .. ~:~l.·legel.tniißig v~b~itetcn;.:inbalUi~h'.Ü:berarbeiteten 
Medien e~bm~'ß.. dessel~~n A.dressatel!kreises daran besteht, den Inhalt dieser Medien regelmäßig 
zu verfolg~\1.,ge~YPJl.~~~~.Ta~~ac1!enmitteilung Betroffenen kommt andererseits dadurch die Möglich­
keit zu, sich 'ifu' ~~ "Meäi~ v?r dem selbe~ .F~~ .mit ~~er G~~en<!arstel1~g (~er D:Ilchträglichen 
Mitteilung)~·.~~?~~~~·~~:·~·· _:'·:'~·'··"··:i~-::·-~.~r~:;~, ~,.:~:'.'.~~:.-.' .,. ..... ::. -:~;~<.. :_.... . 

\ "'~'.' ' .. ~" ".-
...... : .. , ... - ',",:",": . 'I"" - .... -. ....... -

~. ..' ...... ~ ... 
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Websites werden nach dem vorliegenden Entwurfunter die periodischen elektronischen Medien einge­
ordnet (§ 1 Abs. 1 Z Sa lit. b). Dies hätte zur Folge, dass Gegendarstellungen.und nachträgliche Mittei­
lungen bei allen Websites möglich wären, auch bei solchen, die über eine private Selbstdarstellung nicht 
hinausgehen oder die, einmal ins Internet geste)}t, inhaltlich nie überarbeitet jahrelang abrufbar sind. Eine 
Überflutüni"(ierWebsitebetreibi:ir-(söWieun-nefolge auch Ger-Gerichte) mltUegenaarstellüngS:-ode{ 
nachträglichen Mitteilungsansprüchen wäre zu befürchten. 

Der vorliegende Entwurf schlägt daher vor, die Anwendbarkeit der Bestimmungen über die Gegendarstel­
lung und die nachträgliche Mitteilung auf solche Websites einzuschränken, die. einen über .die Darstel­
lung des persönlichen Lebensbereiches oder die Präsentation des.Medienirihabers hinausgehenden Infor­
mationsgehalt aufweisen, der geeignet ist, die öffendiche Meinungsbildnng zu beeinflussen. Die Ein­
schränkung entspricht jener, die auch in § 2S Abs. 5 vorgeschlagen wird; auf die Erläuterungen zu dieser 
Bestimmung wird daher verwiesen (Erläuterungen ~ Z 33). Websites, die nicht geeignet sind, einen 
Meinungsbildungsprozess in der Öffentlichkeit darzustellen oder zu befördern, rechtfertigen den medien­
rechtlichen Aufwand nicht. 

Zu Z 29 und 30 (Art. I § 24): 

Die Impressumspflicht des § 24 MedienG' ist . bisher an das Vorliegen eines ~,Medienwerks" gebunden. 
Bei Internet-Medien ermangelt es aber derartiger "in einem Massenherstellungsverfahren in Medienstü­
cken vervielfältigter Träger" (vgl. § 1 Abs. 1 Z 3 MedienG). 

Der Entwurf sieht nunmehr vor, diese Impressumspflicht auf die Newsletter entsprechend der Definition 
des § 1 Z 2a lit c. zu erweitern, da dieses Medium als einziges den schon bisher von § 24 erfassten "offli­
ne" Medien vergleichbar ist. Da es bei einem derartigen elektronischen Medium keinen Hersteller gibt, 
entfallen die entsprechenden Angaben zu Hersteller und Herstellungsort. Konsequenterweise muss daher 
auch die Verpflichtung zur Veröffentlichung den Medieninhaber treffen (vgl. die Ergänzung um den letz­
ten Satz im neuen . Ab§. 4). V on' ~iner Regeliuig' einer ,,Impressumspflicht" für einzelne (nicht wiederkeh­
rend in vergleichbarer Gestaltung verbreiteter) Massen-e-mails wurde Abstand genommen. 

Zu Z 31 bis 33 (Art. I § 25): 

Websites oder Homepages sind wie bereits ausgeführt keine,,Medienwerke" gemäß § 1 Abs. 1 Z 3 Me­
dienG, auch keine "periodischen Medienwerke" gemäß Z 5, jedoch nach den Vorstellungen des vorlie­
genden Entwurfs nunmehr "periodische elektronische Medf~" g!!miiß·§ I A,b$,j Z 5a lit. b. MedienG. 
Schon bisher wurde die Auffassung vertreten, dass bei dies~ .eine OffenlegungJ}Vi,e für andere periodi­
sche Medien) gemäß § 25 MedienG nachdem Wortlaut.d~tB~~~\1Pg ~AWt&blatt der Wiene(~i­
tung zu erfolgen hätte. (vgl. § 25 Abs. I MedienG), ~{iket*_~i~~Aöllig.piaXis~mden Verpfli.~Ji~g 
. d ,B ibers" einer Website führen würd . O.\.!... • ;. •••. ".. •. . •• •••. • • •. ' '-' .• Je es, etre . e. .." .. ,_,,~ _. ~'_'.~" .... _ .. _.oe 

Der Auffassung, dass alle Homepages periodische·M~i·~jl:~ind,-stan~.a~()h nicIii u~weseritliq~ Argu­
mente entgegen. Dieser zweiten Auff~s.qng liegt zugrq(!,~, gliSs ei,n"e·dw:ehschnittlich~ Webs-ite. die ein­
mal wöchentlich upgedatet wird aufgrund der geringfügige Anderungen am Inhalt der gesamten Website 
(meist erf~~t~q. A!p.date nRf. einen sehr kIemen Teil des Gesamtangebotes) - nicht unter "periodisches 
Erscheineii"'~eiD:ztjordi1el1 wäfe. Voraussetzung für ein periodisches Medium wäre demnach ein Austausch 
emes we~Urelietiiteil~§'~ä;:!nMIi~·15ef.·~v6tliegeride 'Eiitwurf fotgtäber mit ~lner' Definition nicht 
diesem AißaM,~CSic1'i1fei&;l\ti~ iWeifcl"liüisichtlich oer Vollziehbatkeit (ab waml ist die Seite wesent­
lich verätid.y-i'i}isrlfifr4~ieif:R.~gdung· vOi äUem imiiinblick auf die Frage, wann etwas wesentlich 
verändert-~~~JP:..:. r~:~,~ ... __ .• ~ .. ~.::-.~:.. . .. 

Es besteht 'nurf anaer8SeitS"Kem:"vemünftiget Giün<1;bei einer Website nicht zumindest geWisse Mindest-
angaben übet i~~;;Üthebef" Zu verlangen;···.·. : 7'~' .. :'-".' .... ... :.. '.' :: :~~';-' 

In diesem skn' wird ·fl1..~,w~bsi~s'~ e~~-·perm~~~:Offe:hl~n~spt1j~ht. &tat\ri~ .Def:€.&~ sieht nur 
vor, dass die jeweiligen Angaben leichfQn9 ~1i(:lbar.:iift~ich .. s~4..lvgl •. CleJjJetztetis.a.tZ.m. Abs. I). 
Im Sinne der Einh~imChkeit sind dieselbenA..itga.p~Q.iq _mqcnen, wi~ ~je"fYf:}c:Q~diche periodische Me­
dien zu erstatten sind. Die Offenlegungsverpflichtung für' Rundfuiilq)togriuilme wurde 'inhaltlich nicht 
verändert, sondern die Möglichkeit eingeräumt auch auf einer Teletextseite die Offenlegung bereit zu 
halten. Ergänzt wurde die Bestimmung . auch· für die mit.--p~riodischeR. -Medienwerken veJ."gleichbanm 
"wiederkehrenden elektronischen Medien'·' und sieht vor. dass ~tweder die -Angaben jeweils mit jeder 
,,Ausgabe" mitgeschickt werden oder etwa dur~h.VerH~gauf ~iBeWebsiteje4~eit zugänglich sind. 

Andere bundesgesetzliehe Vorschriften zu be~tiffiri1~n":,Jitfoihiatioi:ispflichten (vgJ. § 5 E-Commeree­
Gesetz für kommerzielle Diensteanbieter) ble1ben·.'vöJi.~o6n::gegeliStäfiaJ.icheIl Regelungen unberührti=1ih 
Fall der Website sind daher- da es sich beieifiem'köininei'Zie11eii'Die~teimbreler'iin Internet regelmäßig 
auch um einen Medieninhaber handelt"- 'oi61tach beiden Gesetzesmaterien notwendigen Angaben zu ma-
chen. <:'- .. ,~..:,...::~.",.'.- '\'.-,':.,.- ... :.. .. ~: ... - .. ".' _ .. -... ,."" '.- .. 

",-'. ....c;-.: ._.,. .... .. ., '., ... " . ~ . 
..... "-_ .. , .. ~.' ,- .. - ...... : .. -..... :: ... , ," ..... "> ' . 

....... ':~. \ ..... ~ .. ~ .. ~. -\.--:,::-.::::' .. ~.-:O:\"::".~'::- .... : ... - ........ -~ .. !""'~~.:.. . .. ~ .. v·~-," ...... ',-' ...... '", ....... : .. '":.'. . ... .... " -. 
. ~·t·:~:C§' "':.;.~:,~ ,~r::.~7:::,·t' ... , .. , ',."":. ;''' ".- .. .~: ..... '." ',~ ...... ·V ", " • ", •• 
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Im Hinblick auf die a)lch sChcin:lil der Literatur ,,konstatierte Beliebigkeit" bei der Festlegung (vgL Ber­
kalHöhneINolI/Polley; "M.~diengesetz, Praxi~kommentar, Seite 272) . is! es notwendig, den Begriffsgebalt 
der "grundlegenden.Richtung" zu beschreiben. Vgl. dazu auch die Uberlegungen in der RV 2 BlgNR, 
XV. GP., wonach als grundlegendc:J Richtung die ~~!~t?Jiche_Haltung, die das Medium in gesellschaft­
lichen Fragen einninu.nt, zu verstehen ist. Vgl. ferner dazu auch Hartman7ilRieaer, Kommentar zum-Qe:' 
diengesetz 1985, Seite 159f oder Hanusch, Kommentar zum Mediengesetz 1998, Seite 233 wonach die 
grundlegende Richtung "Zweckbestimmungen auf moralischem, konfessionellem, weltanschaulichem 
wirtschaftlichem, künstlerischem, politischem und auch wissenschaftlichem· Gebiet umfasst, (. .. ) sicher­
lich nicht aber technische Details, wie publizistische Aufmachung, Ausmaß des Anzeigenanteils oder das 
Niveau des periodischen Mediums und allfällige redaktionelle Besonderheiten. " 

Die vorliegende Änderung bezweckt eine KlarsteIlung, dass schon sprachlich betrachtet von einer ,,Blatt­
linie" nur bei Druckwerken die Rede sein kann. 

Der dem § 25 neu angefügte Abs. 5 sieht vor, dass ,,kleine Websites" nicht - wie alle anderen periodi­
schen Medien - alle Angaben zur Offenlegung erstatten müssen. Damit sind einerseits solche Websites 
gemeint, die vom jeweiligen für den Inhalt Verantwortlichen nur zum Zweck der Selbstdarstellung erstellt 
werden. Gleiches gilt für Websites, die nur der Präsentation der Produkte oder Leistungen eines Unter­
nehmens dienen. So ist etwa die Darstellung der Leistungen und Produkte eines Gärtnereibetriebes im 
Internet keine Website, für die eine detaillierte OffenIegung zu verlangen wäre. Ebenso stellt die Website 
eines Fanclubs eines Fußballvereins, die nur der Darstellung des Vereinszwecks und der Anliegen oder 
Aktivitäten eines Vereins dient, keine Website dar, die nähere Angaben zur Offen1egung erforderlich ma­
chen würden. Wird allerdmgs die Darstellung der Ziele und Aktivitäten z.B. mit der Darstellung z.B. ge­
senschafts- oder kulturpolitischer Themen (die Aufzählung wäre beliebig fortsetzbar) verbunden, so fällt 
diese Website nicht mehr unter die "privilegierten" kleinen Websites. Sobald daher eine derartige Websi­
tes auch andere Infonnationen oder Mitteil~ng~n ~~fu~ist, die ~dem geeignet s~ddie öffentliche Mei­
nungsbildung zu. einem bestimmten Thema zu beeinfl~ssen, sind auch die weiteren Angaben nach § 2S zu 
erstatten. Um bei dem Beispiel mit dem G~~reibetrie1:> zu bleiben, wäre d$er.!ür den Fall, dass dieses 
auf seiner Website auch umweltpolitische ~e~e~ ~.t~~ert, eine Website, für di~ die detaillierteren Anga­
ben nach § 25 zu machen wären. Ansonste~,~4:~@r.~~~:kleinenWebsites ~eJ:'.~ur die Angabe des Na­
mens oder der Firma und des Wohnortes (so·.wie·bish~ oder des Sitzes ausreichen. Handelt es sich um 
ein Unternehmen so soll auch noch der ü~~m~!iinensgegenst8tiif8ngege~·.werden. Die E~gnung der 
Beeinflussung der öffentlichen Meinungs~ildung .D;lus.sauch im ZusammeIihang mit der A.~nahmebe­
stimmung des § 21 (Ausnahme vom Rechi d.~r 9.ege~tellung) gesehen werdeil. .",.. .'. .: .~'. 

. . .. -~ .. 
Zu Z 34 (Art. I § 31 AbI. 3): . I '.::'. 

Der Ersatz der Begriffe .,Femmeldeverkeht·~·lUld ,~l~gen" durch j~e der "Telekommunikation" und 
der "Teilnehmeranschlüsse" dient der·Anp~sung an die nunmehr in den §§ 149aff StPO und im 
TKG 2003 gebräuchliche Terminolog!,~:. . ..... 

Zu Z 35 bis 37 (Art. I § 33): . .:.... . . - < ~ 

Der Entwurf schlägt zwei substanzi~1.ie-:Andenmg~fi der'Bestinimuilg"~ die Einziehung (§ 33):Viii-: 
einerseits soll die Einziehung auf W-e1.)s~es äii'~ei!~är·wetClen; ~~er~~itS:'~oll d!~"Einziehtu.!g auSge­
schlossen werden, wenn. es sich um~d1e B~reE:titftrtigte'. ü'iid· ~eifSlfetre~e:-~~~ .~~::t\~g 
eines Dritten handelt. :':' ~.~~~ .. ~';~ro: -:-,:.,: ~'~· .. r:7:·.:~ . .'·~ ... -'1/""":':-: ."'-.,-':-• .. \ ... ::·.-:ro •. '01 ~~~~{' I.-:~-:"' .... " ?:~',~ ",1, r ..... ~ .. :,. 

. • ••• / •••. _-:- ,::" _ .... _ .,. .. .- •• _ ........... ~ .......... ",4'!",:: "'~:, .......... _,.. •••••••••••••.••• _; ,.,.. .. \ ..... ~:,....,.. ....... : .... 

1 Der Einziehun unterlie e . de: eit~n,C:Medieliwerke·· 'als" 'Driiltniedi .... :Tori- .. - "Vpt ""kaS . . g . gJl <.)*-.~ • ~!J;.,., , ............ > .. J'-~.. ' .. _ .... en. ..... _tm~ ~._..,..~~. .~tten, 
Kinofilme ... t!~c. Elektrop..~s.<:..~ ·M~äi.~il~~ 4~x. I;Qtm yo~nJ~.,:m~~~I!9.~ge~.'W.~b!li~ .. ;~e~~e~ etc . 
. d d:c ' .. h i lit·:-··· ~ ·öne·eil:.S·enicht dcf ·Cl." .... 1rl--:··· . ·u,,: .' +o-;-t.;;;, •• ~,;.' . V'-sm er ".~:lel. UP.B n,&, ....... ~t~ .. n... W, .. _.J .......• _IL ,~_~~ •. ~~ ~""eJol.l~,~MCM.JII#..,.e1Se~, U" 

lJ .1\';,;' ce. , ..... ~'t""l'li :t# .. ~ <::";'1. .. ··W····· "". ·tet .. T .. ,.; ..... t' o. d· tr .. :-..... · "'6.;.,'1'·'-" e1k' '" ·S··, . d & 1 tue v~r~~; ...et\~e f,.UA.,s::~~If~J,l~r.~Jll.--. ~~e;,.~~!>.x[el ....... : ~,.,e~§.~ , .. ~c~" .... ~~~~ ~ .... ~ mJ... 1QJ1e ~:'I 
Abs. 1 f~~~~F)1~~J:~~l'f~·~.phy~~~~-.:r~8.~~.:~6»..~~jtt~il~g~· (a~~.u.i~8,.Sc~1a~, .:CD-
RometcJ~;n<ktg;~~",~ •..•. _ .• ~ .•...• _ ..• _ .•. " _-........ , .. ,: •.. ~, . . .. ,. '. . ....... :~L.,_ .................. ",\,o.'.\. ••• • .•• ;... • . • • .... " •• ".' .. 

Die Ein$~i;tl: iSt-;:n~i~l~dem:· Recll't-:also' kein geei~te$-InstJ1lmf!Jitarium zur Sanktionierung 
von Medieru~~~I3):~jn meht körpef.Uch~n:M~dien; ~ 'kQ~'außer' dem Straf- und ~Ents9hädi­
gungsaJ1tnlg:nur.~Y~ffentli«hungsan~· nach~··34.·A~S',:,~·gegebenenfalt$,:verbunden\JIlit-.einem An­
trag nach-§r31 ßt~ht/Die. -Löschung ~hrenriihriger 'TextstelleJfin'einem-Me<li\l1lf-desJnternefS:kann 
lediglich ~it zivtlreehtliche.r-tJnterJassungsldage naeh-§ ·l-~?O ABGB· durehsetzbargeQl~cht W~<Pie­
ser eingeschränkte Afiwendungsbereich'der Einziehung bedcuteteine. Schlechters~l1ung:der.nditioftenen 
Printmedien gegenüber·den neuen Medi$.l: des b1t~ts.·;::~: .:-..... . ... 
Die Einziehung söJl vor allem die Weiterverbreitung einer mit einem Medieninhaltsdelikt behafteten 
Publikation verhin~em. So wj.~.die R~gi~~vor1age ~ M~iengesetzdarauf~~ die Einzie­
hung von Medi~nwerken mit str'!ltbarem ~t ni~lit ·alleip.. kiIDt\ige~ strafbaren Vermtlten entgegenWir-

,~ .... 
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ken, sondern ein Fortwirken der bereits gesetzten Straftat verhindern soll (2 BlgNR XV. GP,44). 
Gegenstand der Einziehung sind alle Stücke des Medienwerkes, die zur Verbreitung bestimmt sind, also 
die gesamte Auflage. Um von "Verbreitung" zu sprechen, müssen die Stücke des Medienwerkes einem 
größeren Personenkreis zugänglich gemacht werden (§ 1 Abs. 1 Z 1), mag dieser Personenkreis ein be-
stimmteroder üi1besHümiter-sem. --....... -.--,-.. - ... --, .. --. ~ .. ------.. --- -.,-------.. ---.. ''''----. 
Websites, die im Internet veröffentlicht sind, sind ständig.~inem größeren Personenkreis zugänglich. 
Um zu vermeiden, dass die mit del1)~Medien_inlutltsdeliktbehaftete Website weiter abrufbar gehalten wird, 
sieht der Entwurf die Ausdehnungdes,Anwendungsbereiches des § 33 auf elektronischen Medien im Sin­
ne des § 1 Abs. 1 Z Sa lit. b <Websiies) vor, indem für Websites die Deaktivierung der die strafbare 
HandlungpejM~lte!lqen Un.ter~i~~ :vorgesehen werd~n soll. Diese Einschränkung wurde vor dem Hinter­
grund ~orgen.o.ß.1l1le~, .dass nicht: die gesamte Website gelöscht werden soll, sondern lediglich jene Unter­
site - e~ die OJ)line-Tagesausgabe einer Zeitung - mit strafbarem Inhalt. 

Gesetzestechnisch wird vorg~schlagen, den Begriff Einziehung als Überbegriff über die Einziehung von 
MedienstückeJi einerseits und die Deaktivierung von Untersites andererseits zu verwenden; dies wird 
durch das Klammerzitat ,,(Einziehung)" in § 33 Abs. 1 zum Ausdruck gebracht. Durch diese Lösung sol­
len umständliche Formulierungen in den folgenden Absätzen in § 33 und in anderen Bestimmungen, in 
denen auf Einziehung Bezug genommen wird (z.B. §§ 39,41), vermieden werden. 

Auch die Deaktivierung soll durch gelindere Mittel ersetzt werden können. Im Hinblick auf die Website 
so)) in Abs. 4 das gelindere Mittel der Deaktivierung von Teilen hinzugefügt werden. Im Falle einer auf 
einer Website abrufbar gehaltenen rechtswidrigen Publikation soll also nicht die gesamte Website, son­
dern nur der mit dem Medieninhaltsdelikt behaftete Text oder Teil entfernt, unkenntlich gemacht oder 
durch andere Wörter ersetzt werden. 

Rundfunksendungen, Ne.wsle~er .und. Massen-E-M~ils sollen weiterhin nicht von der Einziehung 
betroffen, sein. DaS Chaiäkteristikuin:diesefMeruen besteht in der Regel in ihrer einmaligen Verbrei­
tungshandlung. ÄnderS verhält e~ SICh, wenh' etwa auf Kassetten oder Disketten eine Programmausstrah­
lung des Rundfunks oder der Inhalt eines Newsletters festgehalten wird und dann zum körperlichen Ver­
kauf an einen größeren Personenkreis angeboten wird. Dann unterliegen diese Medienstücke sehr wohl 
der Einziehung (OLG Wien 27 Bs 380/86; OLG Wien 27 Bs 381/84). Der Unterschied zwischen einmal 
ausgestrahlten Rundfunksendungen, einmal ausgeschickten Massen-E-Mails oder- einmal verbreiteten 
Newslettem zu ständig abrufbar gehaltenen Websites beste.~~,.durch die Deakti'1erung der Untersite 
die Publikation aus dem V~r~ehr zu zieh~ damit der ~~gesetz\.v.tdrige Inhalt nicht stJk;zessive einem 
immer weiteren Leser-b~. Y~~is zu~g1ich wird:. .. : ':: .. ' .', :',". 

2. Voraussetzung für äie·F~.eiiiliigiJi~e1ilem selbstStändigen VeTfä1iren ist nach geltender Rechtslage 
(lediglich) die Erfüllttn~" ~~.o6j'ektiveif~T~tbestana~s:·emer s~aren Handlung In emem Mediöm 
(§ 33 Abs. 2). Der JustizäüSsGniiss·war der.Ahsicht, dässdieEinziehling auch dann in einem Urteil ausge­
sprochen werden kö~~:~I.wenn·einJ()umalist ~egCj}n Wahmehft.lAAg der gebotenen Sorgfalt fr-eig,c!­
sprochen worden ist;·die Entkriminalisie~g des W~i~wesens 4.fuie:@cht zu einer Verringerungp"~ 
Rechtsschutzes der Betroffenen ~ (743·BlgNR.x.y .GY. 12). ,.: ',: :::!;:':, . 

Die Einziehung ist dä.lier auch'iriöglicli;,weDn Medi&-iiber Äußeriiligen Dritterunt~i"Walirüng dei' 
Grundsätze der sogenannten Zitatenjüdikatur b~richten (§ 6 Abs:-Z;Z'4) UJid daher weder Strafbar­
keit noch Entschädigungsptlicht besteht. Dem durcn·die-zitierte Ä~em.ng·Beleidigten S9H der'Schutz 
durch Einziehung gewährt werden; insbesondere' im Hinblick auf <4t:s- .Erfordernis. der: Yerhinderung des 
Fortwirkens einer bereits gesetzten StIlI,~t.(OJ"G·Wi~ MR2000, 80) .. · . ,:' .. 

In der Literatur wurde die geltende GeSf:tzeSlage ktftisiert. Dei Aüsspruch der Einzieliillig müsse bei der 
Leserschaft den Eindruck erwecken, das Medium selbst habe sich rechtswidrig verhalten. Die Anordnung 
der Einziehung sei in den Fällen der.~tatenjudikatur-:weder zur..P-ublikmachung4~ Umstandes'erforder­
lieh, dass der Angegriffene sich g~gen die V~rwQrfe zur.W:eM.:.g~etzt~ ~J.t:~ Re4abi.JitieJll!l.Bdes 
Angegriffenen. Äußerungen Dritter,über.,di~ .4i~~M.edieIt~ef~lfflst:~~.ge.~n ~~~.~i­
se zur ~j~geschi~te. Im Extremfall' ~~~@c . ..Ej~ie~g ..zu.r~.y f,!mic~gvon-Quellen-un.d-~~t in 
letzter '~!l~que~zur Geschichtsfats!?J.WRg(~n·{.fuJley-it:t,·/Jerl,a/Höh"eINi?lflPo//~;· ~~gesetz 
Praxisk~ta:r:i'iU42 zu § 33)'7~~~t~,ke~.~gendes soziales Beßü$is·im· Sinn des. Art. 10 
EMRK·{§~koittc~edanken.~ ~~~ge l?etreffen4 ~die. sogenaJlllte Zi~tenj~dikatw'i' MR 2003; 13). 
Das M~~.~lIW~~. 2..Q;Q9 ~tc?!1!e--·~.inelTv We$1lg&w.iderspruch.·{~st (W'eb):Y~rschläge fiir eJn<,- Me­
dienge~~~.I~L.~~O()Qr:~)d?~ kO~.l;,~~.s-derMedi~ber d!~~K'Os~~::des:Verfahrens und 
der E~jeh~?ge~e}}:~ti. ~rsel~t@.dige Antrag aufEi~iehung erfolgreich, aber die Veröf-
fentlichung_~l:~,..~~te~t!l9.~.~ nach_Ü~.J\~s .. ~ 2:.4 g~htfeJ1jgt war~. .. ...... " ... , 

Zwar kommt.~~M"B.ß.~~~ döFiiiiziehung ~i~~g :in der. Praxis, k~ine ü~gc;:~de Bede\ltung zu,.~~l 
die betroffen~~sg~·d~rZe!tuiig·-im Ze;tpu$.~derE~iehung'm~ist schol,l .. :verteilt wurde. ~,~ 
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vorgeschlagene ErWeiterung des Anwendungsbereiches der Einziehung auf die Websites kann der Ein-
ziehung in Zukunft jedoch eine größere Rolle zukommen. . . 

Der Entwurf geht davon aus, dass im Falle der gerechtfertigten' und wahrheitsgetreuen Wiedergabe eines 
Zitates dem Sinndes...§..6.Abs •. 2.Z.4 .. die..Interessen . .des..in.deLZitierten.Äußenmg. AngegrJffenen ..dureh .. 
die Mittellung über die VerfahrenseinIeitung (§ 37) und die Urtellsveröffentlichung (§ 34) hinreichend 
gewahrt sind. E~ wird daher vorgeschlagen, dass im Fall 'der gerechtfertigten und wahrheitsgetreuen 
Wiedergabe der Außerung eines Dritten kein Anspru'ch auf Einziehung bestehen soll. 

3. Die Änderung des Verweises in Abs. 2 (auf § 41 A1,s.6 statt wie bisher auf § 41 Abs. 5) soll lediglich 
ein Redaktionsversehen korrigieren: Die fiüher in § 41 Abs, 5 enthal~ene B~timmungjst dw-ch die Me-
diengesetznovelle 1992 (BGB!. Nr. 20/1993) in § 41 "'-bs. 6 verschoben worc;1en. . . 

Zu Z 38 bis 40 (Art. I § 36): 

Zur Bestimmung über die Beschlagnahme (§ 36). schlägt der Entwurf .zwei substarizielle Änderungen 
vor, die zu jenen beiden Anderungen analog sind, die zu § 33 vorgeschlagen werden: einerseits die Erwei­
terung der Anwendbarkeit auf Websites, andererseits d~ Ausschluss in Fällen. in denen es sich um eine 
gerechtfertigte und wahrheitsgetreue Wiedergäbe der Außerung eines Dritten handelt. Auf die Erläute­
rungen zu § 33 wird daher grundsätzlich' verWIesen. Zu Besonderheiten der Beschlagnahme ist Folgendes 
auszuführen: . 

1. Als analoges Instrument zur Beschlagnahme ,,körperlicher" Medien wird für Websites als vorläufige 
Maßnahme das Blocken der die stratbare Handlung beinhaltenden Untersite vorgeschlagen. Auf die,; 
se soll nicht mehr zugegriffen werden können. 

Hinzuweisen ist darauf, dass die geltenden Voraussetzungen und Kautelen der Beschlagnahme auch auf 
die elektronischen Medien anzuwenden sein werden. Hervorzuheben ist dies einerseits in Bezug auf die 
(wie bei der Einziehung)-.möglichen geliBderel) Mittel (§ 36 Abs. 3 Satz 2 verweist auf § 33 Abs.4); der 
Betreiber einer Website kann dem Blocken.daher dadurch entgehen, dass er die inkriminierten Texte oder 
Teile (vorübergehend) entfernt oder ersetzt. 
Andererseits ist die Beschlagnahme· nach geltendem Recht (§ 36 Abs. 1 Satz 2) jedenfalls unzulässig, 
wenn dem Rechtsschutzinteresse auch· durch Veröffentlichung einer Mitteilung über das eingeleitete 
strafgerichtliehe Verfahren Genüge getan werden kann. Die:8escblagnahme wird daher grundsätzlich 
nur als ultima ratio angeordnet, wenn ein außerordentlich schwerer Eingriff in geschützte Rechtsgüter 
anzunehmen ist und eine stt:enge Int.eressensabwägung ~ .. d~~ Schll;1SS führt, dass ihre nachteiligen 
Folgen nicht unverhältnismilBig schwere,r wiegen als de(S~'i:(iji~eck. .. J.,f;~i ~ind besonders wirtschaft­
liche Zwecke zu berücksichtigen, wie e~. p.i~ ~~i~ll~ .Ej)ll?~t.Q.i(ejji)~*~ieIiuntemehmer erleidet, 
wenn die gesamte Auflage einer ZeitUng -unvei'kaut't'liegen bleibt (Polley'in Berka/HöhneINoIVPo/ley, 
Praxiskommentar zum Mediengesetz, Rz 2 zu § 36). 

Durch die vorgeschlagene Sireichuilg·(fet~WoJte·~,vofiivi&iienwerKeii"·.fn Abs. 3 söU-dem Umstand Rech­
nung getragen werden, dass die Beschtagiilthfn6'nun~auch:im Hinblick aUfWebsitesinöglich sein soU. 

Eine AUSWei~g.ßex.~t~~u~'·ili:a~~~~~~j~{M·W~b~iU;s:.wifd.:_ ilic4~.·v~rgeschl~; diese Bestimmung 
. ihrem Inhalt '''~h'a~' ~o···'- .... 1:.'.;:.. edie··· ""·-e c~ .. :k"..::.· '-'.' .. 1st " .Q~!tr,,. .. _ ~~~~., ., .. Jt,~~ .. $.'uw.IR'alo.,. .. .• ..•... 

• ... _ .... _ .... ~ A 0:::0-- .J,.,.:. .. ~ o,;" ............. _~.. • • ... _. ···.r _ . .' .,.. 

2. Aus der Verpflichtung zu einer strengen Interessensabwägung ergibt sich schon fiir das geltende Recht, 
dass die An9I9.Pu»~~m.eJJ;l~9h1a~e .ituixn Fäll~J;\ 4~ ,,zitatenj\1dib-tut" (g~htfe.nigte ~ wahr­
heitsgetreue Wlecf~i'säbCd~(.i\~erong~ eiDes Diitten inj Situt des § 6. Abs. 2 Z 4) eÜl~·.ßeschlagnahme 
nicht angepr<;li).et. .. w.~rde.l'l ~J~,@JL ·,,:{s.o .. die· Regierungsvorlage '~zur Mediengesetznovelle 1992, 
503 BIg.NR. XVIp:: G~, ~1; eb!msO."Pol!ey in Berka/HöhneINoll/Pl!lley~ M~enges~raxiskomm~tar, 
Rz 19 zu §·36) •. ··~~:··~-:~::J~.: :". ~.'-:'.".'.~~:~~'~". . .. :.~ . .-~:.= .. ::.~~.; ... ~. _ .. ;~ ..... :~ c ' ......• ~~=. .,~.'_. 
Eine ausdriick1i~h~. ~egel\1Pg .istsc~Qp:lr.n Sinne der.:S:eCl:itSsicli~r.heif.;Q':'beYQ.~gtm .. lmJlUibJ.i~lS.: danmf, 
d der Entwurfvoischlä t die Einzi''''üo in Fälleri~ei ··7;ta*:..Ii·udikil,,;';"'\.aUSzuschlieR":'· iStd·· .11. -ass .......... g", ~~'.I," g _ .... ~~.,_.,~.lJ -" .~ .... ' .... ~P, ... - •. ~.-';.t~ 
schluss der Beschlagnahme unumgängl~cb. ....... . .. ". . . .. . . .., . .., 

Zu Z 4l(Art. I §.368):. ~."'. .. ,. . . .. ".. . 
Nachdem Einziehung und BeSChlagnahme auf Website~erw.eitert ~erde1i; ein~ I>Ut:chsetzungsmöglich­
keit bei diesem nicht körperlichen Medium jedoch ~cht einfach möglich ist, wurde-:~eine Ungleich­
behandlung zu Medienwerken zu vermeiden -'.~·.-diesesMe4ium:-!U~ MögJi<;bkeit·~es Beuge~ 
vorgesehe.n. Die Bestimmung der Beugehaft er()}gfe in An1~hnung 1D1.die: S"mlfprozessorc;lnung, soU' nur 
als Aus"-Mmefall unter den genannten -V()~~gen 8Jlg~wendet WeF~ llJ)d ist .im·G~ zur 
Beuge~.als fakultative Möglichkeit:vGrgC$e~:-:·Sie·isr:.~iußerstes Mittel ~hL 'Es:wurde allch 
bewusS'f.~e.dc:r bei der Beugestrafe noqh bei::deE~Beugeli.afl:e;~tf1Xe ·Frisl,festgelegt:Der Richter·soll ein­
zelfa1lbQ~ eine angemessene Fristllacb:Abs.:.l· festsetZen können; andererseits soll in Abs. 2 dadurch 

.~~ ........... -.. 

,. .: ":: ::' .. :." .. \ ~ 
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vermieden'w~rdeI\;d~sITlöglicllerWeise diese Frist jedenfalls ausgenützt wird und die Beugestrafe in 
Kauf genoIJlß.l~n. ~r.~. W. Q~nl. w.js~@.Il,. dass ohnedies erst nach Ablauf einer festgesetzten Frist ein weite­
res Beugemittd 4r.<!p.t:.von:ein~rp~harrlichen Weigerung wird wohl- ohne der unabhängigen Rechtspre­
chung.vorgreifen·zU woUen -ab .einer Frist von .. ~ 4 Tagen ausge~angen \Verden können. 

§ 20 sieht eine Geldbuße vor, die· an den Antragsteller zu zah1enjst.undi~·fiir sein~-Nachteile, insb;­
sondere die Kr~ng durch verspätete oder mangelhafte Veröffentlichung, zugute kommen (Höhne in 
BerkalHöhnelNolllPolley, Mediengesetz Praxiskommentar, Rz 2 zu § 20). Der Antrag ist vom Antragstel­
ler binnen 6 Wochen zu stellen. Die Beugestrafe ist an die Republik zu zahlen, ein Antrag ist dafür nicht 
erforderlich, sondern es soll innerhalb eines kurzen Zeitraumes die Möglichkeit zur Durchsetzung beste­
hen. 

Zu Z 42 bis 4S (Art. I §§ 37,38): 

1. Wie bereits in den Erläuterungen zu den §§ 8a Abs. 5 und 39 Abs. I und 2 ausgeführt, räumt das Ge­
setz bei Privatanklagen wegen eines Medieninhaltsdeliktes, in selbständigen Verfahren zur Einziehung 
(§ 33 Abs. 2) und zur Urteilsveröffentlichung (§ 34 Abs. 3) und in selbständigen Entschädigungsverfah­
ren (§ 8a) dem Ankläger oder Antragsteller die Möglichkeit ein, die Veröffentlichung einer kurzen Mit­
teilung über das eingeleitete Verfahren zu beantragen (§§ 37, 8a Abs. 5). Das Gericht hat über diesen 
Antrag ohne Anhörung der Gegenparteien (Beschuldigter, Antragsgegner, Medieninhaber) zu entschei­
den. 

Zweck der Bestimmung ist es zwar, die Öffentlichkeit möglichst zeitnah darüber zu infonnieren, dass 
über eine bestimmte MitteiJung oder Darbietung in einem Medium ein medienrechtliches Verfahren em­
geleitet wurde. Andererseits steht der Umstand, dass die Anordnung ohne Anhörung der Gegenpartei er­
folgt, in einem Spannungs verhältnis zu Art. 6 MRK, zumal eine Vereitelung des Anspruchs durch die 
Anhörung des Antragsgegners nicht eintreten kann. Es wird daher vorgeschlagen, dem Antragsgegner die 
Gelegenheit zu einer Äußerung' binnen kurzer FrI~(fütifTage) einzuräumen. '.: : .' '. . " . 

.. ,... . ... ...... 

Um Missverständnisse zu vermeiden ist darau~;:~.,(y~ei~~· aass eine Geldstrafe beim Abrufbarhalten 
einer Website nur dann verhängt werden ~wEiiQjene r~jJ~, in denen dm: strafbare Inhalt wahrnehm-
bar ist (§ 38 Abs. 1), weiter im Netz abrufbar siria •. ::. '. ,.' . . . 

2. Die zu § 37 Abs. 2 und § 38 vorgeschlageneii·A.1.de~g~ri's,in4~.bloße Foigeinderungen, die dem Um­
stand Rechnung tragen sollen, dass die Bel!chla~~j!.~ch bei W!;il)sites zuj:.A:nw~ndung kommen kann. 

... ~ • I \ 

Zu Z 49 (Art I § 39 Abs. 3): .~'., :. ~ . ".' ..... ,......;,-; 

Die - durch die Mediengesetznovelle 1991'eingefünrte~"::~estimriiiltig des:§:39<Abs ... j··ver:tUgt;·-aass § 39 
Abs.2 "auch anzuwenden ist", wenn eine Veröffentlichung über die Verfahrens einleitung (§ 37) erfolgt 
ist und das Verfahren zwar zum Ausspruch einer Einziehung oder einer Urteilsveröffentlichung führt (al­
so der objekth'e Tatbestand eines Medi~pinhaltsd~iktes f.e$tgest~lIt wird) •. .d~.M.~c;li.u,m ~l>eI:."ein Vor­
wurf an der Veröffentlichung gemacht wer4en k~ weil es den Rechtfertig$lgsgrund .. clet Live~Sendung 
(§ 6 Abs. 2 Z 3) oder jenen der gerechtfertigten und .wahrhei~getreuen Wiedergabe de.r Außerung eines 
Dritten (§ 6 Abs. 2 Z 4) geltend machen kann.., : '. : >: ':_':.' '. . . 

Was mit der Anordnung, Abs. 2 sei anzuwendep; im·einzelnen-8en,.ej'(t~ ist, ist nicht ~ deutli~h. Abs. 2 
verfügt dreierltli: in bestimmten Fällen der(~ih:fl gij:nsugeJ;l):V~~~digung'~:~ Med:ieninha­
ber ermächtigt, eine Mitteilung darüber zu veröffentlichen; die Kosten dieser Veröffentlichung hat der 
Bund zu tragen; und auch die Kosten ~J: S~r..:?i~~ti.a~Jl. v:,~~ff~qWc.bl:lP.8. 4e! ~~~il~g .~l'.!#.~.Y erfah-
renseinleitung hat der Bund zu trage!L .. ;~_ .. ~;,. ... ,. :.. ... : .. ~: ..... '. '.r '.:: ••. ' •...•.. '<'~~~"'" "', ., 

. . __ .~.... ......... "~ .. ' ~ .'" _ I ...... N' ,. • •• • .......... ; .' ~ .,,:-.~,,.:' •• ~ •• ,.~. " 

Die Veröffentlichung einer Mitteilung-.ßber-d.en Vetfahrensausgang:im ~Sinn~ $-39 Abs: -;2-macht~äber 
dann keinen Sinn, wenn ::-.:Qhn.~·:a}if-. UrJe.iIf~erMfentIiclmng-::-~ ~'~wird . (PQlley . in· 'Der­
kalHöhne/}jQPIPoU.~;!:4~gt.~~~~fM Ri';Z ·f ~.§ "39);:Pß,g~!Hl·.sehein.te$·gerechtfe(tigt, 
dass sich.:iß m~:fAll~;dHt:!§~.Qn,~tl1eht 4~It.l~:ündes"au:f diCl":Vft~ilsveröffentlichung erstreckt, 

was derz~~~~R:l:~~~p,~iH~~~~14ic~~~eQ.r:~~t..~: . "._.. " , -." ... . .. r' 

Es wird .~w: :vo.r~Qb1a~.~ht$fCllgen 'fiir:den -Fall "einerVrteilsvefÖffenUicbUIig in. diesem Sinn 
klarzusteltellA'.'<:. :.;. ";"~:7:'.7:~ y",-:-" .. . ,1"_._:: .. . " 

Für die Fä1lt:··~Ei,ftzj~liufig.~oll-·es ber -der-bisherlgen Regelung bleiben:-- ln-dei B.estimmung übet. die 
Einziehung-kann'die Berugnahtne 'auf die gerechtf~gte· Und.~heitsgetrelicr.wiederg~ ,der Äußenmg 
eines Dritten.(§ 6 Abs •. 2 Z4) entfallen, weil in diesen Fällen nach der vorgeschlagenen Neufassung des 
§ 33 die Einziehung ausgeSchlossen sein soll • . ,. .. ~ ..... ' .. ' _ .... ~ ... :,.. ..". ' ..... , .. ." :.'" 

... ~. - ::,' ......... : 

. ........ ... ...... ..... . ... 

-' ~., .. ,/" ... 

. ....... . .......... : . .... ' .. -•.•..... 

.. : ..... _ .... :_ ...... _~:~:,...,.._ --:.#-...... ·: .. "r ....... L .. ••••• ~ ... ,... .: ....... ': ...... ,..., ............ : ••••• , ~':.r .. 
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Zu Z 50 bis 52 (Art. I §§ 40,41 Abs. 1 und 2): 

1. Die geltenden Bestimmungen über den Begehungsort (§ 40) und die damit in engem inhaltlichem Zu­
sammenhang stehenden Bestimmungen über die örtliche Zuständigkeit (§ 41 Abs. 2) sind in mehrfacher 
Hinsicht-drin8emL.übemrbeitungsbedürftig~- -~. __ .- -.----. -•.. - - -. '._-". 

Zunächst enthält das Gesetz für die neuen periodi~chen elektronischen Medien keine ausdrücklichen 
Regelungen: § 40 Abs. 1 gilt nur für Medienwerke, § 40 Abs. 2 für Rundfunk und § 40 Abs. 3 für Filme, 
sodass aus dem Verweis in § 41 Abs.2 Satz I auf den Tatort für. elektronische Medien nichts gewonnen 
ist. § 41 Abs. 2 Satz 2 enthält eine Sonderregelurig für dem Ründ.funk. Die Rechtsprechung hat sich bei 
Websites mit der analogen Anwendung der für den Rundfunk getroffenen Regelungen beholfen: Als Tat­
ort (und damit Anknüpfungspunkt für (Üe örtliche· Zuständigkeit) sieht die Rechtsprechung in analoger 
Anwendung 'von § 40' Abs. 2 Satz"'1 (erste Verbreitung) den Sitz des Providers an (vgl. zB. OLG Wien 
18 Bs 143/00, MR 2000, 140). Dies ist aber ein "eher zufälliges Kriterium" (Polley in Ber­
kalHöhnelNoIIIPolley, .. Mediengesetz Praxiskommentar, Rz 16 zu § 40), weil der Provider zu den inkrimi­
nierten Inhalten 'keinen Bezug hat und überdies im Ausland liegen kann. Die Rechtsprechung hat zunächst 
auch § 41 Abs.2 Satz 2 auf Intemet-Websites analog angewendet (OLG Wien seit 13.12.2000, 
21 Ns 339/00; zuletzt OLGWien 21. Ns 97/01, MR 2001, 157) und ist damit zu einer Zuständigkeit des 
Landesgerichts für Strafsachen Wien für ganz Österreich gekommen; der OGH hat aber zuletzt die analo­
ge Anwendung von § 41 Abs. 2 Satz 2 auf elektronische Medien abgelehnt (13 Os 83/02, ffil. 2003, 259 . 
mit Anm. Reindl = MR 2002, 283; vgl. auch Zöchbauer, Zur prozessualen Zuständigkeit bei Medienin­
haltsdelikten im Internet, MR 2003, 137). 

Überarbeitungsbedürftig sind weiters die Sonderbestimmungen für Rundfunk. I~besondere die Be­
stimmung des Landesgerichtes für Strafsachen Wien als zuständiges Gericht für ganz Osterreich ist insbe­
sondere im Hinblick auf das private Regionalradio und -fernsehen nicht mehr zeitgemäß (vgl. nur die 
Kritik voB'Polley in,BerkalHöhne/NolI/Polley, Mediengesetz Praxiskommentar, Rz 10 zu § 41). Die Er­
wähnung d~ Jugendgeri~htshofsWiC!l ist überholt" weil dieser nicht mehr besteht 
(BGBl. nr Nr. 30/2003). . ' 

Schließlich wurde zu Recht daraufhingewiesen (Rami, Entscheidungsarunerkung in MR 2001,156), dass 
§ 40 nach seinem Wortlaut Regelungen nur für Verfahren wegen Medieninhaltsdelikten triffi, nicht aber 
für Verfahren über Entschädigungen nach den §§ 7 bis 7c sowie für Verfahren über Gegendarstellungen 
und nachträgJiche Mitteilungen über den Ausgang eines Strafverfahrens (§§ 9, 10)_ Die Bestimmungen 
werden zwar in der Praxis ohne weiteres.~~!9.~.!!!!ge:wendet (Nachweise. bei Ram; aaO), eine Klarstellung 
scheint aber dennoch an bracht ": , .. ~~. :.;" -:." . ge , .'. -,... .... - r ,... •• ,.' - ,-

(Klärungsbedürftig ist auch die Fragß.:.~:~~~kiJ.i~chen Gerichtsbai~eit für Medieninhaltsdelikte ins-
besondere in elektronischen Medien. ~,s~eh,e un~ bei § 51). . .. 

2. Der Entwurf schlägt vor, die d~ifbeslelienäe Doppelgleisigkeit (§'40 regelt den Tatort, § 41 Abs.2 
- unter Verweis auf diesen - dfC:foitliöhe Ztrst'ändigke'it)' aufZügeben Wlö"alle für die örtliche Zuständig­
keit bedeutsamen BestimmliJia~. u{§' 40 Zus~enzufasseil.-::Iii § 4r..ÄM.) ~ nur die Re~e~g·der 
sachlichen Zuständigkeit bleit;en.· .. -. . "~' . - .. :, ~":::'~' ..' '). \ ..' , 

. ..' "" .. ~.". . • . ... - - ~ .. . .... ,. _ .. : . r-: .: .' : ~',. . 

Die Bestimmungen solleAnpn aUsdrücklicb.nicht nur für $~Yfahrtinwe~ ~4l~s Medi~t&~li):­
tes (sei es ein von Amts weg~n o"er ,ein mitt~ls P.riVatan1d.~g~ :CiiPgelei.te~)~.sona~ auch:fiir selbsts~ 
dige Verfahren (§§ 8a, 33. Abs.,2, 34 Abs. 3) st?Wie. für Y~'p.m;_~.eiue'..G.~~~tellU(1g,oder.~iQe 
nachträgliche Mitteilung (§,§ 1411) gelten. . .. ' , ,. " . 

3. Inhaltlich wird zunächst yorgellchlag~~ (§ 40, A.b.s~ 1), die dc;~it.bestehend~ Regeb~ng für Mediegwer- , 
ke (§ 40 Abs. 1) grundsätzljch auf all.e Mscdien anwendbar zu .. ma~JlCn" also.~~sondere auch auf Rund­
funk und periodische elektronische Mewen;, beibehalten ~~tiieP .~9n alleri:U,{i$$ die SQpderregelung für 
den Film (Abs. 3, dazu UQter. s.). , :, ",:, . .. . "~:':"'~:'~~'''.'' .. ::~~~ '. ," 
Zentraler Anknüpfungspunkt., für alle "Medienverf~'" &ou. det' .. Sltz des, Medieninhabers '(bz.wl'>' bei 
natürlichen Personen 4er Wohnsitz oder Aufenthalt) sein. Bei Medienwerken ist darunter - wie nach der­
zeitiger Rechtslagtl, - d~~, V ~Jf;lgsOI1-~~y~,t~h~D. ~W.ich~jg~~J.::AtmaJ~p:qnkt ;oo-·feststellung des $iJzes 
des Medieninhab~,: ~!!f~ ~4lP.!e~$,tAA; paph:4~ ·Y9rg~s~hl~gen.eil E~i~', ~ §.~:4' ~t~ü~~)Ji Wie­
derkehrenden ele~~ni~9.h~9.:~~d.i~if~il4ig ~~.N~e,oder.die Fir:Iml.:sowictdie ~<;,J:li;jft Qe$:Medien­
inhabers anzugeb~:.v.ür~.:r~is",bjsw~ll~D .. zllb~eQbacht~nde .Fällc;..m denen im Imptess~','i;in'ande­
rer Ort als~Y ~fl"p~~·.§~~7~R~~~~.Medic;.\)~~-.:als:, ~.)~~äc'hli~~. ang~g~1>eJljs(:lf'iJl.ley., in ,Ber­
kalHöhne..l!lq.!/k.lUl9-..11-WJi.gpseti"priJxiskötriinentar, Rz '7 :iü § 40)~ Wirö' vorgescli1ag~ 'dass beide 
Orte zustiUidi~eifsliegrondenasein sollen. ' . 

Die son4~~~~k~~i:~~~p~~~il. ~~·~~I~~;P}.~:'~t auch' ~ F~lge: ~ cfus b~hervon der 
Rechtsprechun~ ~~.~nommeJ.l~ peleglerungs:hinderms mc~t .~e~ bestehen wird ._ 

'-~": ... -:,,:-: c:.":~;.:'~# -.... ,..-... 't" •••• • .- ..... ::: .... "-,' .. :""'" • ".~.~ -. •••• ~ ,,'.. -. '" '0- ~.'. 

, .... ,. ..... ..... ~ .'., ". .~'.. • -0:" 
" 

''';' 

." ........ '!'- ~ ................... . ", .. ", :.r . . " ". " . " .. ::-.:"7.~'. ':"'_ .. _ .:" .. .I.. " . ':.t:: .... 
.. : ..... ,:.:,.. ........ ' .. ," 

" 
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4. In § 40 Abs. 2 soUen die bisher in § 40 Abs. I enthaltenen subsidiären Begehungsorte inhaltlich unver­
ändert übernommen werden; auch hier soll durch die Verwendung der Begriffe ,,Ausstrahlung" und 
,,Empfang" insbesondere auf Rundfunk und durch das Abstellen auf Abrufbarkeit auf Websites Bedacht 
genommen werden. 

Liegt ~iso de; Sitz d";; Medi;ninh~b~~ ~-Ausl~~ci~'~d i~ n~~h § 5l-int~d~-;h~-G~richtsbäfkeit gege~' 
ben, so sollen jene Gerichte zuständig sein, auf die die in Abs. 2 angeführten Kriterien zutreffen. 

5. Die Sonderregelung für den Film soll, wie erwähnt, beibehalten werd~n (§ 40 Abs. 3). Durch die For­
mulierung (ein"an bestimmten Orten vorgeführter" Film) soll der bereits bisher bestehende Regelungsin­
halt, der durch die Formulierung "unbeschadet der Abs. 1 und 2" zum Ausdruck gebracht werden soll, 
beibehalten und verdeutlicht werden: Der Sondergerichtsstand soll nur bei ortsgebundener Vorführung 
von Filmen (im Kino, in anderen Räumlichkeiten, im: Freien) zur Anwendqng kommen, während er.für 
Ausstrahlung im Fernsehen oder für Verleih oder. Verkauf auf einem Trägennedi!JID (VideokaSsetten ... ) 
nicht gilt (Polley in BerkalHöhne/Noll/Polley, M~diengesetz Prrudskommentar, Rz 15 zU § 40; Brandstet­
ter/Schmid, MedienG Konunentar, 2. Auflage,.Rz 11fzu § 40). 

6. § 41 Abs.l erklärt die Bestimmungen der StPO für (subsidiär) anwendbar, soweit die übrigen Be­
stimmungen des § 41 ("im folgenden")·kein~ abweichepden Regelungen treffen. Diese Regelung scheint 
jedoch insofern missverständlich, als sich· in zahlreichen anderen Bestimmungen des Mediengesetzes wei­
tere Verfahrensbestimmungen finden, .die .ebenfalls der StPO vorgehen. Dem soll durch die allgemeine 
Formulierung (,,soweit in diesem Bundesgesetz nichts Anderes bestimmt ist") Rechnung getragen wer.-:­
den. 

Der Klarstel1ung dient auch die zweite zu § 41 Abs. 1 vorgeschlagene Änderung, nämlich die ausdrückli­
che Anführung des Verfahrens über eine Gegendarstellung sowie über die nachträgliche Mitteilung über 
den Ausgang eines Strafverfahrens(§~ l~ ft).. .. ...... /. '.' ...... ... . 

7. Da die örtliche Zuständigkeit n!lch.4en:)·EntW'urfin § 40 geregelt werden soll, verbleibt als Regelungs­
gegenstand für § 41 Abs.2 nur n9Ch die sachliche Zuständigkeit: Die Zuständ~gkeit des Landesgerichts 
(namentlich des mit Strafsachen" betrauten Landesgerichts) soll beibehalten werden. 

Zu Z 53 und 54 (Art. I § 41 Ab~ 3 und 4): 

Die für § 41 Abs. 3 und 4 vorgeschlagenen Änderungen sind lediglich redaktioneller Art. In Abs. 3 soll 
der veraltete Ausdruck "GeschwonIe" dqrch den seit deQl. Geschworenen-und Schöffengesetz 1990 
(BGBl. Nr. 256) auch in der Gesetzessprache üblichen A:~dru.ck "Geschworene" (siehe auch Art. 91 
Abs.2 B-VG idF BGBl. I Nr. 121/2001) ersetzt werden. In öbs. 4 ist der Verw.~is auf § 455 StPO richtig 
zu stellen, weil der Regelungsgehalt des WhereD,~.§ .4S.j:·j\b$~,.3 ~~i.tderil~.strafprozessänderungsge-
setz 1993 (BGBl. Nr. 526) in § 455 Abs. 2 entP.a!~.1§.l::' ... ~.:;~~)-~:~·\,~;>: .. :':/. ". 
Zu Z S5 (§ 41 Abs. S): . "::'~:_.: :;0(' : "''':':~«'' ... :.~':- -;::." '. . .•... '(:. 

Die Bestimmung über den AusschJ~s{d:"~n-o):üntei.itiebü~~·1§41 Abs. 5 :Sätt:'l) wurd~ dureh die Me­
diengesetznovelle 1992 (BGBt Nr. 20lr9m eingefügi"Schwerpunkt dieser Novelle war der Ausbau des 
Persönlichkeits schutzes, insb.espn~.:;Qwcb ·-A1JfwertUng . der . z~vilrechtliehen. 'Komponente; es wurden 
einerseits die.mater:.iel~-:~h.t1i~~p..ruCbsgt.un.dlagen: erweitert ·(AU$bau des.§ ,6, Schaffimg der §§ 7a 
und 7b), 8lii1ercr.:tejl:s;~~.M<1)gli~helt'.i:.!:l1"Durcbsetzung "der Anspruche verbessert (insbesondere 
im Entge~e..<;~E:imlieb.:wg("~-:und. UrteilsV:eröffentlichungsver;fahren) .. 'So wurden insbesondere die 
Vorauss~$~~tj'üre~~~it1ier Einziehung. (§;'33 Abs.l-) dahingehend .erweitert, dass auf Ein­
ziehung in einem selbstständigen Verfahren nicht nur dann erkannt werden kann, wenn die Verfolgung 
oder Ve.r.w:!Cilyng·~~.ct.P~tjJ;l).D!t~,1J:~erson nicht mög!i.!;;p ~st, son4.~r.n auch dan,n..wenn der zw.,~age 
Berechtigu:., ·4i~;~fV~rf9J.8QDg .. von ~ofnhereW,"m.clit wUnS~b('~ Oder ·~yfreclt~.~rbijk:reBitv 
503 BlgNRXVlU; '1.f..20); dieyoraussetzungen für emeh Antrag aufUrteilsverofferitlichurig'Viiurtlenin 
gleicher Weise~ ~eitert (§ .34 Abs: 3). Der Justizausscl?-uss hat ~nter ~inweis ~~f, dass <!urch diese 
beiden Gesetzesänderungen :die'Verpflichtung des Aiik1ageberechti~ten; die AusforSchling des Artikelv.er­
fassers zu versuche~;< entfalleilist, den AlissclllusS ~~'Vorwlt~u~h~g'{der::ii'ä~ 'Reiiertnigsvorlil~ 
noch nicht vörgeschlagen·· Worden war)': ::m:::-·Qen .. Gesetzestext .. '§Ufgenommen (JA-Bericht 
851 BIgNR XVIII.GP, 8). . -. 

Die Bestimmungen des § 41. gelten :aber .gruni;lsätzlich nicbt nur ·für Verfahren auf Grund einer Privatan­
klage und für selbstständige Verfahren (§:§ -Ba, 33 Abs. 2,.3:4:Abs~.3); sondern auch für··alle {lIlderen straf­
verfahren wegen eines Medieninhaltsd~es. Als Medie~l~el~ .. können etwa eine-:V ~letzung des 
Amtsgeheimnisses (§ 310 StGB), Mi!l.sbR:lUch ·der ~tsge)Valt. (§ 302.· StGJJ.),ein Verrat .von Staatsge­
heimnis~n (§ 252 Abs. 2 StGB)sowi~ V:erbre~-l).a~h ~~n§§<3d, 3g·unq.-M,lY.erbotsq·.~gangen wer­
den. FÜl":solche Strafverfahren ist eir,.~J\~~hl~~:de~~oruntersuchung nicht zu rechtfertigen und wüide 
zu unauflösbaren WertungswiderspTÜchen führen. Ern Ausschluss der Voruntersuchung würde bedeuten, 

',' '" . 
.... '.0 ..... .' ..... •• • ~ • 

... ~ • o. " ...... ~ • .... ', ... . 

. '.; c...:,~ 

,- ::"",:·~" ... ·"'.r .~·:~~·,:;:i~·:~·~~0:(':~.-:~;·:':"":· ... '':~'~':':.~-;.''.;"-: .:;5~.~ '",,:,::' .. ~ :' .:. 
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dass beispielsweise keine Untersuchungshaft verhängt werden kann und eine Subsidiaranklage nicht mög­
lich ist - wenn es sich um' ein Medieninhaltsdelikt handelt, während die Untersuchungshaft zulässig und 
die Subsidiaranklage . möglich ist;. wenn' das betreffende Delikt nicht als Medieninhaltsdelikt begangen 
wurde. Diese' Di"ffereiliierurigkann sachlich nicht gerechtfertigt werden und wäre daher gleichheitswid-
rig. -- ----------. ----... --.-. 

Aus diesen GründeIiiiili4-er: OOH kürzlich' auf .Grund einer von der Gcmeralprolcuratur eingebrachten 
Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes ausgesprochen, dass der Ausschluss der Voruntersu­
chung teleologisch auf das Privatanklageverfahren zu reduzieren ist (19.2.2003, 13 Os 129, 130/02, 
MR 2003, 77; weitere Nachweise bei Rami, Keine medienrechtliche Beschlagnahme im Vorverfahren? 
MR 2003, 289, in FN 10). 

Es wird daher vorgeschlagen, im Gesetz ausdrücklich klarzustellen, dass die Voruntersuchung nur im 
selbstständigen Verfahren, im Verfahren auf Grund einer Privatanklage sowie im Verfahren über eine 
Gegendarstellung oder eine nachträgliche Mitteilung ausgeschlossen ist, während sie in anderen Strafver­
fahren wegen eines Medieninhaltsdeliktes (also bei von Amts wegen zu verfolgenden Straftaten) zulässig 
ist. 

Zu Z 56 (Art. I § 50): 

Um den praktischen Gegebenheiten Rechnung zu tragen empfiehlt es sich, die Bestimmung über die Aus­
nahme vom Anwendungsbereich der Z 3 ausdrücklich auf mit bisher erfassten Medien vergleichbare wie­
derkehrende elektronische Medien oder Websites auszuweiten und der Besonderheit zu entsprechen, dass 
diese nicht in körperlicher Fonn hergestellt und verlegt werden. 

Die Änderung in Z 2 überträgt den Sinngehalt der bisherigen (auf Medienwerke beschränkten) Bestim­
mung auch auf die relevanten Erscheinungsfonnen elektronischer Medien (Rundfunksender einer Mission 
oder einer internationalen Einrichtung, die es ~uch nicht gibt, .. war schon bisher,njct4t~rf3SSt),. 

Mit § 25 Abs. 5 und § 21 wurden bereits spezifische Ausnahm~n für bestimmte Erscheinungsfonnen von 
Websites geschaffen. Bei diesen ist aber nicht Voraussetzun&: dass die Medien nur' als Hilfsmittel dienen. 
Die Regelung des § 50 Z 4 ist daher im Bereich der "Website,s" in ihrem Anwendungsbereich enger als 
Ausnahmebestimmung des § 2 I. Die Website eines Versicherungsunternehmens wäre etwa nach § 50 Z 4 
wohl nicht privilegiert, da die Präsentation d~ Produkte .pud.Leistungen nil(ht.Ql~lu: bloß als Hilfsmittel 
anzusehen ist Andererseits finden aber § 21 .b~ .. § 25 A..!:?~:,~Jluf eine derotige Homepage Anwendung, 
solange sie keinen über die Darstellung des U~~Plehm~j?q~ seiner Leis~gen hinausgehenden Infor­
mationsgehalt aufweist, der geeignet wäre, die·QfJentli"hCf.M~fuungs\)ildl!ll&:~ beeÜlflllSsen. Im übrigen 
sind auch keine Rundfunkprogramme vorStellbar, die iIii Verkehr, im häuslichen, geselligen ( .... ) Leben 
als Hilfsmittel dienen. 

Mit der unveränderten Z 1 des § 50 sind weit~ihin· ~u~ti iui:l(iiunkpro~e erfasst Es gibt so etwa 
Fensterprogramme ausländischer RYQdfu.nkVe.mn,~talter,.9Je mittels Satellit in die österreichischen ~l-
netze eingespeist werden und d~~.~~~~ ö.!~~j~b,e.r;i:lR~gbar sin<l.. " ". .... .....':. 

Zu Z 57 (Art. I § 51): 

I. Wie bei der örtlichen Zuständigkeit, sind aucb bei der inländischen Gerichtsbarkeit erhebliche Proble­
meinderPraxisaufgetreten. . ,".-."~ .. ,.::_~ _. "0" _".""" ..... , __ ~: •• ' _ ••• , 0 ". ,.::.:­

Zunächst wurde durch die weltweite Abrufbarkeit von..-Ihtemet~Websites· die 'Frage J"ChMmt, inwieweit 
das Strafrecht eines Staates auf den Inhalf·einer au~läQdischeD::Web$.ite:anwendbar i3trDI3:Pro.blem·1:st 
nicbt nur in Österreich aufgetreten; sond.~ ·~t. aqeb~scl1on . Gerichte anderer Staaten beschäftigt (zB in 
Deutschland: BGH 12.12.2000, ~ 20.oJ ... ;3J,It}i,LAnP!'i.f~g nieIe.;J~f~jch;. rc.ib~jie·Grau4e 
Instance de Paris 20.11.2000; d~:.~4ir.1.n~ro~t.4nd::S~91it, in.Stildienges,ellsc~.$.Wirtschaft 
und Recht [Hg], Interne~ und,.R.~~;12Po<l2j<:7.J:19U):-.b(Qstert~ich b.at·.~.cms.:OLGWien (MR2001, 
282 mit Anmerkilii~ Plöckinge'r),iß1ähäiscne'"{Jenchtsbai'keit' für auf eÜler Website in 'I>eütschland von 
einem De1tfseh~"letätigt~"'~iff(fiC1ü~ches. ~Untemehmefi-beleim""ende) . Äl:ißefüngen·'ats···gegeben 
erachtet;'· dJe.<;~iifuni:ifffliff%iGir~ niaiigels' äusdrlic:jläicnef Bes~uiigen·überdie .. iiiländiSche Ge­
richtsbai'keiJfuii<N1ädi~t;:":äut"'iiistäDäf8kei~regei'aes '§~O Abs7·Z:soWieaüf.'Elre·§§ 62, 67·Abs. 2 
StGB. In"'~rt&terrelci6§Chen. ·Wl~d~ulsciieIii"Liteiatüi"isf die' Pi"Gl)remafikbei~lfS uinfassend' :eiOrtert 
worden, es WÜy~~ehiere::&s_:.zw- E"mg.renZwiifder iil1ändischen~GerichtsbäilCeii'eiliwickeli(ZUletzt 
Ziichbaue.r; M~ns~riIiäl~:sac!iikie'~'Inteine~'~ 2~/363 ßrlf.\\teiieY.c#f~äCilwef~):- '~"' . .' . ,~o'':'''0 .............. -...... ~ .. ,.. "'"'\ .......... ,.. -.- ..... ~ ............... , ........ :- ." ........ - '" ... _ .............. " .............. .. 
Zu beach,en i~f ·.wt'i~rs, :~~"9.ie. Richdini~ "2000/~J:~G~ uber 4enelelCtroni$.C~_ Ges~hä.ttsv~eljt ... (E­
commerce~Ri~ht1ii)ie, EC-ß,L) in ihremAIi 3 grulld§ä~li~h d3s.Her)(unftJblndpri:gzip. v.QI"Sieht (\UX1ge­
setzt durch die §§·~~>'bis 23 E-Commerce-Gesetz;ECG, BGBl. I Nr. 15212001): Die rechtlichen Anforöe­
rungen an einen in einem Mitgliedstaat niedergelassenen Diensteanbieter richten sich (grundsätzlich) 
nach dem Recht dieses. Sta"at~s"(§ 20 Abs. l'ECG)~' DäS H~rkunftslandprinzipliät'~ie Bestünmungen über 

. .... '. '.' ." 
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die inländische Gerichtsbarkeit (§§ 62 ff. StGB) in der Weise modifiziert, dass bei der Anwendung der in 
§ 65 Abs. 1 und 2 StGB vorgesehenen Vergleiche der Strafbarkeit sowie der Tatfolgen (Günstigkeitsver­
gleich) auf die Bestimmungen des Niederlassungsstaates Bedacht zu nehmen ist (Reind/, E-Commerce 
und Strafrecht [2003] 232 ff. [237 f.]). . 

~_.' .......... -... . . --.-'-'" ...... _ .......... ---_._-----_ .. _ ... -----_ ..... - ......... . 
Allerdings sieht Art. 3 Abs.4 Ht. a EC-RL (§ 22 Abs.2 ECG).Ausnaltmen vom Herkunftslandprinzip 
unter anderem für Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen· Ordnung, ~sbesondere VerhütUng, Ermitt­
lung, Aufklärung und Verfolgung von Straftaten, einschließlich de~ Jugendschutzes und der Bekämpfung 
der Hetze aus Gründen der Rasse, des Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität, sowie von Verlet­
zungen dC(r Menschenwürde einzelner .~eFSonen, sowie zum Schutz der· öffentlichen Sicherheit, ein­
schließlic~.der Wahrung nationaler.siche~heits- und Verteidigungsinteressen·vor. 

Ein dritteT:"Problemkreis ist schließlich' daraus entstanden, dass nach § 50 Z 1 MedienG die Bestimmun­
gen über den Persönlichkeits schUtz (§§' 6 bis 20) auf ausländische Medien nicht angewendet werden 
können, dieser Ausschluss'aber in einem deutlichem Spannungsverhältnis zur Bestimmung des Art. 5 Z 3 
der Verordnung 44/2001 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in ZiVil- und Handelssachen (~uGVVO, ABI. 2001 L 12, 1) steht - und schon zur gleich­
lautenden Bestimmung des Art. 5 Z 3 EuGVU (BGBt. III Nr. 209/1998) stand. Nach diesen Bestimmun­
gen kann der durch eine unerlaubte Handlung Geschädigte eine Klage auf Schadenersatz auch in jenem 
Staat einbringen, in dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, bei Medieninhaltsdelikten also regel­
mäßig in jenem Staat, in dem der Geschädigte oder Betroffene seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hat Die 
Rechtsprechung hat es aber bisher abgelehnt, eine Derogation von § 50 Z 1 MedienG durch Art. 5 Z 3 
EuGVU anzunehmen (OLG Wien MR 1999, 136 mit kritischer Anmerkung Zei/er, OGH MR 2002, 371 
unter ausdrücklicher Ablehnung der von der Generalprokuratur in ihrer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wah­
rung des Gesetzes ausgeführteri Ansicht). Diese Judikatur wurde in der Literatur - teils heftig - kritisiert 
(Nol/ in. !Je.r..~Bö.~n.e/IVoWPpl/q~ Mediengesetz Praxisk<;>mmentar, Rz 6ff. zu § 50; vgl. die Nachweise 
bei Rami, MR ?-002, 278). . 

2. Es wird daher vorgeschlagen, einen neuen § 51 anzufügen, nach dem die strafrechtlichen Bestimmun­
gen des Mediengesetzes - einschließlich des Entschädigungsverfahrens und des Verfahrens über eine 
GegendarstelJung oder eine nachträgliche Mitteilung - unter bestimmten Voraussetzungen auch auf aus­
ländische Medien anwendbar sein soHen. Diese Anwendbarkeit soll sich auf all~ :Medieninhaltsdelikte 
beziehen. 

Zur Abgrenzung zwischen inländischen und ausländischen Medie~ soll:~e bei4er örtlichen Zuständig­
keit auf den Sitz des Medieninhabers (bzw. dess.eA Wghnsitz oderA.l:lfen~t) abges~eJk werdeJJ .. 

Die Anwendbarkeit soll unter drei Voraussetiuiig~Dvgegeben sein, äie'kuinulativ vorliegen müssen: 

Zunächst (Z 1) muss das Medium-'hn Inland verDi'eket worden; einpfangbar oder abrufbar gewesen 
sein; diese Voraussetzung entSpriöhljener des·G~nclitSstimdes··fiäch dem.vorgeschlagenen § 40:Abs. 2. 

Weiters (Z 2) soll die Mitte.U~ißf'd~r Darbie~::itJt~.ifdi~~t;~~M~d~~aits4eiikt begaI\ge.o, w~rden 
sein soll oder zu der eine Geg~Q_~J~llung o'd.~J:-~~~:iU\~htfäg)jCbe Mittei,h,irig ''Ü!>er,9en Aij,ssang t;jne~ 
Strafverfahrens begehrt wir~~.~c(~e.sOJiäere ~a1iebezie~uni( iijDOill~~·I;l,~fw~i$~:. . . .... ~::~_ 
Diese soll nach dem En~ejnerse1ts ~ tiestehen,·:dass~-der:ve.rle~te·(im·B~ieh des Pets~nIi~~ 
keitsschutzes: der Betroffe.ne)-Qsterreicker 'is.t oder seinen~ Wohnsitz =oder.7A~(entha.l.t ~m bJl~fid· .. J,al. 
Der relevante Zeitpunkt wird. in· der ,Rege1".~r Zeitpunkt :~ef':Yerbr~iwng:-s~~:aqsnahn;J$w~is~ kann,. abef 
an ein anderes Ereignis anz~üpfenseiQ; :z;l3. an die Kenntilisnahn;le' von. ~er Z\Uiic1clegung-de.rAnte'ig,e 
bzw.vonderEinstellung:~e5-Verfahrens(vgl.§:nAbs.1Z·19)., ... ~.' .. - -. :,. ,. ~- .. 

Daneben gibt es allerdi~gs aüch Fälle, in"d~~en"österreichisch~' Interes~~ verl~tzt sirid~ <>Me dass dies 
an der Inländereigenscnaft bzw. dem' inländischen Auferithw,fbestimmtei- Personen festgemacht werden 
kann. Zu denken isi hier' insbesondere mfrassisusche, antisemitiscne öder neönuistische-AUßeruJigen, an 
deren Verfolgung Österreich auf Grund seiner Geschichte besonderes Interesse hat. Für solche Fälle wird 
die Generalklausei ,,sonst· schwerwiegende·österreic.bische Int~ressen' .vqletzt~worden sil).Cf'·vorgeschla .. 
gen. . " ... ,... . ::. - . ".::.<:. : (:~. ,'.' ... 

Die dritte Voraussetzülig (~3) soll je"~\~ereicli .umschrei~en:·1inleiP.~ 'daS ·'lt~r~fiSläri(b)rin#p. nach 
Art. 3 Abs.4 Ht. a EC.;ra biw. § 22·~.Abs. 2 EC(Frucht arigewendeFweroen musS (\'gr "R:eiiidl, E­
Commerce und Strafrecht [20031 238 f; Zöchbauer, Medieninhaltsdelikte im Internet, MR 2002, 363 
[369 fj). Die in lit·.-,1iI::.m.iI.dit: e' ange~Jl-Recht~iiter 'ver~~~~ich~ ~"Präzisierung' der -oben wj~der­
gegeben~U;.{~~ ~:fQtm1;J~~;Scbutzgiiter_ der EC:-Rb J>?<w~,~s ECG .. :für (primäF) -strafrechtli­
che Z we!;J&~.,..,Q1!J;l~. 4»SPJll~JJ. .li\l(:'Z0)1.sjänQjgls:eiL~Qll~n .. 4qn:;h .die angefiihrten R~,btsgljter .-Utsbes~)ßdere 
folgende TatoesmiideenäSst weti:1eri:' DUrch ;,Ehre und wirtschaftlicher Ruf' die §§ 111 ff.~ 252, 297 
stGB, aöii":aü~h-:-die~·§'t-6, ~{9.:ündlO· M"eaieilG;' durch': ,J>nVat- uhd Geheimspliäre~'c:iie §§ 121 ff.'; 301 

":~ "\r':Y--::-::~ .. t:c;t"'>·~7·:"-' - ~--::~;.:~ .. : ... ': .:· ......... H ......... -'f'~':-' . . . '\'~'. ~ 
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StGB und die "§§ 7, 7a und 7c MedienG; durch "sexuelle Integrität und Selbstbestimmung" die Tatbestän­
de des 10. Abschnitts des Besonderen Teiis des StGB (der durch das Strafrechtsänd~gsgesetz 2004 
geänderte Titel dieses Abschn~tts soll übernommen werden), insbesondere der § 207a; durch "Sicherheit 
des Staates" die Tatbestände des 14., 15. und 16. Abschnitts des Besonderen Teils des StGB sowie § 310 
StGB; unaaürcli-:oneiiTIrcnec"Fnede" dfe"Sfuifultbestäiioe-aes 20:J\oscliiii1isaes "BesonderenTells -des-" 
StGB, insbesondere die §§ 276,282 und 283 StGB sowie die Tatbestände des Verbotsgesetzes . 

..... , ••.••• I ... . -'. .... ~ ........ . . ............. . 
,. ,.,. f . ..•. .. 
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Bundesgesetz mit dem das Bundesgesetz über die Presse und andere publizistische Medien (Mediengesetz) geändert wird (MedienG) 

I 
l"~ '\ J . Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung ." .. :. '.' 

ARTIKEL I 

Erster Abschnitt 

Beariffsbestimmungen 

_§ 1. (1) ... ;{ I. ! :) 

1. ... I. 

2 •. "periodischesIMediwh'~: ~htiJeriodi8cdles,Medienwei'k, ~in .RUildfunkprogramm 
oder sonst eirÜdedium,. in Wr81eichbilrer Gesthltung wenigstens viermal im 
Kalenderjahr ~ederkehrend verbreitet wird; 

3 .... 
4 ••.. 
s . ... ! 

-r 
.~' .. ;; rlo\H\~f;~~~"l ~~~ .. ' 
\" '."';1 :',.' 

.. ) .'(: .... 
; ,) i, ~; .. , 1 ;"t ( ,;-

~ .>~.:) vk'i" 
'; f 

• \';"1' 

. ':. ',.6. ·,;Medienuntern.ehmen": em Uhteme1unen, indem die iriluUtliche Gestaltung des 
Mediums bes9rgt wird Und .seine HerStellurltrund'verbreitung besorgt oder ve-
ranlaßt werdeil; .... .:... I .' 

VorgeschI~g~neFass~ng 

§ 1. (1) •.. 

1. ... 
2. "periodisches Medium": ein periodisches Medienwe*k oder ein periodi­

sches elektropiscl1es Medium; 

3 .... 
4 .... 
s . ... 

5a. ;,periodisches. elektronisches Medium": ein MediumL das auf elektroni­
schemWege. 
a) ausgestrailit wird (Rundfunkprogramm) oder 
b) abrufbar iSt (Website) oder I 

, : . cC}. wenigstens vier Mal im Kalenderjahr in vergleichb~rer Gestaltung ver­
breitet wb'd (wiederkehrendes elektronisches Medhil!!k 

6. "Medienunternehmen": ein Unternehmen, in dem dir inhaltliche Gestal-
tung des Mediums besorgt wird sowie ! 
& seine Herstellung und Verbreitun2 oder 
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Geltende Fassune: Vorgeschlagene Fassung 

, b) seine Ausstrahlung oder Abrufbarkeit 
, entweder b_re:t oder veranlasst werden;" 

7 .... 7 .... I 
" ill),k'18. ,,Medieninhaber (Verleger)": wer ein Medienuntemehmen oder einen Medien- 8. Medieninha~er": wer . 
. \ ','/('('«. dienst .betrei~t oder .soJ!St das Erscheinen von Medienwerken durch Inver- treibt oder 

kehrbnngen der MedIenstücke besorgt; .. '. " '.' . . 
a) ein Medie~1Unternehmen oder einen Mediendienst b 

I I '. • .~ • ~ •. ~. : ':! b) sonst die ~haltliche Gestaltung eines Medienwerlai besorgt und dessen . " . ~ . :;. Herstellußg und Verbreitung entweder besorgt ode. i 
. .': ~ , veranlasst oder 

.: ,". ) . \~;d . .r::.~ ~:;f!~"" l 

, 
I c) sonst im Fan eines elektronischen Mediums desse inhaltliche Gestal-, 

.• : . I .. ~.! .:~. i.: ';,~ • '-. .:. ~ :' r, tung beso~~t sowie seine Ausstrahlung, Abrufbark. it oder Verbreitung i ,: 
:' i ,,-.) .. :c' '/.' . ' .. ' entweder esorgt oder veranlasst; : 

. ~ !.': f ,',.;! : 1'1 

! ;. r ~: ... j~( 

9 .... ) 9 .... ! ; 

10 .... 
I 

) : 
10 .. " . , 

I 

11. ... i 11. ... ! • 
I 

: 

12 .... , J 12 .... ! 
, 

(2) .... (2) .... 
I I , : , 

, 1 i Redaktionsstatuten i 
I ! 

§ 5.(1) ... 
I , 

S 5. (l) ... I 
! . } 

. (2) Eln Redaktiobsstatl.\t ~d zwischen dem Medieninhaber (Verleger)'und einen' . I (2) Ein Redaktionsstatut wird zwischen dem Medieninhaber ~nd einer Redaktionp-
Redaktiqnsvertretimg I vere.inbar.t"die von'. der RedaktionsversammIung· . nach 'gem ::vertretung vereinbart, die von der Redaktionsversammlung nac\:em Grundsatz d~r 

. Giuntlsatz 'der Verhälfrii'sWahI zu.wählen ist. Die Vereinba'ilmg bedarf. tu ihrer WiHc",; Verhältniswahl zu wählen ist. Die Vereinbarung' bedarf zu ihrer I irksamkeit der Ge-
sainl(eit derGeriehmi~g der R~Oils·vei:s8.mm1ung, die di~e mit 'derMehrheit von nehmigung der Redaktionsversammlung, die diese mit der Mehr~eit von zwei Dritte~n 
. zwei.Dritteln ihrer ~gehörigen~ erteUt; Der 'Redaktionsve'rSaiiunlung geböten aUe' fest ihrer Angehörigen erteilt. Der Redaktionsversammlung gehören ;aIIe fest angestellten 
angestellten Medienmitatbeiter aiL.: :,. . , .. Medienmitarbeiter an.. : 

'; 

. I :. ~ ••• 

l~ 

(3) und (4) ... I ( . \ (3) und (4) ... I 

Oble Nachtede. Bescblmpfune:. Verspottune: und Verleumdune: 
I 

I ....• : 
',' . "" , 

. '.' §: 6.1 (1) Wird· in' ;inem Me4i\Jßl.det objektive TatbestanCi der üblen Nachrede, der § 6. (1) Wird in ~inem Medium der objektive Tatbestand de~ üblen Nachrede, d~r 
;ßeschUnpfung,derVerspottuDg oder der Verleumdung hergestellt, so hat der BetJ:Qff&.: lSeschimpfung,.der V~rspottung oder der Verleumdung hergestellt, so hat der Betroffe-
: ne' gege~ den 'Medieninhaber .(Vetleger) Anspruch auf eiQe Entschädigung für 'die' ~rlit ... :iie gegenden Medieninhaber Anspruch auf eine Entschädigung für die erlittene Krän-
teile I<.räi1kung. Die "öhe des Entschädigungsbeuages ist Dach Maßgabe des Umf~gs kung. Die Höhe des Entschädigungsbetrilges ist nach Maßgabe 4es Umfangs und der 
Und der Auswirkungep tler Veröffentlichung, itiSbesondere.auch der Art und des Aus;, AusWirkungen der Veröffentlichung, insbesondere auch der Art und des Ausmaßes der 
maßßg der. Verbreitung des Medi~s, zu bestimmen; aufdie Wahrung der wirtschaftli~ Verbreitung des Mediums, zu bestimmen; auf die Wahrung der ivi~chaftlichen Exis.;. 

: chen Existenz des Medienuntemehmens ist Bedllcht zu:nehmen. Der Entschädi2Ul12sbe:.·. 'ienz des Medienuntemehmens ist Bedacht zu nehmen.' Der Entsdhädigungsbetra2 darf , 

";" 

' . . '. 
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- _._--- -'---

~·~.,!.~~~:l\,~ ;.:.~~, ' 

Geltende Fassung VorJteschlaltene Fassung 
trag darf 14 535 Euro, bei einer Verleumdung oder bei besonders schwerwiegenden 20 000 Euro, bei einer Verleumdung oder bei besonders schwerwiegenden Auswirkun-
Auswirkungen einer üblen Nachrede 36337 Euro nicht übersteij(en. gen einer üblen Nachrede SO 000 Euro nicht übersteigen.. . 

(2) ... ~ (2)... . ! 
1. ... I. ... ! , 

1 . 
2. ... ), 2 .... I ; ,: '.' 

bln:~ , 

a) ... " a) ... \' .- ; 

b) ... 
, . , 

b) ., . I ! 
3. es sich um i:f ~"_.AUss __ im Rundfunk (U..-Sendung) han- ,., :3: ~ 'sic!1Mn:eipe ~nmi~elbar.e Ausstrahlung im Rundf'unk (Live-Se~dung) hah-

delt, ohne d em Mltarheltereder,Beauftragter des Rundfunks die,gebotene delt"ohn~l~dass em Mitarbeiter oder Beauftragter des Rlindfunks die gebote~e 
journalistisch Sorrlalt 'außet äclitlgeJasSttJlhat, oder ' i, journalistisch~ Sorgfalt außer acht Kelassen hat,: ! 

I ' 
" : '.: '. \ j·H ;~~ .. "! ,\1), t, :~;Ja .. essichmm~d~ Abrutbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass ein M~t-

I 
,i:,:~ {:l.,:\I:' '~i>': . \ ,:'(.!<J arbejteit ~~ Beauftragter des Medieninhabers die g,ebotene Sorgfalt ar-

.. ~: ~\.'",,::~t JJ;:~,~,j:~;:,',1 " ßer Acht g~ ssen hat, oder i . 

I; "1 :"~" I::,: ~':" : :"1~ 
.. ,' "':" '-, 
.i,! \. '" ',:',~. ~ " 

4 .... ~ , 4. ... 1 

, ! ",. " (3) Bezieht sich die Verijffentlichung' auf .deh Mchsq>ei'sön!ichen' Lebensbereich, . , ".(3) Bezieht sich die Veröffentlichung auf den höchstpersönlichen Lebensbereic~, 
:, ;S<Y.i~t der Anspruch th Abs. 1 nur , aus 'dem Grohde\des Abs; 2·Z1, 'des Abi!. 2 Z 2 ,s<r:i.t deI: Anspruch nach Abs. 1 nur aus dem Grunde des Abs. 2 Z 1. des Abs. 2 Z 2 
~ 1iti a oder des Abs. 2 3 aqsgeschlossen, im Falle; des 'Abi!. 2 Z'2Iit,.a aber nur .. wenn lit.:81 des Abs. 2 Z 3 o~er des Abs. 2 Z 3a ausgeschlossen, im Falle des Abs. 2 Z 2 lit a 
. die veröffentlichten T~tSachen ,i,n unmittelbarem' Zusammenhang mit dem öffentliChen ab'e~:nurl',wtmn die vbröffentlichten Tatsachen in unmittelbarem Zusammenhang n it 

Leben stehen. ! .... l'j[,: i.i;'·', <:', '. dem öffentlichen Leben stehen.. ! 

: ) 

~: ) 

!'~i~b~:l r ,i;~~'i !I,~1,;i" Verlelzun2 des höchstpersönlichen Lebensbereiches 
j 

.. "5': ; ; 

I;' . ! ,.: 

;. ' 

". 

! • '.'~ ,§ 7;·(1) Wird in einem )feditjIri'tiet h0clistpersönliche Lebensbe~ich eines Mem':' ,.: ,.,§'7~.(1) Wird in einem Medium der höchstpersönliche Leb~nsbereic~ eines Mer~' 
I, 'sCheilm',eiiler weise;rtert oder dargestellt, die geeignet'ist,·ihn:in der Öffentlichkeit sOheDit\~efuer Weise erörtert oder dargestellt, die geeignet ist, iht!t in der Offentlichkcrit 
, 'bloßzustellep, gd ,hat I er:Betroffene gegen den Medienfuhaber (Verleger) Anspruch auf 'bloßzustellen, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber ~pruch auf eine Eqt-
\. ·eine .. !!E:g.tSchädigung·;für die erlittene Kränkung. Der ' Entscliidigungsbettag darf schädigung für die erlittene Kränkung. Der Entschädigungsbehg darf 20 000 Eut0 ' 

, J4 S35,Euro'nicht übefsteigen; im'Übrige.n ist § 6.Abs. 1 ~eiterSatzarizuWenden. nicht übersteigen; im übrigen ist i 6. Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. ..L 

(2) ... I 
' "I (21.... I, 

• " • ,' __ ; ~ ~ ~ l !. 

.:.< : \ ,I; 

1. ... 
, 

I. ... 
i r 

" , 
2 .... ; , 2 .... 

·.r.'· 3; nach den UmStänden angenommen werden konnte, daß,der!Betroffene mit der 3. nach den Umständen angenommen werden konnte, dass der Betroffene mit dFr 
V eröffentlic~ einverStanden W8t-,oder . Veröffentlichung einverstanden war· I i . 

4. es sich um eine unmitteJbaniiAusstrahlung im Rundfunk (Live-Sendung) ban- '. i i 4. es sich um eine unmittelbare Ausstrahlung im RundfunIJ (Live-Sendung) han-
delt. ohne ~ ein Mi~iter oder Beauftragter des· Rundfunks·die .. ~ebOtene . ,;~::/ . del!,_ ohne dass ein Mitarbeiter oder Beauftragter des Rundfunks die ttebotene 

' .. 
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Geltende Fassun2 
journalistische SorRfalt außer acht gelassen hat. 

), ~:.) Sh.:l t:.! I . t " .• ". ... 

" ,. ". .',.,!. 

Schutz vor Bekanntaabe der Identität in besonderen Fällen 
§ 7a. (1) ... 

1. ... 

, 2. einer gen"cbd ch stra:fbaienl~dli.lDg verdächtig ist oder wegen einer solchen 
verurtelh' e, und wßrde&:ffiedurchschutzwürd~e Interessen dieser Person 

':. verl~tzt, ohn daß wegent'delJ:n:Stellimg in der Offentlichkeit, wegen eines 
I sonstigeb Zu ammenhangek1 !JIlit ~m öffentlicllen Leben oder' a~ anderen 
, ,Gründen ein überwiegtfu:des! Interesse der Öjfentlichkeit an der Veröffentli-

, chUng'dieser gaben bestmden hat, sO,hat der Betroffene'gegen dehMdien:': 
inhaber (Verl,ger) Anspruch.auf,En.tschädigung für dieerlitt,erie ~g.Det 
Entschädigun~betrag d8tj,,14"lSlS<~uro nicht übersteigen; im übrige.tist § ,6 I I 

Abs. 1 zweiter Satz anzuwei\deii·:t·7,;"· . . 

(2) .... 

(3).... I I \') 

1. ... 

29 

Vorgeschlagene Fassung 
journalistische Sorgfalt außer acht gelassen hat, oder 

s. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass ein M\t~' 
arbeiter oder Beauftragter des Medieninhabers die gebotene Sorgfalt au-
ßer Acht e:elassen hat. I 

_17a. Cl) ... 
1. ... 

2. einer g~chtlich stratbaren H~dlung verdächti~'i~t'o,de~wegen e~~er solch~n 
verurteilt wurpe, und werden htedurch schutzwürdt.~e Irttpressen dteser Pers9n 
verletzt, ohnej dass wegen deren Stellung in der Offent ichkeit, wegen eines 
sonstigen . Z~ammenhanges mit dem öffentlichen Leb n oder aus anderen 
Gründen ein ,überwiegendes Interesse der Öffentlichke' an der Veröffentli­
chung dieser Angaben bestanden hat, so hat der Betroffe e gegen den Medie~­
inhaber AnsPtuch auf Entschädigung für die erlittene Kr' g. Der Entsc~­
digungsbetrag darf 20 000 Euro nicht übersteigen; im . rigen ist § 6 Abs'l 1 
zweiter Satz anzuwenden. !. i 

"j (2} .... I'," , 
i '; (3) .... 
I' 1. ... 

2. ... J 2. '" 

') 

.> 

• ,', ::!,,:I! 
" :3: ae~ B~froffen' mit der: V~lÖffentl~ohun~ einversla?den war oder,diese(~e'iner 3. d~r ~etroffen:e mit der Veröffentl~chun~ einvers~den w~ oder diese auf entr I 

.... Mttteilun de Betroffeben l&eremem'Meduun..ben1ht:ader'; ;'1.: 1 , Mtttetlun desBetroffenen e enuberememMedtumbe t "I . 

... ' 

: !~, 
(!: 4. es sich um eilte unmittelbard!Ausstiahlung im Rundfunk (Live-Sendung) han- . 4. es sich um e~e unmittelbare Ausstrahlung im. Rundfunk! (Live-Sendung) bap~ 't " 

delt, ohne daß ein Mitarb«;itef orldro:Be3uftragtei' des RUndfunks <iie,geootene.·· . 'delt,phnedass ein Mitarbeiter oder Beauftragter des Rundfunks die gebo~~' ':'; .. ," . 
journaIistisch~ Sorgfal(außer aclit,geJaS8~!fhat , :. . :. :, . '. journalistische Sorgfalt außer acht gelassen hat. oder I ; , 

,: .:','::' i'~:' ',' .. ' .; . "', ,,1~~5.~-sich um d~e Abrufbarkeit aufeiner Website handel~ ohne dass ein Mlt-
, .' (:dlr(' :: .. ;.: .' arbeiter oder Beauftragter des MedienInhabers die gebotene Sorgfalt ap-

'.; !,,\'l,\" _____ _ ßer Acht elissen hat. ! 
Schutz der Unschuldsvermutung 

,: § 7b. (1) Wird in einem Medium> eine.iPerson, die einer gerichtlich s.tratbaren· .;. § 7b. (1) wiTd in einem Medium eine Person, die einer;gerlchtlich stratbar~n 
Handlung:'verdächtig, .aber niCht rechtskii.fbg~verurteilt ist, als übertührt oder: schuldig Handlung verdächtig, aber nicht rechtskräftig verurteilt ist, als ül?erfiihrt oder schuldig 

" ; , I'bin estellt' oder als Täter dieser strafbaren Handltin und nicht bloß als tatverdächti hin estellt oder als Täter dieser strafbaren Handlun und nicht bloß als tatverdäch~ 
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30 

bezeichnet, so hat deJ:' Betroffene gegen den Medieninhaber (Verleger) Anspruch auf bezeichnet, so hat der Betroffene gegen den Medieninhaber Anspruch auf eine Entschä­
, . ejne;;"Entscl}ädigung 'fF',.die"erlittene Kränkung. Der Wttschädigungsbetrag darf 14 digung für die erlittene Kränkung. Der Entschädigungsbetrag ~ 20 000 Euro nic,ht 
.' ',I ,.: ;~ _ 53SlEuro'nicht überstei im' im übrien ist . 6 Äbs.; rzvJeiter SatZ anzUwenden. . überstei en; im übri ist § 6 Abs. 1 zweiter Satz anzuwenden. I 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) ... (2)-... 
1. ... - - - -_._-. 

. _, 2 .... 
3 .... 

3. .. 

t, :~!. ';:11\:'.', t~,.Li4. es sich um ~ipe ~i!telb~Ausstiahlung·im;Rundftmk;(Live-Se~dung) han- 4. es sich um ei~e ~nmit.telbru:e Ausstrahlung im RundfunR (Live-Se~dung) hap-
.,-';1' < '-e; l~, ::'Ii:'· delt, ohne ~ em MItarbe,lter oder Beauftragtet desrRUndfUnks dIe gebotene delt, .ohne dass em MItarbeIter oder Beauftragter des Rundfunks dIe gebote*e 

J<>..umaJ.istische Sorgfaltaußer acht gelassen hät;toder ~-:,),t I'; . . _ jQurnaJistisch~ Sorgfalt außer acht gelassen hat: I 

· .~ " ~: .:; : ... ' ~. .~ 
· ;: .I{ 

1" !' 

!.~ : 11 i i"1 :! 

· ! ; : , ... ', . ~ .: . 

!. 

T . J 
'." !" :,,~),!(l·.,:t ':A '.'1·,'!' 4a. es sich um die Abrufbarkeit auf einer Website handelt, ohne dass ein M,t-

I " -1, ,) f; t •. l' ;' '.) :\.[ .. ,I t ;", - arbeiter ode~ Beauftragter des Medieninhabers die gebotene Sorgfalt ah-
~~~ " l :.,.! . . ' Der Acht gel~ssen hat, oder-,," . ., I 

5. ... 5. .... 1 
Schutz vor verbotener Veröffentlichun 

'[ §'1el(l) Wird in~einem MediuJll eine MitteihDl~~über den Inhalrvon Aufnahmen, § 'c. (1) Wird in'einem Medium eine Mitteilung über den IDhalt von Aufnahmdn, 
"",Bfidenf oder 'sbhriftli~hen Aufzeichnuhged 'abs der UberWachgng eines Fei:tuneldeVer~ Bildern oder- schriftlichen Aufzeichnungen aus der Überwachung:einer Telekommuqi­

·kellrs,oder aus einen'oEischen oder akustischen Phefwachting von PerSonen'unter Ver- kation oder aus einet optischen oder akustischen Überwachun~ von Personen unter 
; wendtmg technischer.' . tel veröffeptlicht, ohe daß insoweif von d6~ Aufnahmen oder Verwendung technis4er Mittel veröffentlicht, ohne dass insoweit von den Aufnahm~n 
von· dep' Bildern: un91 scllriftlichen Aufzeichnungen in öffentlicher· Hauptvc;rhaildMfg: ,oder von den Bildern 'und schriftlichen Aufzeichnungen in öffen~licher Hauptverhan~­
.Gebta1lc~; gemacht WIltde,. so hat jede! Betroffene; ~essen· sph'Utzwürdige Interessen ·lbng Gebrauch gemacht wurde, 80 hat jeder Betroffene, dessen Schutzwürdige Inter~­
. ~e~le!Zfs~d! gege~~en Medieninha~~r _~.v~rleger) Ansp!Dch a'ufeine ;E!l~c?ädi~ng : se~. verletzt _Sind, gegen den M~i~ninhaber Anspruch auf eine En~chä?igung_ rur di.e 
ruT dIe. erhttene.~g. Der Entschädiguilgsbetrag~da'tf 36 .337' EJ,l.Cd, 1st dte-Vomf.,. ,()rhttene, KFänkUng. Oer Entschädlgungsbetrag darf 50 000 Euro, 1St dIe VeroffentlI-
fentlichUn!dclloeh.ge igriet, die wirtschaftJich~ Existenz oder die gesellschaftliche· Ste)=" chung jedoch geeignet, die wirtschaftliche Existenz oder die gesellschaftliche Stellu,g 
lung des BetroffeUI'ß _verilichten, 72 673 Euro hicht übersteigen; im übrigen ist' §i:6' des Betroffenen zu vernichten, 100 000 Euro nicht übersteige,; im übrigen ist §i 6 
Abs. 1 zweiter Satz . wenden.·· : ... : '. "" " Abs. I zweiter Satz anizuwenden. -, ; 

(2) ... .~ __ ~ _____ ~ ____ (2)-=---___ ------------:..------

Gemeinsame Bestimmu~en 

,',I l .!, t-8) ~l)/Den ~ruchauf eiJ1eJ'J.Entschädigungsbe~ nach den§§ 6, 7, ·7a,. 7h.: . - §So (1) Den Anspruch auf einen Entschädigungsbetrag nac~ den §§ 6, 7, 7a, 7h 
oder 7c kann' der Betröffene in dem strafgerichtlichen Verfahren, an dem der Mediclnin •. oder 7c kann der Betroffene in dem straf gerichtlichen Verfahren, Im dem der Medieni~­
haber (Verleger) als ~eschu1digterodeI' h~ch dem § 41 Abs.6, beteiligt ist, bis·zuthl;l1aberals .Beschuldigter oder nach dem § 41 Abs.6 beteiligt ist~ bi~ zum Sc~luss der 
Schluß der Hauptver~dlUl1g oder Verhandlung.geltenama~hen. Kommt es nicht zu. Hauptverhandlung oder Verhandlung. geltend machen. Kommt q; mcht zu emern sol~ 
einem solchen&t:rafi . chtlichen erfahr . so karin' der. ruch mit ein ms'clbstiin.:. ehen straf: erichtlichen Verfahren, so kann der Ans ruch mit ein' m selbständi en Ail-

i 

174/M
E

 X
X

II. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
41 von 57

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



,,' 
;,", 

ig11" 

::~ l: 
~l,,;;.! ~p .;. 

~. :!,::! .,' . I . t 
!. ~ .... . .' 

31 

Geltende FassunS! VorS!eschlaS!ene Fassun2 
digen Antrag geltend gemacht werden. trag geltend gemacht werden. 

.i 

(2) ... : . .'L,; .. i ,I.:; 
- 2 ... ','i r, 

(3) Das Vorliegeh der A\lSSchluß~mach § 6 Abs.2, § 7 Abs.2, § 7a Abs. 3. (3) Das Vorliegen der Ausschlussgrunde nach § 6 Abs. 2, § Abs.2, § 7a Abs.!3 
und § 7b Abs. 2 hat dpr M~ieninhaWr'.(Vßtlfeger) zu beweisen. Beweise darüber sind UIid § 7b ~bs.; 2 hat der Medieninhaber zu beweisen. Beweise d~ber sind nur aufzll-
nur aufzunehmen, wjnn 'sich',,Jer Meditminhaber (Verleger) auf einen solchen Aus-' ncJ,unen,:.wen'il sich der Medieninhaber auf einen solchen AusschlUfsgrund beruft. \ 
schluss2l11Dd beruft. i I 

§8a.(l)... ), ~(l) ... 

:;,1,. ... ,', " .. 

. (2) Der selbstänllig~ An. )ralf~~;\Xri:son8tigem ~erlust des Ansp.rucbsb?men . : ',' (2) Qer selbstständige A~trag muss bei sonstigem Verlus~ d~s Anspruchs bi!~. 
sechs Monaten nach ~egmn,det dem~h'Zugtundebegenden Verbreitung bel dem nen ~eclisMon.aten nach Begmn der dem Anspruch zu GrundF hegenden Verbr 1-

n~h . § 41 ~bs. 2 .zus~dig~n Strafgericht' ,efbgebracbtwerdelli Die Verhandlung und .. timg, 'im Fall1h~r Verbreitung auf einer Website binnen sechs Monaten nach eine 
die ,Entscheidung m et;ster IlIStaDZ,obliegen.denl.!EihielricjJ.ter, Dieser hat a~h die sonst ~itpunk~ in dem die Mitteilung oder Darbietung abrutbar w$r, bei dem nach ddn 

. .. der Rats~er nach ~eQ. §§,485 und 486: StPo. ZU\c.omriiendc;n: EJitScbei4ungen' zu tref- §§ 40; 41 Abs. 2 zus~ändigen Strafgericht eingebracht werdep. Die Verhandlu~g . , ," ','>' .t~· ,.:i fen;.geg~n ~me Ents~heidung; Wo~t'däS yepahren e~gestellt.wird!. st~ht d~ ~~ und' die. Elitscheidu~g in erster Instanz obliegen dem Einz~lrichter. Dieser hilt 
. . ' .. ., trag~teller die Beseh'Yerdean den ubergeordneUln Genchtshofi ztt; Dle,Offenthchkelt auch di~,sonst der Ratskammer nach den §§ 485 und 486 StPO zukommend~n 
:") .;.... . ... , .. : 'der Vc!rharidllJllg iSfavrVerlangen des Antragstellersjepenfäl.lB absmschließen,. soweit Entscheidungeri zu tl·effenj gegen eine Entscheidung, womit das Verfahren eing~-

( .• 1, 

h(,,: ."... Tatsachen des höchstpF.~iche~iLe~eru:berei.c~es'erörtert"werdim.:' . I ~tellt:wird,. steht deab .. Antragsteller die Beschw~rde an d~n übergeordne~en <+. ".' , 
i . I. ',' '! ,: " .:: '. . • . '. ' .. .richtsho~ ~'a:' In den Fallen des § 485 Abs. ~ Z 4 biS 6 Stp.O IStjedo~h n~ch off~nt~l; , . . ' 
I . , . ,.'''' .: . : .,!::. . ch~r mündh~he~ Ve~han~lung zu entscheiden. Das Geracht k~nn ID diesen Fall~n ":v':.: 
j",::." • . "~ von der Jlurchfuhrung eIDer Vea:.handlung absehen, wenn der Antragsteller aus-
t ':.... '.' '. . f ~ : I . '. • da;ücklich darauf v~r~ichtet. Die Offen~lichkeit der Verhandlu~g ist ~uf Verla!g~~. . ... ,!. ~ I 

• ; ." L , ) ; ,.'. ::' '~ • 'des Antrag~tellers Jedenfalls auszuschließen, soweit Tatsache~ des hochstpersonli- ,., 
. I '. :: .•.. :1:):;;:-: .;:.:'., . ":~l' ehen Lebensbereiches erörtert werden. . I . _ . 

;.,' I 

.' .} 3 und 4-:" .. 

,"'. !i';{~) Itn Verfahreq über einen selbständigeil Antrag auf:El1lsc~digUng nach den (5) Im Verfahren über einen. selbständigen Antrag auf En~c~igu.?g na~h d~ri 1 ';',i 
. \§§.6;:7,· 7a;. 7b' oder 7c hat das Gericht auf Anfrag des -BetroffendiJ. eHe V~öffentlichting , §§. 6, 7, 7a, 7b oder 7c hat das Gencht auf Antrag des Betroffene~ die V eroffentbchu~g . . 

I ., einer kurzen Mitteil~ über das eingeleitete Vetfahren atizuoronen, wenn' anzunehmen einer kurzen Mitteilung über das eingeleitete y erf~en ~or~~n,. we~ anzun~hm~n 
!. 'jst,ldäß dje Ampruc voraUssetzUngen vorliegen; im übrigem ist § 37 sinngemäß anzu-ist, 'dass,~:Anspruchsvoraussetzungen vorhegen; Im ubngen Is1 § 37 slDngemäß &h-

... !wenden. Ist eine so~e, V.eröffentliChung erfolgt uM das Verfahren beendet worden, zuwenden: Ist eine solche Veröffentlichung er.!'0lgt und wird "as Verfahren been­
.. \()hne.daß dem Arttrag~teller eine Entschädiguilg'zuerkarlnt wordeli ist, so ist § 39 Abs. 2 'det, ohne dass dem Antragsteller eine Entschadigung zugesprpchen, in vollstreclc- •. 

bis 6 sinngemäß anzuwenden. '. t . !" ' ; i '. :barer Form vertragltch zugesichert oder tatsächlich gezahlt wfrd, so ist § 39 Abs. 2 
I . . .. \" bis 6 sin~emäß anzuwenden. 

(6)... 1 jQl ... 
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Geltende Fassun~ Vorgeschlagene Fassung 

Ausschluß der Veröffentllchun~spflicht 
§ 11. (1) •.. §ll.(l} ... 
I .... 1. ... 

;' \ " 

,"t 

2 .... 2 .... 
3 .... 3. '" 
4 .... 4. '" 
5. ... 5 .... 
6 .... 6. '" 
7 .... 7 .... L 

I 

I 8. ... 8. '" 
9. ... ->. , 9 .... 

1,0. w~;die~e~ndanltellUng,niCht'ö~en zwei Mopaten nach Ablauf des Tages, 10. wenn die Gegendarstellung nicht binnen zwei Monaten nlh Ablauf des Tage~, .. 
, : an. d~m die atsachenmitteilungnteröffentlicht wbrd~n ist, 'dienaChtiä.MgliChe ,.:'. an dem die Tatsachenmitteilung veröffentlicht oder abru ar gemacht wor.d~ 

Mlttellung'ni ht binn~ri twei.:Monaten. )18~h Ablauf de& Ta~~; an de~der Be-:~;~:l. ist, die nachträgliche Mitteilung nicht bi~en zwei Mon ten ~ach Ablauf dtjS') 
.troffene von . er Zurucklegll1)@ider,Anzelge odet der BeendIgung des yett'all-: .\ ')':"". Tages, an dem der Betroffene von der Zurucklegung der ~elge oder der Bf~' 
reris Kenntnis! erhalten hat~i~iw Medieninhaber (Verleger) oder in der,Redak- :,.!i,~r' endigung des:Verfahrens Kenntnis erhalten hat, beini M~dieninhaber oder' . 

. .. ,lion des Med,enuntemebmehs :ebigelangt ist. Enthält ein' periodiSch,es Medien· .' ~.i l t '. der RedaktiOI~ des Medienuntemehmens eingelangt ist. En~ält ein periodisch . .s 
; :,<~, 'wer)<: )\ngabeh über den'Tag.des Erscheinens, so ist das Qegehren jedenfä1l~ '.;.; Frsc' Medienwerk ~der eine Website Angaben über den T~g d~s Ers~heinens, so l~t 
'. reChtzeitig g~tent, wenn: es ))innen zwei Monaten nach AblaUf des ,auf ~der '1 /.' .. '. -' das Begehrenjedenfalls rechtzeitig gestellt, wenn es bmneil zwei Monaten nac~ 

Nummer ang~gebenen Tages einlangt.' , . , ' : " t /<. Ablaufdes auf der Nummer8!!~gebenen Tages einlangt. i 

(2) ... :, ) (2) ... 

VeröffentUchun~sbe~ehren 

.. ::'1,:;-":' .. § 12;(1) D~ V~~~~~nt1ichun8$,,<:gehten,ist s~hrift1ich ~denMe?ie~r(Ver'; .: ':§ll~ (I) ~ Vet'öffe~tlichungsbegehren ist.schrift1ic~ an de~edieninhaber od~r ,. 
'. lIeger) oder an dIe R~_uon:de8 Meibendntetrtehinenszu nbhten. Wad zur Gegendar- an die Redaktion des MedIenunternehmens zu nchten. Wad zur egendarstellung dle 

'stellung die Veröffen~ichung eines Sta}ld;.·,oderLaufbildeS ~ehit,';~o~kann dem Be- Veröffentlichung eines Stand- oder Laufbildes begehrt, so kann d Begehren ein hi~-" 
ehren ein hiefür eeietes Bild bei eIe Iw', del).... " für eei etes Bild bei eIe werden. !! , 

'}" (2) Dem Veröffehtlichungsbegehren,ilän'm. au~h dadurch entsprochen werden, daß ,(2) Dem Veröffentlichungsbegehren kann auch dadurch entspro9hen werden, dass ip' 
',' ";~ -in dem ~edfum spä~tens zu dem imj:§' ~13 bezeichneten Zeitpilhldttcine: igleichwemge dem Medium spätestens zu dem im § 13 bezeichneten Zeitpu . eine gleichwerti~ : 
.' .' '~~OIieUe Richtigsjellung, ~rgänzoilg~ ~er Mitteilun~ veröffentlicht. Wird .. De.r M~- n:da!<tionelle Richt~gsiellung~ Ergänzung oder Mitteilung veröff~l~cht ,wird. Der. M1:1, .'; 

tdterunhaber (Verleger) oder dIe Redaktiön hat den Betroffenen davon schriftbch lD dleninhaber oder dle Redaktion hat den Betroffenen davon schri~ICh lD Kenntnis qJ. 

Kenntnis zu setzen. ' . " setzen.. 'i 

.) 
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Geltende Fassugg Vorgescblaaene Fassung 

------------ ----;------- - I 
13. 1 ... 

Zeitpunkt und Form der Veröffentlichuna .1 

I. wenn das peqodische Medium täglicb oder· mindestens fiinfmal in der Woche I. wenn das peqodische Medium täglicb oder mindestens IDnfmal in der Woc e 
erscheint ode, ausgestrahlt wird':,spät~8tens.amfiin.ften Werktag, . erscbe~nt, ati~gestrablt o~er verbreitet wird oder s~ändig abrutbar ~t 

.' . (Webslte), sp~testens am fünften Werktag, _: I 
" ,;'.;~~.':It~':;.. 2. w~ das peryodische Medi~. m.ona~ich ~e'rrm::tängere~ ~itabschni~eri er- -2. wenn das petiodis~he 'Mediu~ mo?atlic~ oder in ~fu;ier~;;Zeitabschnitt~n er-

, . "', ' .. schemt oder tusgestrahlt ward und. (lte Gegend3r5tellrlng mmdestens Vierzehn scbeint, ausgestrabIt oder verbr~ltet Wird und die Geg~ndarstenung mlDd~-
'! ';;, ,!.. Tage vor deDt Erscheinen oder dei' Ausstr,ahlung einlangt, in der ersten Num- tens vierzeht} Tage vor dem E.rscbeinen, der Aus~trahlung oder d~r 

mer oder ProJUaß11l1ausstrahlung, _ ", :.: ." ...... ' Verbreituna ~in1angt, in der ersten Nummer oder ProgratJunausstrahlung, 
3. ...T 3. ... -T 

(2) und (3) ... (2}und (3) '" _ i 
, . -------; I 

': '.; ! ". "'. . (3a) Ist die Tats.cbenmitteilung weiterhin auf einer We~site abrufbar, so ~t 
I . ' :, '. ~", '; ~ ,\!: . die Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung so lange ~brufbar zu mach~n 
i . ' ,; , '\ '.\ .. :. I. wie die Tatsachenmilteilung abrufbar gehal,ten wird. Ist die Tatsachenmitteilu~g 
I I' :"" .' ' .' ,:,~ . , nicht mehr abrufbar~ so ist die Gegendarstellung oder nachträgliche Mitteilung $0 I;.: .:. ='.(,l·, .:' .1 ~, ,;.; ..., I ••.•. :,:· , ~ange a~rutbar zu lialten wie die TatsachenmitteUung abrQfbar war, längstefs 
• ,'. " .. I· ...•. 1.... Jedoch emen Monat. I ! I 

. :. '. : (4).BeiVeröffen'licbungjnefuemperiodischen Oruckwerk is~ ein gleicher VeJ'Öf- (4) Bei Veröffe~tlichung in einem periodiscb~n Dr~cIorerk oder auf einfr 
fentlichungswert jede~alls dann .gegeb~,n,:wenn die Gegendarstellung :oSter dietiach:, W~b~ite ist ein gleicher Veröffentlichungswert jedenfalls danh gegeben, wenn dlie 
trägliche ~itteilung Upse.1)en Teilurtd in der gleichen Schtijt'Wie dieTatsac{tenmittei,:. Gegendarstellung od~r die nachträgliche Mitteilung im selben Teil und in der gJei-

rll~ng Wiederge~j::bei:J; 'Tird. Bei einer Tatsachenmitteil1ing. aUf der Titelseite eineß 'perio-. ehen Schrift wie di~ TatsachenmitteUung wiedergegeben wird. Bei einer Tats~-
; d1Sch~n' Druc~. erb .ll~ügt a~ ~er 1;itelseite ,eine VerWeisungaQ~ d!e ,Gegendaistel- chenmitteil~ng auf ~~r Titelseite eines. periodischen Druc~er~ oder auf dlr 

tUng Im Blattinnereni p.le:Verwetsungmuß denQege~tand der Gegendärstellung und .8tartseite eIDer Webslte genügt auf der Titelseite oder Startseite eIße Verweisulrg 
.deh Umstan<t daß es1ich:~~ine.$olche hand~lt, .. deut1ich e~ennen lassen'so~e; wenn' :al,lfdie. Gegendarstellung im Blattinneren oder ein L~k zur ~gendarstellung. ~ie 
der,Nanie des Belr()~n'en m der Tatsachemnittellung entluilten WlJf. auch diesen ent.! ,VeriWelSung muss den Gegenstand der Geg~ndarstellung und den Umstand, dass e$ 
·ba~t~n. So'weif~i~' TatsaCbenmitteilung iti eirter 'Übe\'Scl~!l e'n.thal~en 'war;'ist ein glei .. sich um eine solche handelt, deutlich erkennen lassen sowie, ~enn der Name d~s. 
cher Verö~~nthc~un~wert auch ~ gegebeti, ~ ~te Ub~c~ defGe8en~~r-l 'Betroffenen in der T:atsachenmitteilung

N 
enthalten war, auch ~hesen enthalten. SP:' t 

l'!ßg. oderdtc.Y erwet~~g ·.d~' glet~herl Raunr Wie dje von ihr betroffene ':Jbe!Scbtifu weit die,Tat$achenmitteUung in einer Uberschrift ent~.alten ~~r, ist ein gleicht .. 
e1111!unmt.Bet derVeroffent11chung von. Gegendarstellungen zu TatsllchemntttetlUtigen Veröffentlichungswert auch dann gegeben, wenn die Uberschrlft der Gege~dar­
in Uberschriften oderlauf Titelseiten periOdiseher' Dru~ kann statt des Wortes\ stellung oder die Verjweisung den gleichen Raum wie die von ~hr betroffene Uber­
:"Gegendarstellung" ~ Wort ,;Entgegming" Oder unter 'Nennung des Betroffenen . der. ,schrift einnimmt. Bei der Veröffentlichung von Gegenda~enungen zu Tatsa,. ,. 
Ausdruck " ... entgegnrtlt'verwendet ~en.: : '. ' ,~." '.' . . . , ." ,cbenmitteUungen in Überschriften, auf Titelseiten periodisch~r Druck!!'erke odfr, .. . 

; .. [ '.' . "" '.~: I'·,' .'. aufStartseiten von Websites kann statt des Wortes "Gegend~rstellung das Wort' ",' 
: ' ,'.1 \;,.,. ; i: .. ··., ' . "Entgegnllngtt oder unter Nennung des Betroffenen der Ausdruck tt'" entgegn_et" 

) 

i. 

) 

174/M
E

 X
X

II. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
44 von 57

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



1;.; 
:1 ... ·· 

\.;!. 
'. 

y" 

:1' ' 
", 

'." 

~!(f 1.: 

',,'" '!,e 
'1 {}<Ji,(" ,I:., 

}·f "i'!'~f; ~<;\ 

" 

. ': 

:! 

~ .~; ; ~ 
....• 

-; i 

',1 

~ ~ .' '; :~ .. , 

" 

34 

Geltende Fassun2 Vor2eschla2ene Fassun2 
verwendet werden. 

(5) bis (7) ... (5) bis (7) ... I: 
(8) Der Medierurihaber (Vatleget).dmJdieiRedaktion hat den Betroffenen von der (8) Der Medieninhaber oder die Redaktion hat den Betroffe~n von der V.eröff~rlt-

Veröffentlichung der pegendsmltelltihg;.loderirtaChträglichen Mitteilung unter Hinwejs Hchung. der;~e~end$te.llung o~er nachträglichen Mitteilung. +ter Hinweis "auf di.e 
auf die Nummer oder Sendutig, in 'dermerfolgt, oder von der Verweigerung der Ver- NulJ.}Dier otlerSendung, m der Sle erfolgt, oder von der VerweJg~rung der Veroffenth-
öffentlichung unverzü ~libh i,l). Kenntni,s.·ru setzen.' 'I, 'chung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. ' i ' " 

Gerichtliches Verfahren i ! 
. § 14. (!) Wird d~ Geg~tid'ar$tc>llufig.toder 'die. nachträglich~ Mitteilung nicht ~der §'14. (I) Wird die Gegendarstellung oder die nachträgliche iMitteilung nicht' od~r 

n~cht gehöng veröffe~tli~litl;~O:~ d.ermeb.to:n:ene bibnen sechs Wochen bei Gericht rucht gehörig VCfÖff"'itlicht. so kann der Betrofrene binnen sec~ Wochen bei Geric~t 
emen Antrag gegen en Mediertmhal}e.t;,:~erutger) als Antragsgegner auf Anordnung einen Antrag gegen den Medieninhaber als Antragsgegner auf nordnung der Veröf-
der Veröffentlichung per Gegend~telli'Ulg:oder.:det- na.chfräglichen MiueilU'Ilg stellen. feptlichung der Gegenparstellung oder der nachträglichen Mitteil g stellen. Diese Felst . 
Diese Frist beginrttmjt d~iil Zeiq,ubkt, :tu; ~~"qem Betroffenen die schriftliche Ver- begifmt.mit dem Zei~unkt, zu dem' dem Betroffenen die schriftH, he Verweigerung der' 
w~ig~rung ?er. Veröttentlichu.?~zUg:kj:)ßlI~~b.~:~oder die. Gegendarstellung oder ~ach-, Veröff~$1ichung' Zlig kommen oder die Gegendarstellung oder nachträgliche MittcH-
trägltche MJttei1ung~C'ht gehong verof(~ntlifht,worden 1St oder spätesteqs hätte veröf- lung riicht gehörig'verffentlicht worden ist oder spätestens hätte veröffentlicht werd~n 
fentlicht werden soller}.. ! I, : sollen. 

,:', ;,:,'{2i).,I~iti Antrag ~ch Abs. 1 ist'bei d,em im § 41: Absl·2i ljezeichneten Gericht zu (2) Ein Antrag n~ch Abs. I ist bei dem in den §§ 40, 41 A~s. 2 bezeichneten G~-
: stellen; Die VerhandllJng und die Entscheidung in e'rster Insltatiz bbliegen dem Einzel- ri~ht ZU; stellen. Die V:erhandlung und die Entscheidung in erster Instanz obliegen der 

richter. I., ,', Emzelnchter. i 

,\ (3) I~ dein· =n :ü1)eheihen Antrag, nach Abs. I hat der ,Antragsteller: diei 
~ , ,i 

, .' :' ,(3),ln dem Verfahren über einen Antrag nach Abs. 1 hat;der Antragsteller die 
: Rechte des Priva' ägeci, der Antiagsgeglier die Rechte, d.~s,J~~chuldigten. §:4S5; Rechte':des Privatanklägers, der Antragsgegner die Rechte des : Beschuldigten. § 45S 
!A'bs.3 StPO ist anzu"{enden. Auch inl übrigen gelten für das Vertahi'en.üQe'r einen An,.; :4bs: 2· StPO ist ~wenden. Auch im übrigen gelten für das :v erfahren über einen 
trag' nach Abs. 1, so:tt im fplgeitden nichts ander~s be~~~ ist, di~ BeStimniungen Ail~g' nach Abs. I, soweit im folgenden nichts anderes besti~t ist, die Bestimmuh.-
derStrafproz~ßordn 'g.1975' fiir ~ Verfahten ,lJufOnfudemer Pnvatanklage dem " gen 'der .strafprozessordnung 1975 für das Verfahren auf Grund eiber Privatanklage deb 

'Sinne JJach mit der '~aßgabe, 'daß eine Delegiening nur im fortgesetzten Verfahren' Sinne nach mit der Maßgabe, dass eine Delegierung nur im fortgesetzten Verfahrbn 
I (§ 16) zulässig ist. . I ~ [,i) '/II!ii::;,,:~': ' , lli_ 16) zulässig ist. : I: " 

(4) ... ! 
(4) ... 

I 

, , 
i ! , , Geldbuße 

" ,§. 18.!(I)'Auf Verlangeq des Antragstellers ist dem Antragllge8ner die Zahlung ei- § 18. (1) AufVe~langen des Antragstellers ist dem Antrags~egner die Zahlung ~i~' 
:ner Geld~uße an den Antragsteller aufzuerlegen, Wenn die' Gegendarstellung zu Unrecht ner Geldbuße an den Antragsteller aufzuerlegen, wenn die Gegen~arstellung zu Unrecpt 
,nicht oder nicbt gehfu1.g'oder verspätet veröffentlicht wor~en ist" es sei de~ daß weder nicht oder nicht gehörig oder verspätet veröffentlicht worden ist,! es sei de~ dass ~-

, denMed~eninhaber (~etI6ger)noch den mit der Veröffentlicllling Beauftragten ein Ver- der den Medieninhaber noch den mit der Veröffentlichung Beauftragten eJD Verschql-' 
. schulden trifft. Diesen Umstand hat der Antra~geRner zu beweisen. den trifft. Diesen Umstand hat der Antragsge~er zu beweisen. . , 

(2) ... (2) ... 
I 

, 

~ ~ 

" 

, 
<, 

" 

d.~ ;:n 
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Geltende Fassung 

(3) Die Höhe der Geldbuße ist nach Maßgabe des Grades des Verschuldens, des 
umfail.gS:.Jund.der''A~wirkungen der Verbreitung der TatsachenmitteiJ~ng sowie. des 
Ausnlaße.~dedJ'eriö fung zu bestimmen; auf die Wahrung der wirtschaftlicllen Exis­
tenz des Medi611\1iite cbnrens ist Bedacht zu nehmen. Die Geldbuße darf bei verspäte-

" ter V~röjfelitlic.ung rtdrw.enn über die Geldbuße im Verfahren nach §' 15 Abs. 1 ent­
schieden wird, 726 E eo.;\looSt 3 633 Euro nicht i\bersteigen. 

(4) ... 

Durchsetzung der Veröffentlichung 

35 

Von~eschlagene Fassun2 

(3) Die Höhe der Geldbuße ist nach Maßgabe des Grades des Verschu1dens, des 
Umfangs und der A~wirkungen der Verbreitung der Tatsache1,1mitteilung sowie des 
Ausmaßes der Verzögerung zu bestimmen; auf die W ahru~g der Wirtschaftlichen Exis­
tenz des Medienunternehmens ist Bedacht·zu nehmen. Dii G.eldbuße darf bei verspäte­
ter Veröffentlichung 4nd wenn über die Geldbuße im V,enahren nach § 15 Abs. 1 ent-
schieden wird, 1 000 Euro. sonst 5 000 Euro nicht übersteigen;. ' 

(41 ... 

J I § ZO.;(1)WiOiQ~· ufVetöffentlichung einer Gegendarstellungodec einer nachträg- § 20. (1) Wurde tufVeröffentlichung einer Gegendarstellung oder einer nachträg­
lichen 1vJitteilung~d . . thmd"dettl gerichtlichen Veröffentljchungsauftrag.nichtrecht- lichen Mitteilung erlalnnt und dem gerichtlichen Veröffent1icllU~gsauftrag nicht recht­
zej#g oocr.'nioht;geHä ·g;fl.ö,lJlprochen, so hat das Gericht auf, Verlangen des Antragstel- zeitig oder nicht gehöHg entsprochen, so hat das Gericht aufVCfl' angen des Antragst~l­
ters nacb. Anhorungt k·:iAntragsgegners durch Beschluß dem Ailtragsgegner die 'Zah.,. lers nach Anhörung dbs Antragsgegners dUrch Beschluss d~m'A tragsgegner die ~­
lung emer Geldbuße 'deg Äntmgsteller aufzuerlegen. E~e Geldbuße bill zu 726'Eoip, :lung einer Geldbuße an den Antragsteller aufzUerlegen. Für je e.erschienene Nurp­
gebührt:fUr jede 'ersc 'enenclNiunnier,oder fiir jeden Sendetag ab dem iin §13 Abs;,li mier, Jeden Sendetag[oder jeden Tag, an dem die Website abr ibar ist, gebührt ~b, 
(§ 17 Abs. 3) bezeic~eten'Zeitp).lüt,.'ih 'dem eine gehörige Veröffentlichung'per;O~-: dl4nmim.§ 13 Abs.l(§ 17 Abs.3) bezeichneten Zeitpunkt, I dem eine gehörige.!; .: 
gendarstellung oder ~chträglichen 'Mi~ilung, ~te erfolgen sollen. Für die B~stim-! Veliiffentlichung dei Gegendarstellung oder nachtri~che~i~~ttenung h~tte er-
mung der Höhe der G~ldtiqße gilt'§ 1,8.Abs.t3~ Satz. " . folgen' sollen, eine <4ldbuJJe bis zu 1 000 Euro. Für die Bes ung der Hohe ~. 

,·,;!··:··:l,;'~;:d H,··.~( ,. Geldbußegilt§18Al$.3ersterSatz. ! I· 
(2) bis (4) ... , J'.':') (2)bis(4)... .~. 

Belangseudun2en. Einschr'i';kuna: d~; Anwendung auf bestimmte ~ebsites 
, .§ 21~A9fGe~en?arstellungen;04ef ,J;\a~hträgIiche .Mitteilungen "zu Belang~en'd~~I·.: .:.: § 21. Die §§ 9 ~is 20 sind nur au~Websites ~w:ndeIi,. dte einen üb~r ?ie D~~. 

" . 1 gen uno S11l1le des § 5IdesBtmPes8e~etzeS)vom 10. Jub 1974, BGBI. Nr. 397, uber die 'stellung des persönltchen LebensbereIches oder die Prasentatto+ des Medleninhabqrs, 
Aufgaben lind die E' ·chtung. aes· OstcrmchischenRundfunks, sind die §§ 9 bis 20" hiimusgehenden Informationsgehalt aufweisen, der geeignet ist, die öffentliche M~i:-: 
nach Maß der fol endenBbktim.inuti eD anzuwenden: nun bildun zu beeinflussen." . ,. 

l ;";) ,. :.' 

. ,,. ~:;. .':,; f 1l.:Die. Gegen~tellung oder nachträgliche Mitteilung zu einer Belangsendung 
. : . . 1 1 .\'.. ·ist innerhalb I der Sendezeit zu veröffentlichen, die dem Gestalter der Be- ! 

I .; : •• \ \ :\ r ...... 1angsendung ~ Verfiigung steht, und zwar zum ersten oder zweiten nach Ein-
. . ':.'. . langen des ~~gebrens zustehenden Sendetermin, liegt jedoch keiner dieser 

Tennine inne~b von acht Tagen nach Einlangen des Begehrens, zum nächst­
folgenden Ter;min: 

.: .' . 2. Antragsgegn~r im Sinn des § 14 Abs. 1 ist die politische Partei oder der Inte­
ressenverband. der die Belangsenduna aestaltet hat. 

I 

t 
I 
i 

i 
I . 

i I :; 
! ':<'·(;1 
I 

~ 

:i ... ' Y:-: .. I H 3. An die Stelle des Sendetages im Sinn des § 20 Abs. 1 tritt der Sendetermin. der I 
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dem Antra,gsgegner zur Verfügung steht. 
Geltende Fassung Vorges~,lJJllgene Fassun! 

Vierter Abschnitt 

ImpP.-essum, Offenlegung und Kennzeichnung I 

I 

36 

i :', .. ,\. 

,<; 

§ 24. (I) Aufjedf~ M(jdienwe,rk.sinp der Name oder die Firma des Medieninha ... ' '§:14~:(1) Auf jedem Medienwerk si' d der Name oder ~ie ~i~l\d~S Medieni.J.a~ 
:~~~leg~rs)' und res, H~el1erSr'soWie der Verlags- und der. Herstellungsoit ~- berS uqd~des Herstellers sowie der Verla1k- und der HerstellurgSort 'arizÜgeben ... ,.i .. ' 

,---- ---- ___ un__ I - - .---' 

(2) Auf jedem perodis~lic;n''Mejlienw«l'k sind zusätzlich die Anschrift des Medi~ti" \ . (2) Auf jedem periodischen Medienterk sind zusätzlich !die ,Anisc~~ :ae~ M~iM~. 
inhabers (Verlegers) u;nd'ddr,R-edaktidDid~ Medienuntemehmens sowid Name undAn~ inhabers' Und der Redaktion des Medien-(llltemehmens sowi~ N~e uhd:'.Ah,s~~~,:~~st., 
schrift des Herausgebanzugebem Enth.iUt ein periodisches Medienwerk ein Inba.lts;. Hetausgebers anZugeben. Enthält ein peJiiodisches Medienw~~k ein I~~lt~v~rz~l~~~,·,. 
veriei"hnis, so ist auch' ari2JUgeHen; . an welcher Stelle sich das Impressum. betin- so: ist ,&rin auch anzugeben, an welcher S~elle sich das Impre&s,um bertiidet.: : ,.;~, (J'} !: ':"" 'I' ': . 

det. ".. 'I ' .• '.n' ..... ", :,:1 !, '}' . 

, . .:' '.\ ')'d;:: .. (~)'hf jede!'lI,,:i~derkehrenden elekt~on~schen Mediu~ s~(l:~~r:JNa~~~~~~~·l·.;:" 
'. '.'! .1 die Flrml\ SOWie' dl~ Anschrift des MedleDinhabers und des Herausgebers an.. .' , . I . . . I . .J • ' .. ( • ..j 

_ _ ' zu eben. '.' . I '.': '.'1·" :,'.' .. ,:;. 

(3) Die Pflicht zJ; Veröff,entlichung des Impressums trifft den He~teller. Der Me-' '(4) Die Pflicht rur Veröffentlichung:des Impressums triht de~'Hersteller. Der Me- ' 
dieninhaber (Verleger1 bat ilub die hiefiit erforderlichen Auskiinfte zu erteilen. \, . . " , " , 'dieninhabet hat ihm die hiefiir erforderlichen Auskünfte zu +rteilen .. ~rn Fa~1 von wie-

l~<f \.;~,r<:,··~· \ .:,,< :,' , .' .. ,. , ·'derkehrenden elektronischen Medien ~rifft die Pflicht zr' r Veröffentlichung ~en 
,1;' ' Medieninhaber. i ! , _ ; 

'.'~,. Offenl un ' ".'" '.- . , I, 

, ,,>,l ;t)< I i,ct;b.ll § 1'5. (l): per Me~eninb;aber (~erleger) jedes periodischen. Mediums hat alljährlich , §25. (1) Der Medieninhaberjedes p~riodischen Mediuni~,~~ ~lijililJ).~~,h 'diein'.den: 
I " ,:;:" die in den Abs.' 2 bis; 4 bezeichneten Angaben zu veröffentlichen. Diese Veröffentli:" .Ab&:'~1 'bis 4 bezeichneten Angaben zu ~röffent1ichen. Dies~: V e~ffe~t1ichung ist bei 
., 'l'!:i i, Ij' P:i ,chlqlg ist bei periodis~Qen,M~dienwerken in der ersten Nummer und jährlich ~erhalb' periodischen Medienwerken in der et;S~e~Nummer und jährlik:h innerhalb des Monats -

. : f ,,',; ';c. ,. .des Monats -Jännet? f~~ aber,m diese?I' Mo~t keine NutItniei erscheint, in jeder ersten Jänner, fiI:lls a~r in diesem .Monat}ein~ Nummer erscheint, in jeder ~rsten Numme~ 
'. L.,,} 8,\ ;!,'" Nummer nach Beginn! emes Kat.endel]abres UD Ans,chluß an das Impressum vorzuneh- nach Beglnn emes Kalendel]ahres 1m Mschluss an das Impressum v«;lrzunehmen. Bel 

" "'-::":,,,', men. Bei anderen pertodiscbenM~~ sind diese AngäbeIiim Amt,sblatt zur "Wiener RUlJdfunkprogrammen sind alle dieseiAngaben entweder ständig:auf ein~r ,leicht· 
Zeitung" binDen ein~ Motiat lJ'mch Begüut ,der Verbreitung des Mepiums und im'erstenlluffihdbaren' Teletextseite zur Verfügung zu stellen oder! im Amts~latt zur" Wie-
Monat jedes Kalenderjahres,2l!ver13utbaren. . \ c":!( ~rier Zeitung" binnen eines Monats nath Beginn der Au~trahlung. ynd im ersten 

, ,,',,' . ,:,;', Monat jedes Kalenderjahres zu verlau'baren. Auf einer Website sind>'diese Anga-' 
" ; .... ben ständig leicht und unmittelbar aufTmdbar zur Verfügung zt'I stelleil. Bel, wie-

, ' "~,11 (:: .: , derkehrenden elektronis.chen Medien ;S~. en!Wed~r anzu~.' eben,. unter '~elcher In':' r 
i .' I . ':: .,\' f. ternet-Adres~~JUJM.) diese Angaben ställdlg leicht und. unmittelbar ·suffmdbar· . 

174/M
E

 X
X

II. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
47 von 57

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



,r;·,' 

37 

Geltende Fassung Vore;eschlae;ene Fassung 
sind oder es sind diese Ane;aben .ieweUs dem Medium anzufügen. 

(2) ,AnzUgtben..r "nd mit ,Namen oder Firma, mit Unternehmensgegenstand, mit (2) Anzugeben sind mit Namen oder Finna, mit Unternehm~nsgegenstand, mi~ 
W 9luwrt. Sl&:&ielilN' Utrlassung und mit Art und Höhe. der Beteiligung der Mediertin- Wohnort, Sitz oder Niederlassung und mit Art und Höhe der Beteiligung der Medienin1 
habei (V etlcgdr~ Cihd, Wenn er eine Gesellschaft oder ein Verein ist, der oder 'Qie Ge- haber und, wenn er dne Gesellschaft oder ein VereIn' ist, der oder qie Geschäftsfiihrer ~ 
schäfts~d;:<liei~t ~er ,d~s Vorstande,:; und ~ufsichts~es Und die,GesellSchaft~, die Mitgliede~ des Vorstande"s und ~ufsichts~tes und die Gesells~h~fte~, de~n Einlag~ 
~~ Einlage ,ode!itS etnlage 25 vB uberstelgt. Ist eu) Gesellschafter: Seinersetts oder StammeInlage 2;5 vH uberstelgt. Ist em Gesellschafter sem~rselts eme Gesell-l 
eme 'GeseU~haft,tISDI ~ .. au,ch:deren .Gesellschafter nach Maßgabe' des' ~ten Satzes schaft, so sind auch deren Gesellschafter nach Maßgabe des ersten Satzes anzugeben" 
anzugeb<;n:: Ußerstei . liine ntitb;lbai'e !Beteiligung 50 vH, so ist rtacli Maßgabe der vor- ,Übersteigt eine mittelbare Beteiligung 50 vH, so' ist mich' Maßgabe der vorstehenden, 

.'1 ste~l:1en,Bestimmun Cfu:auch ein solcher mittelbarer Beteiligter anzugeben. Bestimmun2en auch ein solcher mittelbarer ; 
(3) ... J31 ... 

I 

'. '(4) Zu veröffenl~chen;iSt ferner eine Erklärung" über die grundlegende.}üchtung 
des periodisch~Medft1ms;~1nl SiDp:des",§ 2'werden &derung,en'und Ergäntungen der 
grtmdlegenden Richll$8 mt 'Wlr~ mbald ,sie veröffentlicht wOrQen sind." , ' .. ' ');, 

(4) Zu veröffenttlchen ist ferner eine Erklärung übt:r die g~undlegende Rich·, 
tung eines periodischen Druckwerks (Blattlinie) oders(;ri~t eines periodischen Me-: 
diilms. Im Sinne des § 1. werden Änderungen und Ergänzun'gen der grundlegenden, 
Richtung erst wirksa~, sobald sie veröffentlicht sind. ~ ~ ~1. ~ i !; ~ .'~ " , ~ t .' ;:' . . .' . I 

.. ) .~.:: t' ~,) .~.~ 

i •. 

I 

j 

I 
!" ,. 
I ..J. i!~; i. 

~d ,':.',',,' ;: 

: t .: Ir.:: " '", . ! . :' 

:. .. ( .. ,1,) " • I • I 

l' Ir::. ~I.: f" t. 

~.~ !') 11 ·;!\.,;fJ.f '.:~ 
: J 

f .', ~ 

'," (5) Für eine W~bsite, die keinen über die Darstellung deJ persönlichen Le­
bensbereichs oder dir Präsentation des MedienInhabers hinaus~'ehenden Informa-l 
·,~jonSgehalt aufweist" der geeignet ist, die öffentliche Meinung bildung zu beein-l 

".:. '~'flUSsen'; gilt Abs. 2 olit der Maßgabe dass nur der Name oder' ie Firma, gegebe-: 
'., ',n~ilfallsder Unternehmensgegenstand, der Wohnort oder der $itz des Medienin·; 

·f ,':",: " " ',! ': liatiers anzugeben ist. Abs.3 und 4 finden auf eine solche Website keine Anwen~ 
. I 

dung. I 

Verwaltungsübertretune: I . -r 
127.(1).../" ') .. § 27. (1)... I 

1.... 1. ,.. I 
, ,.", i' ,:.\:' .. 2. als Mecili~ (V erleger} öder verantwci11licher Beaurtragter..bewirkt... daß . ,', ,,2. als Medieninhaber oder verantwortlicher Beauftragter bewJrkt, dass Ankündif'" 

Ankündigungrn, Empf~hl~gtm,: 'sopstige B"eitJ:ige wid. Berichte .. entgegen deil'" . ,gongen, Empfehlungen, sonstige Beiträge und Berichte ~ntgegen den Vor~ 
Vorschriften Qes § 26 veröffentlicht werdCltJ'<,: ,',.'.' ... ' schriften des § 26 veröffentlicht werden. i . i 

2 ••• --r- 2 ... I /' 
iWahrnehmung journalistischer Sorgfalt _~__ __ u __ ~~ I ' 

I 
, § 29.i{l) Der Medieninhaber'(Yerleger).oder ein Medienmitarbeiterist;wegen,ei-: § 29. (1) Der Medieninhaber oder ein Medienmitarbeiter ist wegen eines Medien·, 

. ries Medieninhaltsdelqas, bei dem qet Wahrheit'sbeweiS Zulässig ist~ nicht nur 'bei er- inhaltsdelikts, bei dem der Wahrheitsbeweis zulässig ist, nicht pur bei erbrachtem! 

.' brachtem Wabrheitsb~weis, sond~m ail~h daim nicht zu bestrafen, wenn ein überwie- Wahrheitsbeweis, sondern auch dann nicht zu bestrafen, wenn ein ~berwiegendes Inte1 
. endestInteresse der "ffentlichkeit an dbl: Veröffentlich' bestanden hat und auch bei resse der Öffentlichkeit an der Veröffentlichun bestanden hat und auch bei Aufwen· 
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Geltende Fassun!!: Vorgeschlagene Fassung 

.. ' 
. '. ~ ;. i" ';\/!'~ 

Aufwendung der gebotenen journalistischen Sorgfalt für ihn hinreichende Gründe vor- dung der gebotenen journalistischen Sorgfalt für ihn hinreichende Gründe vorgelegen 
: .gel,egen: si~d~ die B=h~uptung für wahr zu }lalten. Wegen eines Medieninhaltsdelikts, sind, die Behauptung.für wahr zu halten. Wegen eines Medien~altsdelikts, das den 
'_l1ße~:'hqc~tpe~on)Jc~en ,~bensbereich betriffi, iSt'~der;Medieninhaber (Verleger) höchstpersönlichen u;bensbereich betriffi, ist der Medieninhaber oder ein Medienmiti. 
, '.oden ~m M~tenml~~etter Jed9Ch nur dann nicht zn bestrafen, wenn die Behauptung arbeiter jedoch nur daPn nicht ZU bestrafen, wenn die Behauptung !wahr ist und im uni. .. t .. .\ Ix~,!r:.\ti:i\. 

\" i t. ,I~., :!. ~~l.~\')l.u.~_ I.:wdhr 1st und UD unmi~lbaren Zusammenban!!' mit dein öffentlichen Leben steht. mittelbaren Zusammeßbang mit dem öffentlichen Leben steht. I 1 

, . ':" 

.'. '\ ~":'\:f!» 

,'. 

~~;.1b<. 
, ~ ~ -i' ?,.i 

.~; : : : .1 

, Hf.' 

:' 

;' 

1 ~ .• j :! 

(2) bis (4) '" ; , (2) bis (4) ", I· \ I 

I Schutz des RedaktionsJ,teheimnisses : . i i 
·,,:';,:1 § 31 •. (I) Med~en~aber (Verl~ger),'Hera'usgeQer~,Me~beiter und Arbeit- § 31. (1) Medien~nbaber, Herausgeber, Medienmitarbeiter undiArbeitnehmer eine~ 

:. :~ehmer emes Med~el1unterne~ens eider M~die~d~enste8', .. ~en.:das .Recht, in einem Me~ieDlmterne~ens loder ~ed. iendjenstes haben das. Recht, in E~nem Verfahren vor 
" .:Y.etfahren vor Genc~ oder ~m~ Ve~~gsbehOl:ge>~:~ugen d1e Beantwo~g Genc~t oder ~me~ V1rwa1tungsbehorde als ~eugen dIe Beantwo,. ng von Fragen ~ 
,,:y.dn, Fragen zu ~e~etgem, dl~ d~ Person ·~Vietfassers;:.EmseJlders oder GewährS- verweIgern, dte die P~rson des Verfassers, Emsenders oder Gew. mannes von Beir 
) mennes von ~el~ge~ und Unterla~en Od,er die ihnen 'im Hinblick auf ihre Tätigkeit trägen und Unter1age~ oder die ihn'en im Hinblick auf ihre Tätigkelt gemachten Mitteii 

Aemachten M1ttetlungen betreffen. I. lungen betreffen, i : 

(2) •.. I) . (2) ... I . ! ! 
\ ,\n(3;).Inwieweit di~ Überw.achung des Femrneldevetkeht;s von Anlagen eines Me- (3) Inwieweit di~ Überwachung der Telekommunikation ~on Teilnehmerant 
qie~~ernehme~ ~( eine .opti~che _oder.akus~sche. Überwa~hwlg ·VO? re~o~n ~nt~r schlüssen eines Medi+nunternehmens ~nd eine,opti~che .. ode~ ~Hsch~ Überwa~hun! I' 

~erwend~g tec~SQ; erM~ttel mRäwnhchkelten em~s Medlen'un~erheMiens.Zulru;slg von Personen u.?t~ V~rwend~g tecll~llscher M1ttel m Raumhchke~en emes Medienuni 
smd, best1mmt d1e Str:~rozeßordnun2. . " , .'" ..... L.\,." ternehmens zulassi~ smd, bestimmt die Strafprozessordnun~. . 

, Einziehung ! ! I 

· ~ A'§33. (l) Im Smtfurteil wegen· eineS MedieniQhaltsdelikts ist auf ,Anfrag. des An- (l) Im StrafurtJil wegen eines Medieninhaltsdeliktes ist ~uf Antrag des AnL 
~k1ä:getsauf die Einziehung der zurNemreiturig'besqmmten MedieilStUcke ,~\terkennen, klägers auf die Einz~ehung der zur Verbreitung bestimmten .l\'Iedie~stücke oder 
. Gleiches gilt, unbeschret des .§~'StP~, tli:nfreisprecbende Urteile naqb' § 29 Abs. 3, die Deaktivierung der die strafbare Handlung beinhaltenden ~nterslte zu erken; 

. ", ; ,\ .• ". nen (Einziehung): . i, I 

. (2) AufiAriuag 4es Ankl~g'ers' Oder dßs zur'Anklage Berechtigten ist auf Einzie- . (2) Auf Antrag des Anklägers oder des zur Anklage ,Ber~ht~gten ~st auf Ei~iej. 
· hung in einem selp~digen Verfahren zb etkefu}.en, wemi in einem Medi\QJl der obje:k- hung in einem selbständigen Verfahren zu erkennen, wenn m e~ent Medl~ der obJek, 
· 'tive Tatbestand I ~in~ ,stirafbäreb Handlung hergestellt worden ist und die Verfolgung :tive Tatbestand einer strafbaren Handlung h~rges~ellt worden Ist ~d ?le Verfolgung 

.' einer bestimtnterl Penfon nicht durchführbar ist, nicht beantragt oder nicht aufrechter- einer bestimmten Person nicht durchführbar 1St, mcht beantragt o~er rucht. aufrech.ter'­
" halten WiId Mer die Verurteilung aus Gründen; die eine, Besttafung aijSschließe~· nicht . halten wird oder die Verurteilung aus Gründen, die ei~e Besu:a~g ausschheßen, rucht 

möglich 'ist. Wire def Tä~er bei erbrachtem' Wahrheitsbeweis nicht strafbar, so steht möglich ist. Wäre der Täter bei e~rachtem Wahrhelt.sb~wels D19Jlt s~:u-, so steht 
• dieser B~weis nach MiUlgabe des § 29 auCh dem Medieninhaber (Verleger) als Beteilig- dieser Beweis nach Maßgabe des § 29 auch dem Medlen~ber ~s BeteJ.hgtem (§ 4l 

tem (§ 41 Abs. 5) offen. '. ", '\.": ~, . , Abs. 6) offen. E~ Anspruch auf Einziehung. besteht DIcht, we~n es Sich um ein~ 
.: ''':''1' , '. ).' : '. :WlederJ,tabe der Außerung eines Dritten im Smn des § 6 Abs. 2 ~ 4 2ehandelt hat •. 

(3) '" i . __ . __ (~ ." i 

,' . . 
.I • 

: j 
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Geltende Fassun~ 

(4) An Stelle der Einziehung ist dem Medieninhaber (Verleger) auf seinen Antrag 
hin aufzutragen, innerhalb einer ihm tu ,setzenden angemessenen Frist durch Abtren­
nung .v0Il: Teilen, Üb6,rldebl.ttlglode~.§uf\:.ei~ünindere g~i~ete ~eise dafür ~ sorgen, 
daß die die strafbare Flandl~ng b~grunHendOO Stellen bel einer weitereIl VerbreItung der 
Medienstücke nicht mehr Wah:iUehntbarMndJ· . 

i 

39 

Vorgeschlagene Fassung 

(4) An Stelle der Einziehung ist dem Medieninhaber auf seinen Antrag hin auf ZUr 

tragen, innerhalb einer ihm}U setzenden angemessenen Frist dur~h Abtrennung odef:r 
:Qeaktivierung. von Teilen, Uberklebung oder auf eine andere geeignete Weise daf1ir'Z1jl .. 
sok-gen, . dass die die strafbare Handlung begründenden Stellen! bei einer weitei~D. 
Verbreihmg'.der Medienstücke oder Abrufbarkeit der Website nipht mehr wahrnehmj 
bar sind. 

. (5) Wird auf EuJieh.un. g:lm. "'scJbSll!ätiffiigen Verfahren erkannt, so treffen die Kosten I. '(5J. Wird auf Einziehung im selbständigen Verfahren erkannt, ~o treffen dieKoste~ 
des Verfahrens den M~eni.bhaberr(Vetleget). ". des Verfahrens den Medieninhaber. I ' " 

I I . HaftunS! i ' '. ;\~JI!" 

. .§ 35. (1) Im Strafurteil ~ ;:ihes::Metlieninhal~delikts ist die Haftung des Me- § 35. (1) Im Strafurteil wegen eines Medieninhaltsdelikts ist ~ie Haftung des, Mer, ":'-:' 
dIeninhabers (Vet'leg~ eines1lpeRodisohcprlMediums' zur ungeteilten ijand 'mit dem dieninhabers eines periodischen Mediums zur ungeteilten Hand rftit dem Verurt~ilteli ,;~:~ .~ . i 

Verurtei!ten ~t die? l'd'stra:~e tUnHldiel~teh,Hes'.yetfa1u'ens einschließlich der Kosten fiir die G~ldstrafe und die Kosten des Verfahrens einschließlich der Kosten der Urteilsr '. ';;;;::;';;.' 
der UrtetlsveroffenthcllUng auszuspreGheUl"":u,;,,', ' '. veröffentlIchung auszusprechen. r ' . 

(~) Wenn .na~h ),äll~n~ Q~S Urteils;,~~:demßiese H~l}g ausgesprtic~~\; '01': (~) Wenn .na~h Fällun_g d~s Urteils, ~i~ dem diese Ha~ng ~usgesprochen w:ir1 . ',) 
oder eines Urtetls tm~el1)ständlgerrBntSdiädlg11ngsverf~n In der'Perso.ndes.Medlen- oder emes Urtetls 1m selbständigen Entschädigungsverfahren m de~ Perso.n des Medle~r, ',.) 
inhabers (V erleg~) le~n Woohsel eintritt, haftet der J).eue Medieninhaber (Verlege'r) zur inhabers ein Wechsel eintritt, haftet der neue Medieninhaber zur ungeteilten Hand mt~ ! 

ungeteilten Hand mit qein früheren. '. dem früheren. ~' 

..;, ( .' <)' t ,::'. (3) Eine Ersa~iheits~ttafe (§ t9 Abs. 3' StGB) iStl).W"Zu' vellZiehen, soweit die (3) Eine Ersatzfreiheitsstrafe (§ 19 Abs. 3 StGB) ist nur zu vpllziehen, soweit di, 
. , ,; .. ' .', ; ..... :,~, .~)I: . G~ldstrafe auch,bei deJn Mediellinhabet (Verleget) rucht ein~ebracht werden kann. Geldstrafe auch bei dem Medieninhaber nicht eingebracht werden kann. i 

.'~ 

'1.;.: :,.".,. "' . .'.,~ i Besehlal!Jlahme von Medienwerkendd'l:. . Beschlae:nahme ! 
. ;:1 ..• " 

,,~ .'. I' '-: § 3~. (1) Das Go/icht kann die- BeschlagJ}ahme der:fur Verbr:eitung bestimmten (I) Ist anzunehmen, dass auf Einziehung nach § 33 erkannt werden wird, so kamt '. 
, .• ' I, 'Stücke eines M~iert~~t~e8 'anotdneil; wenn ~ehmen ist, daß auf Einziehung nach das Gericht die BescJdagnahme der zur Verbreitung bestimmten S.tücke eines Medient 

': :: ' I , ,l ' . § 33 erkannl werdeil,~ 'und' werui die nachteiligen Folgen' der Beschlagnahme nicht werkes oder das Blocken der die strafbare Handlung beinhaltenden Untersite anordne, 
'.', .. :- ,unverhältnismäßig sc~werer wiegen als ,das Rechtsschtitzir1~sse;.'ij~m die Beschlag.,. (Beschlagnahme), weint die nachteiligen Folgen der Beschlagn~e nicht unverhä!t:­

nahme'dienen soll. Die:BescliJagna'hme ist jedenfalls tinzuläsSi&~:WeIln'diesem Rechts·' 'nismäßig schwerer wiegen als das Rechtsschtitzinteresse, dem die ;Beschlagnahme dle:- 'I 
; 1 sbhutzinteress~ auch ~h Veröffentlichung einer Mjtteibing . .;über .. 'das eingeleitete nen soll. Die Beschlagnahme istjedenfal1s unzulässig, wenn es sich um eine Wiedergaj , 

straf gerichtliche Verf~Ge~Üge getan werden kann. ", be der ~ußerung eines D~tten im Sinn des §.6 Ab~. 2 Z 4 ~ehaPd~lt ~t od~r wetu;J. 
t";:i; ,h~~:; ,'1 " 1,'" • .:..; . sonst dIesem Rechtsschutzinteresse durch Veroffentllchung etner Mlttetlung uber daf 
, ' ': _ I :. i.~ ~ ~leitete straf gerichtliche Verfahren Genüge getan werden kann.; 

(2)... L (2) ... 

:, I '1" (3) In dem dieB~chl~.anordnenden' Beschluß istahzugeben, wegen wel- (3) In dem die Beschlagnahme anordnenden Beschluss ist aniugeben, wegen we~; 
, ,cher Stelle oder Darbie'tung' des Medienwerkes;und~ wegen ,des Verdachtes welcher cher Stelle oder Darbietung und wegen des Verdachtes welcher s~fbaren Handlung die 

strafbaren HAAdlun~die:Bescltlagnahme ~tdnet wint §, 33 Abs. 4 gilt sinngemäß. Beschlagnahme 8llg~rdnet wird. § 33 Abs. 4 gilt sinngemäß. 1 
I 
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(4)und{~t ... 
Geltende FassunS! 

(knt 
b(~h,h!~.~ :-: 
!j!lr%ltf(~(·:._( ;J 

1:"\1: .. 1 AI't'I;' ~ '( '1 

nldlt : ' 
",,1.111 ,.I.' 

r~(11.i 
I t .• 

;td~'i ... 

(.r!,) .,~(~i il'~'~' 
i ~I} ft bl·"J·?u ·;,:·r~~ ~ 
~ / .. ,..~,,~ ... I·.t :,'i,~.: . . ~~ 
I :':" ,tl.", I ·V 'fr,!·", . 

l:':,','.'i;-:,,; n:;..' '. 
, ~,f~~t'~'~Hbl .':) \: 

I 
:) !"';'!' r ~:' t~ , " . 

,'" '. I '. 'l':':1 :.~.~.,: 

I~ • ::f .~:!~,! 1~::. 
I 
; ~. ::. !.,'"l '}t·::~.Ll ··Y~1f~(·h( 

40 

Vor2eschllYlene FassunS! 

(4) un_(~t ... 

Beugemittel 

§ 36a. (1) Wurd~ auf Deaktivierung der die stratbare Ht'ndlung beinhalten~ 
den Untersite erkannt (Einziehung) oder das Blocken der die tratbare Handlun~ I , 

beinhaltenden Unte?ite angeordnet (Beschlagnahme), so ist , er Medieninhaber 
aufzufordern, innerh:alb einer ihm zu setzenden angeme~senen Frist dem gerichtlif. 

I 
chen Auftrag zu entsprechen. Kommt der Medieninhaber dieser Aufforderung 

,: "\'; , " ."" nicht fristgerecht na 'h, so hat das Gericht über den Medieninh~ber für jeden Tagp 
'.~ 1,f ,\tu:;;~:, an dem die die stra1:;are Handlung beinhaltende Untersite nach Ablauf der ger 

richtIichen Frist weitlerhin abrutbar ist, eine Beugestrafe bis zu 1 000 Euro zu verl ". ;~' .) f'··' 

hänS!en. i ,.., l ; 

, .'", ' >! . ',: ,~: ;Il!,lft bis zu sechs Woche? verh~ngt werden. ~as Mittel der. Be~ge~aft darf nur ant:.I', ! ; 

, . , . " .! ,: ; (2) Bei weiterer ~eharrlicber Weigerung kann jn wicbtige~ Fällen eine Beug~ 

, ,( ;",,' j~e.wendet werden, sdwelt es mcht zum GeWicht des strafgerl~bthchen oder selb, 
'f':, ',s'täq~igen Verfahren~, zur Bedeutung der die stratbare H'and~ung begründende~ 

• Veröffentlichung od~r zu den persönlichen Umständen des M~ieninhabers auoet I ; 
Verhältnis steht. ' . 1 _ " 

. ... -. 
~ I~' ! :~ t '.' : ~ . 

.' " I ! ":":" 

Verö~ntlichunS! einer Mitteilung über das Verfahren 
r T 
i i 

, § 37. (1) Auf Antag de~ Ahld~ersroder de.s AntragsteUers iri,cin'em,selbsijindigen -: ;,',§37. (1) Auf Antrag des Anklägers oder des Antragstellers i~einem selbständige* . 
. '.,;, ' I""! ~n ~at cJa.S Gefic~t mit B~ch1Uß. die ,Verö~ent1ichung ei~er kurzen Mit~e,il~I)g ,~erfahren ~at das .oeticht mit Beschluss die Veröffentlichung ei~rr kurzen Mitt.ei1~ng.!"" 

. ',::",:;:' 1 u~:.d8s'anseleltete Yerfahten' a.tlZJlQrdnen;,wenn anzunehmen 1St, daß der objektive ü1;let,das'emg'eleitete Verfahren anzuordnen, wenn anzunehmen I~t, dass der Objektlvi ,,' .,' 
Tatbestand ~ines M~eninhaltsdelikts{,hetgestellt ~or~e~ .ist.' Di~ Veröf!entlich~g Tatb~tand' ,~iries Medieninhaltsdelikts hergestellt wor~en ,.ist. Qie Veröf!entlichun : ,,'; 

, I ~ a~h e~e $ach'i~~ha~tsdarStel~ung: ~sen, sowett 'dlelle, zur Un~mc~tuilg', der. ,~a~ch e?le Sachve~hal.tsdarstellung umfass~n, soweit diese zpr Untemchtung de

t
, '. 

Offentbchkett erfordCI;hch ISt,' ,", t "", :' . "',,' ,':" ': , Offelithchkelt erfordethch 1St. yor der Entscheidung hat das.Gtjri~ht dem Antrags 
, ,;' '; ;', ::,;;;:",;: :, , . ' n_~ "'", ' ' er die Möglichkeit einer AuBerung binnen mnf Tagen emzuraumen •• 

,::.,L, (2)' Ein Beschluß ~ch J\bs; 1 dst,drlzulässig, wenn' die Bescilila!P.J.alune'd~s Me-I'. (2) Ein Beschlus~ nach Abs. 1 ist unzulässig, wenn die Bes~gnahme angeordne~ 
dienwerkes angeordnet wmL WIrd.'; 

Q)...... (3) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung_ 

Verbreitungs- und Veröffentlichungsverbot 

" ",';', '.' 'f' '!.';I;§.M38• (~) S~lange,die ~eschlagnahme dauert, sind di~ weitere ':'erbreitun.g der M~- , § 38. (1) Solangeidie Beschlagnahme dauert, sind die.we~tere, Yerbreitun~ der Met 
, .':.""1;,'\1,111) ,d.tücke m emer Form, m der der strafbare Iilhalt wähniehmbar 1St, und die neuerh- dienstücke oder das weitere Abrufbarhalten der Webslte m euter Form, m der der 

: .;,.;" i !. : \1 JlhegV.erö~entlichung ~er den Verdacht einer strafbarea, Handbmg begründenden Stelle strafbare Inhalt wahrn~hmbar ist, und die neuerliche Veröffentlichu~g der den Verdac~ 
oder Darbtetungverboten. . ' ." " ~. : einer strafbaren Handlhng begründenden Stelle oder Darbietung verboten. . 

. '. ':.i.':l ':lk,fl dCJl ' (2) Wer e~tgege~ dem Abs.l_ Medi~~tü~e\vetb[eit~t oder. den der Besc~lagnah- (2) Wer entgege~ dem Abs.l Medienstücke ~erbreitet, die W~b_site w~iter.abru~ 
: ( ' •. '1. ! ~,I! t I:, tJ:'ll.k zu~de ltegendep Inhalt veroffehthcbt, "ist·vom. ,Gdncbt mit Geldstrafe bIS zu 90 bar hält oder den der !Beschlagnahme zugrunde hegenden Inhalt v~offenthcht, 1St vo~ 

- Tagessatzen zu bestra('en. ' " :';.1:. Gericht mit Geldstrafd bis zu 90 Tagessätzen zu bestrafen.: I 

~ 'l,~, :! j' ! Entschädigung für ungerechtfertigte I 
,; j}'o: !~;: i. . Beschlagnahme oder: Veröffentlichune: Entschädigun2 

'. 

.~ ,,:./,./.!, '\ '.';i-§i~9. (1) Wenn ie Beschlagru)lutie vo~ Gericht'awgehoben wird, ohne daß ein §39. (1) Wenn ~ie Beschlagnahme vom Gericht aufgehob'en wird, ohne das$ 
",Stl,tuldspnich ergangeb. oder aufE~ehung·ipt·s~lbstä'ndigeJi.:vetf.en erkannt wor- ein Schuldspruch ergeht, auf Einziehung oder auf Urteilsv~rörfent1ichung in;. 

jien.iSt,'.hat der Bund 'dem Medienitlhaber (Verleger} aufVer1am.gen:ttie durch die· Bc;- selbstständigen Verfahren erkannt wird oder dem Antragstel'er eine Entschädil. 
'schlagnAhme \ma'.das V~rb~ituJig8verbot e~tstandenei1 vehnögeilllreclitlichen Nachteile: ~Ullg:·tatsächlich getahlt oder in vollstreckbarer Form vertraglich zugesichert 

," 

I,.:!.·: 

, , 

" 

1. 

in Geld zu ersetzen. I," ' ;, , : ". " . t' .' t "/ ,'. (.!' wird, hat der Bund Idem Medieninhaber auf Verlange~ die durc~ die Beschla.g, 
'1 ,'!.' , . . ' : : ., ':'!.' .' :\ nahme und das Ver~reitungsverbot entstandenen vermogensr~btllcben Nachteilt 

:.\ l' . : in Geld zu ersetzen. ! . ! I 

\ . ,.(2) Ist eine Verö entliehJ.1Ilg nach §'37effolgi und 4asdäri~ .etwähnt~ Verfahren: :. i ,(2) Ist eine Ver~ffent1ichung nach § 37 erfolgt und wird dhs Verfahren been~ 
'beendet wQJ'den, ohn daß ein Schuldspruch ergll\1gen 'oder. auf Eitiziehung odc;r auf' det,.ohne dass ein Schuldspruch ergeht, auf Einziehung oder a~f Urteilsveröffent~ 
'Urteilj;veröft'ehtlicliun 'im sel\llitändigen! Verfahren erkallrit wordeh ist, iSo ist' der Me~ lichung im selbstständigen Verfahren erkannt wird oder dem Antragsteller ein~ 

'I ~ieninhaber ~Verlegerauf sein VerlaJ}gen zU enDäqhtigen, eine kurze Mitteilimgdat!· iEntschädigung tatsä~hIich gezahlt oder in voll~treckbarer Forfu vertraglich zugef­
.übet in einer dem §:t .entsprechend~n Forin.zu veröffentlichen. Die Kosten der'V~öf- sichert wird, so ist ~er Medieninhaber auf sein Verlangen z~ ermächtig~n, eint 
ferltlrehuQg hat der" B "d zu;tragen. Er bat ferner das übliche Einschhltuttgsentgelt fün liane .Mittellung darüber in einer dem § 13 entsprechenden ~orm zu veroffentl~t 
die Veröffentlichung :Mitteilung nach § 37 zu entrichteh. ' . > ' c,tren. Die Kosten derVeräffentlichung hat der Bund zu tragen. E~ hat ~emer das ~bht I" 

I , •. ' . J ; .,',. • • I. . ""'" cbe'EinSGhaltungsentgelt für die Veröffentlichung der Mitteilung fCh § 37 zu entrich: r' " " .,; 
! . teD. . 

. (3) Abs: 2tstauc~ ~wß~den, ~etin eine Veröff~ntlicq~g nac~ §'37 erfolgt uh~. , (3) Abs. 2 ist au~h anzuwenden, wenn eine Veröffentlic~udg nach § 37 erfolgtri :'i'U;, 
auf.,' E!nzieh~g oder '5rtedsveroffen!hChUng er~t w~>rd~n ·ISt, es Sich aber entweder. 'und ,auf Einziehung erkannt wird, es sich aber um eine unmltte.bar~ Ausst~ahlun*' . 

. , um eme unmtttelbare strahlung 1~.Rundfunk Im Sinn des .§:6t Abs. 2 Z 3 oder um im Sinn des § 6 Abs.2 Z 3 oder eine Abrufbarkeit auf einer ~ebslte im Smn d~ 
eine ~iedergabe der ~ening eines D$en im Sinn deS§ 6 Abs: 2 Z 4 gehandel~ hat. :: ~6 Abs. 2 Z 3a gehandelt hat. Ist eine Veröffentlichung nach § ~7 erfolgt und wircJ I : . ' .. '.. I " '.,' a~flUrtensveröffentlichung erkannt, hat es sieb aber um ~ine! unmittelbare. AUS!' ,. 

i . "', .' s,trahlung im Sinn des § 6 Abs.2 Z 3, um eine Abrufba~kelt 8"f einer Webslte im 
, . \ .. ! I' ' • '. ,Sum'Cles § 11 Ahs. 2 Z 3a oder um eine WiedeC2abe der AußerUJlI eines Dritten im 
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Geltende Fassung 

42 

Vorgeschlagene Fassung 
Sinn des § 6 Abs.2 Z 4 gehandelt, so hat der Bund die Kosten der Veröffentli­
ChUD2 nach §37 sowie jene der UrteUsveröffentlichung zu trag~n. 

(4) '" ') . ' (4)... I 
\' 

, i -1--'1;' ' 
(5) .•. !) .. (5) ...!:J".i, 

I ' l.der Medieni+aber (Ve~leger~"seiriehAufforderung bei sonstigem Verlust des 1. der Medieninhaber seine Aufforderung bei sonstigem V rIust des Anspruclsv 

Anspruchs bl men secl1s' MOlllaterllJutdh rechtskräftiger Beendigung' des 'Straf-' binnen sechs Monaten nach rechtskräftiger Beendigung d s Strafverfahrens! ,:' 
verfahrens oder selbstäb.digeii',:~t::rfabrens' an die Finanzprokurat\1r Zu richten der selbständigen Verfahrens an die Finanzprokuratur zu riphten hat und' ;. :, I: 
hat und !I, 

I 2. der ~ntschä~" gsanspmclüd.reD;MiI;>)Ia~e nacJ:t Ablauf des Tages veIjährt, an ~. der Entschädigungsanspruch drei Monate nach Ablauf d('s Tages veIjährt, *' 
dem dem M ieninhabel.r;(N eT16ge~xlie.Ablehnungserklärung 4er Fihanzproku..; , , , dem dem Medieninhaber die Ablehnungserklärung der ,Fit anzprokuratur' zu e -
ratur'zu eige en HandC;Jl'mg~,;worden oder die dreitnonatige Erklärungs- genen Handen zugestellt worden oder die dreimonatige rklärungsfrist abg ., , 
frist abgelauf4n ist " ",:~ ; :' t. laufen ist. ' ' " ' j, ,,: 

J6}... l) . (6) ... i I ~" "!';!,-~ i 

I OrtderBeeehune \:'t;:;\:-,'~,:", . Örtliche Zuständigkeit ! i ';\::"\ 
'1 ,', ' ';', , • § 40, (I) Füt MJdieni$altsde\llcte; ;die' in ieineni'Mediemyerk begangen: werden, § 40. (1) Für Strafverfahren wegen eines Medieninhaltsbeliktes, für sel~s _: I (\!<l 

" r,,!: '1 gilhlg Tatort' der Ve1agsort, .liegfdieser aber' fpf A,ustand', daf\n~der Ort,-yon dem ausständige Verfahren ~§§ 8a, 33 Abs. 2, 34 Abs. 3) sowie für V:~rfahren ü~er -;.il1 e 

~ ~~.~.l.!' 

. i • 1 • ~ :'", ,. das Medienwerkim Irilaild;zuerst ;verbreitet werden'ist Ist di~$er:- Ort öder der Verlags..; ,Gegendarstellung odi!r eine nachträgliche MitteUung (§§ 14,r0llst das Gericht ,or ,-
" '. '; ,l:, ort.unbekannt, s? gilt ~er ~erst~~gs.Qrt ~l~'Tatort.:Ist au~JJl:l.ieser ~be~t odeldiegt' ~~h"'IZ1is.täl1dig, in d«!sse~ Sprengel der M.edieninhaber selDep 'Y0hnsitz, selDer 

1., ,.{ 
( , ) 

I, 
. ~r 1m Ausland, 1st ab~~'Medl~Werk I~ lnland,~erbr~ltet ",:~rdel1, so gilt als Tat~rt ~ur~Jlth~!t'oder .sein!n ~Itz hat."lst.di~ser Im Impressum unr!FhtJg angegeben, s~., 

',Ik,:;~<t,., ' Jeder Ort, an dem das &lienWer.ktmlnIand verbreItet wordenlst "",; 1'lSt auch das Gericht orthch zustandlg, m dessen Sprengel der ~ Impressum ang~ , 
!~,:\;,''; I;::, ",:, gebeneOrtliegt. , : i 1 ""I 

, I; , 

L \ '.~. 
j", I. 

> "'l (2) Ist ein Medi;~nrudt$c:tetiKt:i,n einer RUIidfunksendung begangen worden. so gilt ,~, ( . (2) Liegen die ~ Abs.l angegebenen Orte im Ausland o~er können sie nicltt 
" l;, Ct~, .~ ,Tatort d.er Ort;volI; dem,Jlus ,di~~undfunksendung zil~~t ver1lreitet. worden ist Liegt 'feSt~e5tellt we,rden, sp ist der Ort maßgebend, von dem aus da~ Medium im Inlan~ 
" ,~!, 'd~e~er'Ort 1l1l AUSlan1. oderis~ er1n1cbt b.ekaruJ.t, dann gilt als Ta~'J~er Ort, an dem zuerst verbreitet, ausgestrahlt oder abrutba~ gemacht wurde,lehlt es au~h an ef-

die RundfunksendungjlmJnlani:l empfangen werden konnte. f:,,:, ,,', " :, ' nem solchen,jeder Ort, an dem das Med.um Im Inland verbre,et worden 1st, emD-
i" ',!, :':, ' fangen oder al!gerufen werden konnte. 

,~(::l (3) Unbeschadet~er AbSJ l:bnd 2~lt,als-T~tort für ein in 'emern Film begangenes (3) Handelt es sich um einen an bestimmten Orten vorgdührten Film, so i$t 
"[~ediel)inhaltsdeliltt j~:Ort,~an:dein.detFilm hn lruand ö~entliO,hlvorgefilhrt worden Jedes Gericht zuständig, in dessen Sprengel der Film öffentlich !vorgeführt wurde.: 

1St. : ! ' 

änzende Verfahrensbestimmun en 
, ~':; Ir: Für dasl StrafVeJ;fahren und 'das selbständi e Yeifahren,we en eines Me- 1 Für Strafverfahren w en eines Medieninhaltsdelikte$ für selbstständi 'e 
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Geltende Fassung 
dieninhaltsdelikts gelten, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist, die Bestim­
mungen der Strafproz~ßordnung 1975. 

desge.< 
·ntt~t~ 

43 

Vorsteschlagene Fassung 
Verfahren (§§ 8a, 33 Abs. 2, 34 Abs.3) sowie für Verfahren über eine Gegendar­
stellung oder eine nachträgliche Mitteilung (§§ 14 ff) gelten, so,weit in diesem Bu .. -
desgesetz nichts Anderes bestimmt ist, die Bestimmungen d~r Strafprozessord-
nung 1975. ! 

.. (2) ~üt, die. itri 'l\~s. 1 be~~ic.hneten _ Ve~en ist das mit der ~erichtsbarkeit in. (2) Für die im Abs. 1 bezeich~eten Verfahren ist das mit der Gerichtsbarkeit 
-Strafsachen ;b~mt~~ ~8Csgencht zuständig, m dessen Sprengel die Tat begangen m Strafsachen betraute Landesgericht zuständig. I 

i . ;:/ ,~orden ist:Wurde die mit Strafe bedroht~ Handlung in e~er inländischen oder a~sl~- . 
·dlschen Rundfunksendung begangen, so Ist das Landesgencht für Strafsachen Wien, m 
Ju~endstrafsachen deriJugendgerichtshofWien zuständig . 

. : (~) IDQ:-Gmehts of erster Instanz übt seine Tätigkeit in den im Abs. 1..Qezeichne- (3) Der Gerichtshof erster Instanz übt seine Tätigkeit in den im Abs. I bezeichne­
ten Vetfahren;;wegn. ÖOIt 'nach Art .und Höhe der angedrohten Sttilfe aas Bc;zirksge- ten Verfahren, wenn ~onst nach Art und Höhe der angedrohten Strafe das Bezirksg~­
richt ,ztistäildig :wäre; dürbh .den Einzelrichter aus. Dieser ist auch an Stelle des :Oe- richt zuständig wäre, ;durch den Einzelrichter aus. Dieser ist aUfh an Stelle des Ge­
~chWomen!. Wid Sghö engeriohteszur' Verhandlung und Entscheidung im selb$tändigen schworenen- und Sc~öffengerichtes zur Verhandlung und Entscreidung im selbstäq-
Verfahrenzuständi. dir'.:a V, i··'· di en Verfahren zustähdi . .. 

(4) In jedem' V envpt d~n:{.Eintelrichter des Gerichtshofeset8tei Instanz ist (4) In jedem Verfahren vor dem Einzelrichter des Gerichtsh~fes erster Instanz ist 
I § 455 Abs. 3 StPO anw~ndbir~ ~ ~. ~ ;:iii:' ' .. : ' r. . § 455 Abs. 2 StPO anwendbar. ., 

I - -------------------------+~~~~~~~~~~---------------------------+-
. . (5) Eine Voruntersuchung fihdetlniclm!Statt. Die 8,onst der Ratskaminer·nach tden ,] .;:"(5) Eine Voruntersuchung findet im Verfahren auf Grun einer privatankl~-i.I: 
§§ 485 l1Ild 486 StPO zulcommerldmi Eti~heldungen hat der' Einzelrichter, zul treffen";, ge, '·im selbständigen Verfahren (§§ 8a, 33 Abs.2, 34 Abs.3) powie im Verfahr~~ 
Gegen die EritScheid~g; mit der.daS :~afabnert(elnge~teUt wird, steht demA'1ildige'ridi~ über eine Gegendarstellung oder eine nachträgliche Mittei~ng (§§ 14 ft) nic~t d . 

Beschwerde an den ü~rgeordIieten GerichtsliofZu. . , , : " !' .-, statt. Die sonst der ~tskammer nach den §§ 485 und 486 S~r.zuko~enden Ent-I·:·!,' ,... .. ', .. :.. , , ... , :.. :scheidungen hat der ~inzelrichter zu treffen. Gegen die Entscheid g, mit der das Vet-, 
i . "'. \' ... :. . :: ' .. ' . '.; 'fahren eingestellt wird, steht dem Ankläger die Beschwerde an de übergeordneten G~-
. . . .. .' richtshof zu. ' . 

:.:r·· (6) In den im Ab~. I ~cltneteniV.edahreri ist der Medieninfuiber.(Verleger) zur (6) In den im Ab~. I bezeichneten Verfahren ist der Medienibhaber zur Hauptvef-
,':.\';.'. :~aUptverhandlungzu!laden:.E.r,ha~ di~·R~te des Beschul~gten;·ins~~n~ steht. handlung zu laden .. E~ hat di~ Rech!e des Beschul~igten; insb~s~ndere steht ihm.d+-'I!~ ; .... 
. .. ~ ihm'~ Recht zu, atlq VerteldigungsnlitteliWj~·der Beschuldigte vorzubnng~n ~d'd8s 'Recht zu, alle Verteidigungsmittel Wle der Beschuldigte vorzub~Qgen u?d das Urted tp >.,,' ' .. 

Urtetl m der Hauptsa9he ·anZUf~hte~ Doch,.werden das· Verfahren und' die 'Urteilsfäl- dei' Hauptsache anzufechten. Doch werden das Verfahren und dl~ Urteilsfällung d~ j.; :~! ... 
lung durch sein NichtFscheineri nicht gehenuilt; auch kann .er gegen ein in seiner Ab- sem Nichterscheinen JÜcht gehemmt; auch kann er gegen ein' seiner Abwesenheft 
wesenheit efälltes U~i1 keinen Eins ruoo:1l"he' efälltes Urteil keinen'Eins ruch erheben. ' 

, ' .. LI". (7)· Die Entschei~ungen ,über die Einzj~hung, die Urteilsveroffentlichung·und die (7)' Die, Entscheidungen über die Einziehung, die Urteilsveroffen lichung und die Ha ,­
Haftung bilden Teile ~es Ausspiuchesübe,'die Shlfe und könnenzugtmSlen und Zum tung bilden Teile des Ausspruches über die Strafe und könne~ zugunsten und zu~ 
Nachteil des Verurteilten oder des Mediertinhabers (Verlegers) mit Berufung· angefoch- Nachteil des Verurteilten oder des Medieninhabers mit Berufung ~gefochten werden. : 
ten werden. i . .-
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Geltende Fassun2 Vorgeschlalene Fassun2 

Sechster Abschnitt 

Bibliotheksstücke 1 
I 

I 
, ~.:, jl)i"\'\ i., Anbietun2s- und Ablieferun2spflicht bei Druckwerken 1 

" 

! . 
., '. - -, I .' !:>t '.'.';.,.d xkr i~ 4.3. (I) Vonjed~m D~ckwe~k, ~ jm Inl~d verle.gt< Wird oder erscheint, hat der .§ 4~. (1) Vo.njedern Druckwerk, das im I~and verlegt wird ofer :rscheint, hat der 1 .. >\ ;., 

. ;,'" 'I., ,(I }Medlenmhaber (Verleger) eme durch Verordnung :tu bes'timmende Anzahl von Stücken Medleillnhaber eme dtb-ch Verordnung ~ bestimmende Anzahl von Stücken I 

1. •.. : I, 1. ... l 'J I 
...... 1 2. ... ., ~. 

- (2) bis (4) .. , I \ . J2) bisJ4L.. I 
.( Ablieferun und Ver ütun . , .. , 

/. [ " ",[ J ·1),\ §144. (I) Der Ab ieferungspflicht nach § '43 Abs. J 'Zd und, :§l43a hat der Medien­
' .. 'fulmber:(Verleger) bi~en einem Monafnach Beginn der.. Verpreitdng, der Hersteller in 
; den.Fällen,des § 43 Abs.2 pinnen einetn Monat ab Herstellurl:glnachzukommen. Glei­

,ches; gilHüt' die AnbiF~ngspflich~en pach' § 43 Abs.J "Z 2 ~und f,43a; dem Verlangen 

, I 

§ 44. (1) Der Ab~ieferungspflicht nach. § 43 Abs. 1 Z I und § ;43a hat der Medient 
inhaber binnen einem !Monat nach Beginn der Verbreitung, der Hersteller in den Fällen 
des § 43 Abs. 2 binnep einem Monat ab Herstellung nachzukomnien. Gleiches gilt rot 
die Anbieo:ngspflicht~n nach § 43 Abs. I Z2 und § 43a; dem Ver~angen der Bibliothel 
ken nach Ubennittlutrg ist binnen einem weiteren M~!Dat ab Einllmgen der Auffordet 
rung zu entsprechen. ; 

1· 1·'i·· ... 

der BibliothekCfnnlich; Ubermittlung ist .binneq einem weiteren Monat ab Einlangen der 
Aufforderung zu entsrlrech~n~ .... . '. 

(2) bis (4) .. , '~ (2) bis (4) ... I • ;, 

Siebenter Abschnitt 

.: ... .. '1·1: ':. i:l:· ".. IV eröffentlichung von Anordnungen und Entscheidungen 

Veröffendichun2spflicht 

. (3)' Die Veröffe tlichung gerichtlicher EiJ.tiIcheidlJD.gen hat ohne' Einschaltungen (3) Die Veröffentlichung gerichtlicher Entscheidungen hat ~hne Einschaltungen' 
~dlWeglassungeitH ~ige~~heheJi. E?t Zusatz ~t ~ic~ von ihr deutlich abzuh~ben.·§ 26 ,~d'WeglassungenH zu,ge~chehen. E?t Zusatz hat ~ic~ von ihrdeu1ich abzuheber: § 2~ 
gtlt fiir solche Vetöffenthchungen mcht. Der Medlemnhaber (Verleger) hat die erfol~ gtlt für solche Veroffentllchungen mcht. Der Medlemnhaber hat die erfolgte Veroffent:­

.·,:verö.f(entlich'ung binnen acht Tagen von derilZeitpunkt an,bis~zu'dem '$ie'nach ~b8. 1: ,]iehung binnen acht Tagen von dem Zeitpunkt an, bis zu dem sie nach Abs. I oder 2 ~ ,. 
'oder B.ZU' eschehen httt dein Gericht.nachzUweiSen das in erSter Irtstahz erkannt hat ' ' eschehen hat, dem Gericht nachzuweisen, das in erster Instanz ertdumt hat. • 

I . I; 

.', 

. ", .. ( I l'komm4 begeht eine VerwaltungsübertretUng'uttd i~ hiefiir:von der nach',dem Sitz'des eine'Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der nach dem Sitz des Medienunter- :: :,., . 
I • . . i. ~.~ ~ 

. '(4),Der'Medienihhaber (Verleger); der 'der V.eroffentlichungspflicht ni<,:ht risch~ !'j ,.,(4) Der Medieninhaber, der der Veröffentlichungspflicht nicht nachkommt, begeht I.' .. 
Medienuntemelnnens Oder dem Verlagsort zustän<Jigen Bezirksyerwaltutigsbehörde, in) nehmens oder dem Verlagsort zuständigen Bezirksverwaltungsb~hörde,. im örtlichen <:; I :;. 

örtlichen Wir . soefeich 'einer Bundes 'li7reibehötde vOn dieser mit GeldStrafe bis Wirkun sbereich einer Bundes lizeibehörde von dieser, mit Geldstrafe bis zu 2 
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Geltende Fassun2 Vorgeschlagene Fassung 
zu 2 180 Euro zu bestrafen, 180 Euro zu bestrafen. 

Neunter Abschnitt 

GeltunltSbereich 

2. von einem ~den StaI:lt. herh'!S~tebenh::~der verlegte ~e~enwerke 'und Me-' [" 2L.von einem fr~mden Staat herau.~gegebene oder verlegt~ Medienwerke und 

§ 50. Di~ §§ I, 21' 2~ bj~412,i~l ~~flJ4'~7l.~bs. I und 2, 48 und 49, 'nicht aber die. §.50 •. Die §~ 1,23,28 bis 42, 43 Abs. 4, 4? Abs. 1 und 2, 48,~9 und i~ Falle d# I. 
anderen Bestimmungep dieses BundbsgesemesiI~md auch anzuwenden auf . ~ 4 IdltlSel' Bestamm~ng auch § 25 Abs. 5, DIcht aber die and,ren Bestll~mungt;p. 

.. '.,' .. ·:·! ... ·;f:' ~';L~r.i)--"-'. t dieses Bundesgesetze~, sind auch anzuwenden auf 11 

I. die Medien ;PSländillcher Medienuotemehmen, es sei denn, daß das Mt;dium!;: ... lI/die Med, ien ~,USländischer Medienunternehmen, es sei idenn, dass das Mt' 
zur Gänze od~r nahezu aUssehli6ßliCIj,l i!n Jrlland verbreitet wird;' .. <. .: diunit-zur Gättze oder nahezu ausschließlich im Inland terbreitet wird; 

dienwerke, d\e von' em6tUir'OsreiTejchhakkreditierten oder mitakkreditierten' \ ,)t.!'::i' Medienwerke, die von einer in Osterreich akkreditiert~n odermit~kkred~ 
Mission, einer in Österteidh'eiri~dfun8ulariSchen VertretUng oder 'einer "! ',:,' tierten Mission, einer in Österreich errichteten konsul.rischen Vertretun 
über- oder ZVi'ischenstaattidleh~:Iiitülichtungrtder;Österreichangehört 'oder'Iilit " ,1"1' Ü1)der einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung~ der Österreich a I:' :'.§.: 
der eS'offiziel!e Beziehu,ngenunterhält,:he\1aosgegetieh dderverlegt werden; .1') :',u:\\gehört oder mit der es offIZielle Beziehungen unterhä.t, herausgegeben q;':'. ·~·,'·.i: ( 

I '.',' .,' .. ' .• t ,.:.{ d,. ',: .;~,'.' ·;.~.l :,:c .' \ '".'" ":'\ ~'itdltder verlegt werden; gleiches gilt für von den genannt~n Stellen oder Ei,,- ~ :,.:,1 
. '. '. \ . '~',';:>.:'.,) :.'.'.'. " ,. '\(::,1' richtungen ,:erbreitete wiederkehrende elektronisch~ Medien sowie fi\r '0.' 

::".:- r .:;;h:'!kn ')'1>::1' ;':h;r;' . . Websites dieser Stellen oder Einrichtungen; ; 
.' . ~" 'i' 

,I '3. Medie?Werk~e; die vom ~~t'io~:;Bubdesnit, :von der Bund~svers~ung' .' .. \ 3:Medienwerk~ oder wiederkehrende elektronische Me~ien oder Websitef' 
oder. emem dtag oder .dre. von e11ief'Bbhörde m Erfüll1J.ng von Aufga1)en der', '. ,> I. die vom Natapnalrat, Bunde.srat, von der Bundesversa~mlung oder einem .' 'I" \ Hoheitsverw tung oder.det1 :G~rich~batkeit herausgegeben 'oder verlegt w!,r- !, \ Landtag odet' die von einer Behörde in Erfüllung von Aufgaben der H1-

'.' !1 ' ,1,( :1,.::"" den und als'ap1t1ich erlCenDbac,sind; un" alg amtlich et'keiuibate Teile von M~~ ',1':' heitsverwalt ng oder der Gerichtsbarkeit herausge~eben oder verlelft 
::,,·,1', .. , .' dienwerken, spfem die angefiihTtColv.Qnmssetz'ungennur,aufdiese zutreffen; '. :.; werden, im all wiederkehrender elektronischer Me~ien oder Web~it~s 

. '.!. ':. I: .' • " ! 1 ::!! , .. ' '. , • ~\ '\ cl·.!werbreitet oder abrufbar gehalten werden, und als amtlich erkennbar SIß", 

. , , 

" ... '. '\:{.~. : ... ;, ..... ; " :. ,~'. sowie als a~tlich erkennbare Teile von Medienwerken, sofern die angct-
.. ' l' "': l,i f ,';:.' führten Vora'ussetzun2en nur auf diese zutreffen; L I 

.. ': .\ :;4. Schülerzeitun~en sowie' ~edie?-''die,jm. ~erkehi, ilil~tiche~ .geselligc:n, ... ' '4. Schülerzeitu~~en sowie Medien, die Im V~!kehr, im h~uslichen, gesellige~, 
l: I '.,1 ... : '. ku~tutellen, 'Yiss~nschaftl.lthen od,er, relt~o~~n Leben, "ünl:Y~teJDSleben, '1M'" kulturellen, ~lSSenschaftllchen ode~ rellglos~n Leben, Im Vere!nsleben, im 

, • '1'1 ., Wirtschaftsieyen Im Rahthen.derTätigkett eme~ Amtesooer'ej}ier,:Interessen-' , Wlrtschaftsl~ben im Rahmen der Tatigkeit eIßes Amtek oder emer Interes-
;' 'l.;~ ,', vertretung odr bei einef,~eten'vergleichbaren Betätigwig als Hilfi;mittel die-' .. :;;, senvertretung oder bei einer .nderen vergleichbaren Betitigung als HUfs-

nen. .1 .; :. . '. mittel dienen~" 

\ \..1 f ~\. 1 : I" 

.::. .. ; ,,. 
('. I t:: ~; ,:, t '- :.; 

" l 

I ~ '( 

, , 
:) ~}, .: ,; I 

'J § 51. Auf MltteUungen oder Darbietungen in einem Medium, dessen Medien­
:':. "I;tnhaber seinen Sitz hil Ausland hat (ausländisches Medium), sipd vorbehaltlich des 

§ 50 Z 1 die §§ 6 bis 20, 23 sowie 28 bis 42 anzuwenden. l 
1. wenn das Medium im Inland verbreitet worden ist, er$pfangen oderabge-

rufen werden konnte. l 
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Geltende FassunS!: Vorgeschlagene Fassung 

, 2. soweit der Verletzte oder Betroffene zur Zeit der Verbreitung Österrei-
.. ' \:1' ,I :-1',' I)',' cher war oder einen Wohnsitz oder Aufenthalt im Inland hatte oder sonst 
~1 t1",'( ';" ....... ~ : ; f schwerwiegeude österreichische Interessen verletzt worden sind und 

, 
.. ' 'l " 

J .. , .... 3. soweit durc~ die Mitteilung oder Darbietung eines der folgenden Rechts-
c', ~ L 

güter verletzt worden ist: I , 
," ',' : ! 

a. Ehre und wirtschaftlicher Ruf ~ 
, 

11. t b. Privat- unll Geheimsphäre 
I 

I 
\' c. Sexuelle Integrität und Selbstbestimmun2 , I 
.\ : d. Sicherheit:des Staates i t 

e. Öffentlich~r Friede. ; I 
, , 

! I \ 
.. , 

Artikel VIa ! 
, I 

Schlussbestimmungen zu Novellen i i ! 
(1) und (2) ... (!) : (1)und(21· .. 

, ; 

j i 

{)) ] .... ; ~., , I : :. ~ .!' "!.!'.:. tl .' ,·t '/ : (3) Die Art. I § ~ ............... 50 und 51, Art. VIa und Art ~ in der Fassung d~s 
, " : ... :1;;i;;:~ . . ;(,r·~i.t;.C; i:~' . , , . ,; I, .. "" ... ! . Bundesgesetzes BGB'. I Nr. xxx/2004 treten am 1 ...... 2004'in aft. I 

I , 
! i 

Artikel VII : i i 
VoUziehung 

i I I 
Mit der Vollzieht 

i I : 

ng dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

.. ' I . I ~; 

.. 1. hinsichtlich d es Art.lI :§ 1: :&b$:':-h Z 12, §§ 6. bis. 23., §§-28 bis 42 und § 46 1. hinsichtlich des Art. I § I Abs. I Z 12, §§ 6 bis 23, §§ ~!s 42, § 46 Abs.; 1 
.:111::..·. Abs. 1 bis 3 s )wie des Art. \VI Abs. 2; bis 8 der BUndesminister für Justiz' . _. , bis 3 und § si sowie des Art. VI Abs. 2 bis 8 der Bundes . 'ster für Justiz; I >, 

2 .... i ) 2. ... 
, I ! , I 

3 .... I ; 3 .... \ t 

4 .... 
, 4. ... i 

5 .... ; 5 .... I· 
I 

1 ~\. ;',: -: '; ~\. ~'!; : \:\ I,' '.: . '. 6. hinsichtlich des Art. I § 50 der Bundeskanzler und det Bundesminister f~r I , h~~ : .. I 

";": •. ,' :::6i hinsichtlich des Art. H dedeweils:lmständi~e Bundel>minister und ,'.",; ,",. ... 7. hinsichtlich des Art. 11 der jeweils zuständile Bundestilinister und : 

7. im Übrigen der BundeskanZt6r.i!{~l\ ll<:- 8. im Übrigen der Bundeskanzler. I i 
. .. 

174/M
E

 X
X

II. G
P - E

ntw
urf (gescanntes O

riginal)
57 von 57

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




